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I. Der Versicherungsschutz (§§ 1 – 4)

§ 1 Gegenstand der Versicherung

1. Der Versicherer gewährt dem Versicherungsnehmer Versicherungsschutz für den Fall, 
dass er wegen eines während der Wirksamkeit der Versicherung eingetretenen Schaden-
ereignisses, das den Tod, die Verletzung oder Gesundheitsschädigung von Menschen 
(Personenschaden) oder die Beschädigung oder Vernichtung von Sachen (Sachschaden) 
zur Folge hatte, für diese Folgen aufgrund 
gesetzlicher Haftpflichtbestimmungen privatrechtlichen Inhalts 
von einem Dritten auf Schadenersatz in Anspruch genommen wird.

2. Der Versicherungsschutz erstreckt sich auf die gesetzliche Haftpflicht
a)  aus den im Versicherungsschein und seinen Nachträgen angegebenen Eigenschaften, 

Rechtsverhältnissen oder Tätigkeiten des Versicherungsnehmers (versichertes ,,Risiko‘‘)*1);
b)  aus Erhöhungen oder Erweiterungen des versicherten Risikos, soweit sie nicht in dem 

Halten oder Führen von Luft-, Raum-, Kraft- oder Wasserfahrzeugen (abgesehen von 
Ruderbooten) bestehen.

 Bei Erhöhungen des übernommenen Risikos, die durch Änderung bestehender oder 
durch Erlass neuer Rechtsnormen eintreten, gilt Folgendes:

 Der Versicherer ist berechtigt, das Versicherungsverhältnis unter Einhaltung einer 
Kündigungsfrist von einem Monat zu kündigen. Das Kündigungsrecht erlischt, wenn 
es nicht innerhalb eines Monats von dem Zeitpunkt an ausgeübt wird, in welchem 
der Versicherer von der Erhöhung der Gefahr Kenntnis erlangt, oder wenn der Zu-
stand wieder hergestellt ist, der vor der Erhöhung bestanden hat;

c)  aus Risiken, die für den Versicherungsnehmer nach Abschluss der Versicherung neu 
entstehen, gemäß § 2 (Vorsorgeversicherung).

3. Der Versicherungsschutz kann durch besondere Vereinbarung ausgedehnt werden auf 
die gesetzliche Haftpflicht wegen Vermögensschädigung, die weder durch Personen-
schaden noch durch Sachschaden entstanden ist, sowie wegen Abhandenkommens von 
Sachen. Auf die Versicherung wegen Abhandenkommens von Sachen finden die Bestim-
mungen über Sachschaden Anwendung.

§ 2 Vorsorgeversicherung

Für die Vorsorgeversicherung (§ 1 Ziff. 2 c) gelten neben den sonstigen Vertragsbestim-
mungen folgende besondere Bedingungen:

1. Der Versicherungsschutz beginnt sofort mit dem Eintritt eines neuen Risikos, ohne dass 
es einer besonderen Anzeige bedarf.
Der Versicherungsnehmer ist aber verpflichtet, auf Aufforderung des Versicherers, die 
auch durch einen der Beitragsrechnung beigedruckten Hinweis erfolgen kann, binnen 
eines Monats nach Empfang dieser Aufforderung jedes neu eingetretene Risiko anzuzei-
gen. Unterlässt der Versicherungsnehmer die rechtzeitige Anzeige oder kommt innerhalb 
Monatsfrist nach Eingang der Anzeige bei dem Versicherer eine Vereinbarung über den 
Beitrag für das neue Risiko nicht zustande, so fällt der Versicherungsschutz für dasselbe 
rückwirkend vom Gefahreneintritt ab fort. Tritt der Versicherungsfall ein, bevor die Anzei-
ge des neuen Risikos erstattet ist, so hat der Versicherungsnehmer zu beweisen, dass das 
neue Risiko erst nach Abschluss der Versicherung und in einem Zeitpunkt eingetreten ist, 
in dem die Anzeigefrist nicht verstrichen war.

2. Der Versicherungsschutz wird auf die im Versicherungsschein/Nachtrag dokumentierte 
Deckungssumme begrenzt, sofern im Versicherungsschein/Nachtrag keine höheren De-
ckungssummen hierfür festgesetzt sind.

3. Der Versicherungsschutz erstreckt sich nicht auf die Gefahren, welche verbunden sind mit
a)  dem Besitz oder Betrieb von Bahnen, von Theatern, Kino- und Filmunternehmungen, 

Zirkussen und Tribünen, ferner von Luft-, Raum- und Wasserfahrzeugen aller Art (ab-
gesehen von Ruderbooten) und dem Lenken solcher Fahrzeuge sowie der Ausübung 
der Jagd;

b)  Herstellung, Bearbeitung, Lagerung, Beförderung, Verwendung von und Handel mit 
explosiblen Stoffen, soweit hierzu eine besondere behördliche Genehmigung erfor-
derlich ist;

c)  dem Führen oder Halten von Kraftfahrzeugen.

§ 3 Beginn und Umfang des Versicherungsschutzes

I.  1. Der Versicherungsschutz beginnt zu dem im Versicherungsschein angegebenen 
Zeitpunkt, wenn der Versicherungsnehmer den ersten oder einmaligen Beitrag recht-
zeitig zahlt. 

 2. Der in Rechnung gestellte Betrag enthält die Versicherungssteuer, die der Versiche-
rungsnehmer in der jeweils vom Gesetz bestimmten Höhe zu entrichten hat.

II.  1. Der Versicherungsschutz umfasst die Prüfung der Haftpflichtfrage, die Abwehr un-
berechtigter Schadenersatzansprüche und die Freistellung des Versicherungsnehmers 
von berechtigten Schadenersatzverpflichtungen.
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 Berechtigt sind Schadenersatzverpflichtungen dann, wenn der Versicherungsneh-
mer aufgrund Gesetzes, rechtskräftigen Urteils, Anerkenntnisses oder Vergleiches 
zur Entschädigung verpflichtet ist und der Versicherer hierdurch gebunden ist. An-
erkenntnisse und Vergleiche, die vom Versicherungsnehmer ohne Zustimmung des 
Versicherers abgegeben oder geschlossen worden sind, binden den Versicherer nur, 
soweit der Anspruch auch ohne Anerkenntnis oder Vergleich bestanden hätte.

 Ist die Schadenersatzverpflichtung des Versicherungsnehmers mit bindender Wirkung 
für den Versicherer festgestellt, hat der Versicherer den Versicherungsnehmer binnen 
zwei Wochen vom Anspruch des Dritten freizustellen.

 Wird in einem Strafverfahren wegen eines Schadenereignisses, das einen unter den 
Versicherungsschutz fallenden Haftpflichtanspruch zur Folge haben kann, die Bestel-
lung eines Verteidigers für den Versicherungsnehmer von dem Versicherer gewünscht 
oder genehmigt, so trägt der Versicherer die gebührenordnungsmäßigen, gegebe-
nenfalls die mit ihm besonders vereinbarten höheren Kosten des Verteidigers. 

 Hat der Versicherungsnehmer für eine aus einem Versicherungsfall geschuldete Rente 
kraft Gesetzes Sicherheit zu leisten oder ist ihm die Abwendung der Vollstreckung 
einer gerichtlichen Entscheidung durch Sicherheitsleistung oder Hinterlegung nach-
gelassen, so ist der Versicherer an seiner Stelle zur Sicherheitsleistung oder Hinterle-
gung verpflichtet.

 2. Für den Umfang der Leistung des Versicherers bilden die im Versicherungsschein 
angegebenen Deckungssummen die Höchstgrenze bei jedem Schadenereignis. Dies 
gilt auch dann, wenn sich der Versicherungsschutz auf mehrere entschädigungspflich-
tige Personen erstreckt. Mehrere zeitlich zusammenhängende Schäden aus derselben 
Ursache oder mehrere Schäden aus Lieferungen der gleichen mangelhaften Waren 
gelten als ein Schadenereignis. Es kann vereinbart werden, dass sich der Versiche-
rungsnehmer bei jedem Schadenereignis mit einem im Versicherungsschein festge-
legten Betrag an einer Schadenersatzleistung selbst beteiligt. Ferner kann vereinbart 
werden, dass der Versicherer seine Gesamtleistung für alle Schadenereignisse eines 
Versicherungsjahres auf ein Mehrfaches der vereinbarten Deckungssumme begrenzt.

 3. Kommt es in einem Versicherungsfall zu einem Rechtsstreit über den Anspruch 
zwischen dem Versicherungsnehmer und dem Geschädigten oder dessen Rechts-
nachfolger, so führt der Versicherer den Rechtsstreit im Namen des Versicherungs-
nehmers auf seine Kosten.

 4. Die Aufwendungen des Versicherers für Kosten werden nicht als Leistungen auf die 
Deckungssumme angerechnet (vgl. aber Ziff. III 1).

III. 1. Übersteigen die Haftpflichtansprüche die Deckungssumme, so hat der Versiche-
rer die Prozesskosten nur im Verhältnis der Deckungssumme zur Gesamthöhe der 
Ansprüche zu tragen, und zwar auch dann, wenn es sich um mehrere aus einem 
Schadenereignis entstehende Prozesse handelt. Der Versicherer ist in solchen Fällen 
berechtigt, durch Zahlung der Deckungssumme und seines der Deckungssumme ent-
sprechenden Anteils an den bis dahin erwachsenen Kosten sich von weiteren Leistun-
gen zu befreien.

 2. Hat der Versicherungsnehmer an den Geschädigten Rentenzahlungen zu leisten 
und übersteigt der Kapitalwert der Rente die Deckungssumme oder den nach Abzug 
etwaiger sonstiger Leistungen aus dem Versicherungsfall noch verbleibenden Rest-
betrag der Deckungssumme, so wird die zu leistende Rente nur im Verhältnis der 
Deckungssumme bzw. ihres Restbetrages zum Kapitalwert der Rente vom Versicherer 
erstattet.

 Der Rentenwert wird aufgrund der Allgemeinen Sterbetafeln für Deutschland mit 
Erlebensfallcharakter 1987 R Männer und Frauen und unter Zugrundelegung des 
Rechnungszinses, der die tatsächlichen Kapitalmarktzinsen in Deutschland berück-
sichtigt, berechnet. Hierbei wird der arithmetische Mittelwert über die jeweils letz-
ten 10 Jahre der Umlaufrenditen der öffentlichen Hand, wie sie von der Deutschen 
Bundesbank veröffentlicht werden, zugrunde gelegt. Nachträgliche Erhöhungen oder 
Ermäßigungen der Rente werden zum Zeitpunkt des ursprünglichen Rentenbeginns 
mit dem Barwert einer aufgeschobenen Rente nach der genannten Rechnungsgrund-
lage berechnet.

 Für die Berechnung von Waisenrenten wird das 18. Lebensjahr als frühestes Endalter 
vereinbart. Für die Berechnung von Geschädigtenrenten wird bei unselbstständig 
Tätigen das vollendete 65. Lebensjahr als Endalter vereinbart, sofern nicht durch 
Urteil, Vergleich oder eine andere Festlegung etwas anderes bestimmt ist oder sich 
die der Festlegung zugrunde gelegten Umstände ändern.

 Bei der Berechnung des Betrages, mit dem sich der Versicherungsnehmer an lau-
fenden Rentenzahlungen beteiligen muss, wenn der Kapitalwert der Rente die 
Deckungssumme oder die nach Abzug sonstiger Leistungen verbleibende Restde-
ckungssumme übersteigt, werden die sonstigen Leistungen mit ihrem vollen Betrag 
von der Deckungssumme abgesetzt.

 3. Falls die von dem Versicherer verlangte Erledigung eines Haftpflichtanspruchs 
durch Anerkenntnis, Befriedigung oder Vergleich an dem Widerstand des Versiche-
rungsnehmers scheitert, so hat der Versicherer für den von der Weigerung an entste-
henden Mehraufwand an Hauptsache, Zinsen und Kosten nicht aufzukommen.

§ 4 Ausschlüsse

I. Falls im Versicherungsschein oder seinen Nachträgen nicht ausdrücklich etwas anderes 
bestimmt ist, bezieht sich der Versicherungsschutz nicht auf:

 1. Haftpflichtansprüche, soweit sie aufgrund Vertrags oder besonderer Zusagen über 
den Umfang der gesetzlichen Haftpflicht des Versicherungsnehmers hinausgehen.

 2. Ansprüche auf Gehalt, Ruhegehalt, Lohn und sonstige festgesetzte Bezüge, Ver-
pflegung, ärztliche Behandlung im Falle der Dienstbehinderung, Fürsorgeansprüche 
(vgl. z. B. die §§ 616, 617 BGB, 63 HGB, 39 und 42 Seemannsgesetz und die ent-
sprechenden Bestimmungen der GewO, des Sozialgesetzbuches VII und des Bundes-
sozialhilfegesetzes) sowie Ansprüche aus Tumultschadengesetzen.

 3. Haftpflichtansprüche aus im Ausland vorkommenden Schadenereignissen; jedoch 
sind Ansprüche aus § 110 Sozialgesetzbuch VII mitgedeckt.

 4. Haftpflichtansprüche aus Schäden infolge Teilnahme an Pferde-, Rad- oder Kraft-
fahrzeugrennen, Box- oder Ringkämpfen sowie den Vorbereitungen hierzu (Trai-
ning).

 5. Haftpflichtansprüche aus Sachschaden, welcher entsteht durch allmähliche Ein-
wirkung der Temperatur, von Gasen, Dämpfen oder Feuchtigkeit, von Niederschlägen 
(Rauch, Ruß, Staub u. dgl.), ferner durch Abwässer, Schwammbildung, Senkungen 
von Grundstücken (auch eines darauf errichteten Werkes oder eines Teiles eines sol-
chen), durch Erdrutschungen, Erschütterungen infolge Rammarbeiten, durch Über-
schwemmungen stehender oder fließender Gewässer sowie aus Flurschaden durch 
Weidevieh und aus Wildschaden.

 6. Haftpflichtansprüche wegen Schäden an fremden Sachen,
a)  die der Versicherungsnehmer gemietet, gepachtet, geliehen oder durch verbotene 

Eigenmacht erlangt hat oder die Gegenstand eines besonderen Verwahrungsver-
trages sind und alle sich daraus ergebenden Vermögensschäden;

b)  die durch eine gewerbliche oder berufliche Tätigkeit des Versicherungsnehmers 
an oder mit diesen Sachen (z. B. Bearbeitung, Reparatur, Beförderung, Prüfung u. 
dgl.) entstanden sind und alle sich daraus ergebenden Vermögensschäden; bei 
Schäden an fremden unbeweglichen Sachen gilt dieser Ausschluss nur insoweit, 
als diese Sachen oder Teile von ihnen unmittelbar Gegenstand der Tätigkeit ge-
wesen sind.

 Sind die Voraussetzungen der obigen Ausschlüsse in der Person von Angestell-
ten, Arbeitern, Bediensteten, Bevollmächtigten oder Beauftragten des Versiche-
rungsnehmers gegeben, so entfällt gleichfalls der Versicherungsschutz, und zwar 
sowohl für den Versicherungsnehmer wie für die durch den Versicherungsvertrag 
etwa mitversicherten Personen. 

 Die Erfüllung von Verträgen und die an die Stelle der Erfüllungsleistung tretende 
Ersatzleistung ist nicht Gegenstand der Haftpflichtversicherung, auch dann nicht, 
wenn es sich um gesetzliche Ansprüche handelt, desgleichen nicht der Anspruch 
aus der gesetzlichen Gefahrtragung (für zufälligen Untergang und zufällige Ver-
schlechterung).

 7. Haftpflichtansprüche wegen Schäden, die in unmittelbarem oder mittelbarem Zu-
sammenhang stehen mit energiereichen ionisierenden Strahlen *2) (z. B. von radioak-
tiven Substanzen emittierte Alpha-, Beta- und Gammastrahlen sowie Neutronen oder 
in Teilchenbeschleunigern erzeugte Strahlen) sowie mit Laser- und Maserstrahlen.

 8. a) Ansprüche, die gegen den Versicherungsnehmer wegen Umweltschäden gemäß
  Umweltschadensgesetz oder anderer auf der EU-Umwelthaftungsrichtlinie 

(2004/35/EG) basierenden nationalen Umsetzungsgesetzen geltend gemacht 
werden. Dies gilt auch dann, wenn der Versicherungsnehmer von einem Drit-
ten aufgrund gesetzlicher Haftpflichtbestimmungen privatrechtlichen Inhalts auf 
Erstattung der durch solche Umweltschäden entstandenen Kosten in Anspruch 
genommen wird.

 Der Versicherungsschutz bleibt aber für solche Ansprüche erhalten, die auch ohne 
Bestehen des Umweltschadensgesetzes oder anderer auf der EU-Umwelthaf-
tungsrichtlinie (2004/35/EG) basierender nationaler Umsetzungsgesetze bereits 
aufgrund gesetzlicher Haftpflichtbestimmungen privatrechtlichen Inhalts gegen 
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den Versicherungsnehmer geltend gemacht werden könnten. Dieser Ausschluss 
gilt nicht im Rahmen der Versicherung privater Haftpflichtrisiken.

8 b) Haftpflichtansprüche wegen Schäden durch Umwelteinwirkung und alle sich daraus 
ergebenden weiteren Schäden.
Dies gilt nicht
ba) im Rahmen der Versicherung privater Haftpflichtrisiken oder
bb) wenn gegen den Versicherungsnehmer Haftpflichtansprüche wegen Schäden 

durch Umwelteinwirkung erhoben werden, die durch vom Versicherungsnehmer 
hergestellte oder gelieferte Erzeugnisse (auch Abfälle), durch Arbeiten oder sons-
tige Leistungen nach Ausführung der Leistung oder nach Abschluss der Arbeiten 
entstehen (Produkthaftpflicht), es sei denn, sie resultieren aus der Planung, Her-
stellung, Lieferung, Montage, Demontage, Instandhaltung oder Wartung von
• Anlagen, die bestimmt sind, gewässerschädliche Stoffe herzustellen, zu verar-

beiten, zu lagern, abzulagern, zu befördern oder wegzuleiten (WHG-Anlagen);
• Anlagen gemäß Anhang 1 oder 2 zum Umwelthaftungsgesetz (UmweltHG-

Anlagen);
• Anlagen, die nach dem Umweltschutz dienenden Bestimmungen einer Ge-

nehmigungs- oder Anzeigepflicht unterliegen, soweit es sich nicht um WHG- 
oder UmweltHG-Anlagen handelt;

• Abwasseranlagen
oder Teilen, die ersichtlich für solche Anlagen bestimmt sind.

II. Ausgeschlossen von der Versicherung bleiben:

1. Versicherungsansprüche aller Personen, die den Schaden vorsätzlich herbeigeführt 
haben. Bei der Lieferung oder Herstellung von Waren, Erzeugnissen oder Arbeiten steht 
die Kenntnis von der Mangelhaftigkeit oder Schädlichkeit der Waren usw. dem Vorsatz 
gleich.

2. Haftpflichtansprüche
a)  aus Schadenfällen von Angehörigen des Versicherungsnehmers, die mit ihm in häus-

licher Gemeinschaft leben oder die zu den im Versicherungsvertrag mitversicherten 
Personen gehören;

b)  zwischen mehreren Versicherungsnehmern desselben Versicherungsvertrages;
c)  von gesetzlichen Vertretern geschäftsunfähiger oder beschränkt geschäftsfähiger 

Personen;
d)  von unbeschränkt persönlich haftenden Gesellschaftern nicht rechtsfähiger Handels-

gesellschaften;
e)  von gesetzlichen Vertretern juristischer Personen des privaten oder öffentlichen 

Rechts sowie nicht rechtsfähiger Vereine;
f)  von Liquidatoren.
Als Angehörige gelten Ehegatten, Lebenspartner im Sinne des Lebenspartnerschaftsge-
setzes oder vergleichbarer Partnerschaften nach dem Recht anderer Staaten, Eltern und 
Kinder, Adoptiveltern und -kinder, Schwiegereltern und -kinder, Stiefeltern und -kinder, 
Großeltern und Enkel, Geschwister sowie Pflegeeltern und -kinder (Personen, die durch 
ein familienähnliches, auf längere Dauer angelegtes Verhältnis wie Eltern und Kinder 
miteinander verbunden sind).
Die Ausschlüsse unter b) bis f) erstrecken sich auch auf Haftpflichtansprüche von Ange-
hörigen der dort genannten Personen, wenn sie miteinander in häuslicher Gemeinschaft 
leben.

3. Haftpflichtansprüche, die darauf zurückzuführen sind, dass der Versicherungsnehmer 
besonders gefahrdrohende Umstände, deren Beseitigung der Versicherer billigerweise 
verlangen konnte und verlangt hatte, nicht innerhalb einer angemessenen Frist beseitig-
te. Ein Umstand, welcher zu einem Schaden geführt hat, gilt ohne Weiteres als besonders 
gefahrdrohend.

4. Haftpflichtansprüche wegen Personenschadens, der aus der Übertragung einer Krank-
heit des Versicherungsnehmers entsteht, sowie Sachschaden, der durch Krankheit der 
dem Versicherungsnehmer gehörenden, von ihm gehaltenen oder veräußerten Tiere 
entstanden ist, es sei denn, dass der Versicherungsnehmer weder vorsätzlich noch grob 
fahrlässig gehandelt hat.

5. Haftpflichtansprüche wegen Schäden, die an den vom Versicherungsnehmer (oder 
in seinem Auftrage oder für seine Rechnung von Dritten) hergestellten oder gelieferten 
Arbeiten oder Sachen infolge einer in der Herstellung oder Lieferung liegenden Ursache 
entstehen und alle sich daraus ergebenden Vermögensschäden.

II. Der Versicherungsfall (§§ 5 – 6)

§ 5 Obliegenheiten des Versicherungsnehmers, Verfahren

1. Versicherungsfall im Sinne dieses Vertrages ist das Schadenereignis, das Haftpflichtan-
sprüche gegen den Versicherungsnehmer zur Folge haben könnte.

2. Jeder Versicherungsfall ist dem Versicherer (§ 14) unverzüglich, spätestens innerhalb 
einer Woche, in Textform anzuzeigen. Wird ein Ermittlungsverfahren eingeleitet oder ein 
Strafbefehl oder ein Mahnbescheid erlassen, so hat der Versicherungsnehmer dem Ver-
sicherer unverzüglich Anzeige zu erstatten, auch wenn er den Versicherungsfall selbst 
bereits angezeigt hat. Macht der Geschädigte seinen Anspruch gegenüber dem Versi-
cherungsnehmer geltend, so ist dieser zur Anzeige innerhalb einer Woche nach der Er-
hebung des Anspruchs verpflichtet. Wird gegen den Versicherungsnehmer ein Anspruch 
gerichtlich geltend gemacht, die Prozesskostenhilfe beantragt oder wird ihm gerichtlich 
der Streit verkündet, so hat er außerdem unverzüglich Anzeige zu erstatten. Das Gleiche 
gilt im Falle eines Arrestes, einer einstweiligen Verfügung oder eines selbstständigen 
Beweisverfahrens.

3. Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, unter Beachtung der Weisungen des Versi-
cherers nach Möglichkeit für die Abwendung und Minderung des Schadens zu sorgen 
und alles zu tun, was zur Klarstellung des Schadenfalls dient, soweit es ihm zumutbar 
ist. Er hat den Versicherer bei der Abwehr des Schadens sowie bei der Schadenermitt-
lung und -regulierung zu unterstützen, ihm ausführliche und wahrheitsgemäße Scha-
denberichte zu erstatten, alle Tatumstände, welche auf den Schadenfall Bezug haben, 
mitzuteilen und alle nach Ansicht des Versicherers für die Beurteilung des Schadenfalls 
erheblichen Schriftstücke einzusenden.

4. Kommt es zum Prozess über den Haftpflichtanspruch, so hat der Versicherungsneh-
mer die Prozessführung dem Versicherer zu überlassen, dem von dem Versicherer be-
stellten oder bezeichneten Anwalt Vollmacht und alle von diesem oder dem Versicherer 
für nötig erachteten Aufklärungen zu geben. Gegen Mahnbescheide oder Verfügungen 
von Verwaltungsbehörden auf Schadenersatz hat er, ohne die Weisung des Versicherers 
abzuwarten, fristgemäß Widerspruch zu erheben oder die erforderlichen Rechtsbehelfe 
zu ergreifen. 

5. Wenn der Versicherungsnehmer infolge veränderter Verhältnisse das Recht erlangt, die 
Aufhebung oder Minderung einer zu zahlenden Rente zu fordern, so ist er verpflichtet, 
dieses Recht auf seinen Namen von dem Versicherer ausüben zu lassen. Die Bestimmun-
gen unter Ziff. 3 und 4 finden entsprechende Anwendung.

6. Der Versicherer gilt als bevollmächtigt, alle zur Beilegung oder Abwehr des Anspruchs ihm 
zweckmäßig erscheinenden Erklärungen im Namen des Versicherungsnehmers abzugeben.

§ 6 Rechtsfolgen bei Verletzung von Obliegenheiten

I. Verletzt der Versicherungsnehmer eine Obliegenheit aus diesem Vertrag, die er vor 
Eintritt des Versicherungsfalles zu erfüllen hat, kann der Versicherer den Vertrag inner-
halb eines Monats ab Kenntnis von der Obliegenheitsverletzung fristlos kündigen. Der 
Versicherer hat kein Kündigungsrecht, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass 
die Obliegenheitsverletzung weder auf Vorsatz noch auf grober Fahrlässigkeit beruhte.

II. Wird eine Obliegenheit aus diesem Vertrag vorsätzlich verletzt, verliert der Versiche-
rungsnehmer seinen Versicherungsschutz. Bei grob fahrlässiger Verletzung einer Oblie-
genheit ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung in einem der Schwere des Verschul-
dens des Versicherungsnehmers entsprechenden Verhältnis zu kürzen.
Der vollständige oder teilweise Wegfall des Versicherungsschutzes hat bei Verletzung 
einer nach Eintritt des Versicherungsfalls bestehenden Auskunfts- oder Aufklärungsob-
liegenheit zur Voraussetzung, dass der Versicherer den Versicherungsnehmer durch ge-
sonderte Mitteilung in Textform auf diese Rechtsfolge hingewiesen hat.
Weist der Versicherungsnehmer nach, dass er die Obliegenheit nicht grob fahrlässig ver-
letzt hat, bleibt der Versicherungsschutz bestehen.
Der Versicherungsschutz bleibt auch bestehen, wenn der Versicherungsnehmer nach-
weist, dass die Verletzung der Obliegenheit weder für den Eintritt oder die Feststellung 
des Versicherungsfalls noch für die Feststellung oder den Umfang der dem Versicherer 
obliegenden Leistung ursächlich war. Das gilt nicht, wenn der Versicherungsnehmer die 
Obliegenheit arglistig verletzt hat.
Die vorstehenden Bestimmungen gelten unabhängig davon, ob der Versicherer ein ihm 
nach § 6 Ziff. I zustehendes Kündigungsrecht ausübt.
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III. Das Versicherungsverhältnis (§§ 7 – 14)

§ 7 Versicherung für fremde Rechnung, Abtretung des Versicherungsan-
spruchs

1. Soweit sich die Versicherung auf Haftpflichtansprüche gegen andere Personen als 
den Versicherungsnehmer selbst erstreckt, finden alle in dem Versicherungsvertrag be-
züglich des Versicherungsnehmers getroffenen Bestimmungen auch auf diese Personen 
sinngemäße Anwendung. Die Ausübung der Rechte aus dem Versicherungsvertrag steht 
ausschließlich dem Versicherungsnehmer zu; dieser bleibt neben dem Versicherten für die 
Erfüllung der Obliegenheiten verantwortlich.

2. Ansprüche des Versicherungsnehmers selbst oder der in § 4 Ziff. II 2 genannten Per-
sonen gegen die Versicherten sowie Ansprüche von Versicherten untereinander sind von 
der Versicherung ausgeschlossen.

3. Der Freistellungsanspruch darf vor seiner endgültigen Feststellung ohne Zustimmung 
des Versicherers weder abgetreten noch verpfändet werden. Eine Abtretung an den ge-
schädigten Dritten ist zulässig.

§ 8 Beitragszahlung, Beitragsregulierung, Beitragsangleichung, Beitrag bei 
vorzeitiger Vertragsbeendigung

I.  1. Beitrag
 Die im Versicherungsschein genannten Beiträge sind Jahresbeiträge, soweit nichts 

Abweichendes vereinbart wurde. Sie sind zzgl. der jeweils geltenden Versicherungs-
steuer im Voraus zu zahlen.

 2. Ratenzahlung
 Die Vereinbarung einer Ratenzahlung ist möglich. Ist die Zahlung des Jahresbeitrags 

in Raten vereinbart, sind die noch ausstehenden Raten sofort fällig, wenn der Versi-
cherungsnehmer mit der Zahlung einer Rate im Verzug ist. Ferner kann der Versiche-
rer für die Zukunft jährliche Beitragszahlung verlangen.

 3. Erstbeitrag und Rechtsfolgen ihrer nicht rechtzeitigen Zahlung
 Der erste oder einmalige Beitrag wird unverzüglich nach Ablauf von zwei Wochen 

nach Zugang des Versicherungsscheins fällig.
 Ist die Zahlung des Jahresbeitrags in Raten vereinbart, gilt als erster Beitrag nur die 

erste Rate des ersten Jahresbeitrags.
 Zahlt der Versicherungsnehmer den ersten oder einmaligen Beitrag nicht rechtzeitig, 

sondern zu einem späteren Zeitpunkt, beginnt der Versicherungsschutz erst ab die-
sem Zeitpunkt. 

 Das gilt nicht, wenn der Versicherungsnehmer  die verspätete Zahlung nicht zu ver-
treten hat. Für Versicherungsfälle, die bis zur Zahlung des Beitrags eintreten, ist der 
Versicherer nur dann nicht zur Leistung verpflichtet, wenn er den Versicherungsneh-
mer durch gesonderte Mitteilung in Textform oder durch einen auffälligen Hinweis im 
Versicherungsschein auf diese Rechtsfolge der Nichtzahlung des Beitrags aufmerk-
sam gemacht hat. 

 Zahlt der Versicherungsnehmer den ersten oder  einmaligen Beitrag nicht rechtzeitig, 
kann der Versicherer vom Vertrag zurücktreten, solange der Beitrag nicht gezahlt ist. 
Der Versicherer kann nicht zurücktreten, wenn der Versicherungsnehmer die Nicht-
zahlung nicht zu vertreten hat.

 Tritt der Versicherer von einem Versicherungsvertrag zurück, kann er eine angemes-
sene Geschäftsgebühr verlangen. 

 Bei Teilnahme am Lastschriftverfahren gelten zusätzlich die in Ziff. 5 bestimmten 
Regelungen.

 4. Folgebeiträge und Rechtsfolgen ihrer nicht rechtzeitigen Zahlung
 Alle nach dem Erstbeitrag zu zahlenden Beiträge sind Folgebeiträge.
 Die Folgebeiträge werden zum vereinbarten Zeitpunkt der jeweiligen Versicherungs-

periode fällig. Die Zahlung gilt als rechtzeitig, wenn sie zu dem im Versicherungs-
schein oder in der Beitragsrechnung angegebenen Zeitpunkt erfolgt.

 Folgebeiträge, die aufgrund einer  Beitragsregulierung vom Versicherungsnehmer zu 
zahlen sind, werden mit Zugang der Mitteilung über die Beitragsregulierung fällig.

 Wird der Folgebeitrag nicht rechtzeitig gezahlt, gerät der Versicherungsnehmer ohne 
Mahnung in Verzug, es sei denn, dass er die verspätete Zahlung nicht zu vertreten 
hat. 

 Der Versicherer kann ihn auf seine Kosten in Textform zur Zahlung auffordern und 
eine Zahlungsfrist von mindestens zwei Wochen bestimmen (Mahnung).

 Die Mahnung ist nur wirksam, wenn der Versicherer je Vertrag die rückständigen 
Beträge des Beitrags, der Zinsen und Kosten im Einzelnen beziffert und außerdem 

auf die Rechtsfolgen – Leistungsfreiheit und Kündigungsrecht – aufgrund der nicht 
fristgerechten Zahlung hinweist. 

 Der Versicherer ist berechtigt, Ersatz des ihm durch den Verzug entstandenen Scha-
dens zu verlangen.

 Ist der Versicherungsnehmer nach Ablauf dieser Zahlungsfrist noch mit der Zahlung 
des Beitrages oder der Zinsen oder Kosten in Verzug, besteht ab diesem Zeitpunkt bis 
zur Zahlung kein Versicherungsschutz.

 Ist der Versicherungsnehmer nach Ablauf dieser Zahlungsfrist noch mit der Zahlung 
im Verzug, kann der Versicherer den Vertrag ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist 
mit sofortiger Wirkung kündigen. 

 Die Kündigung kann mit der Bestimmung der Zahlungsfrist so verbunden werden, 
dass sie mit Fristablauf wirksam wird, wenn der Versicherungsnehmer zu diesem 
Zeitpunkt mit der Zahlung in Verzug ist. Hierauf ist der Versicherungsnehmer bei der 
Kündigung ausdrücklich hinzuweisen.

 Hat der Versicherer gekündigt und zahlt der Versicherungsnehmer nach Erhalt der 
Kündigung innerhalb eines Monats oder wenn diese mit der Fristbestimmung ver-
bunden worden ist, innerhalb eines Monats nach Fristablauf den angemahnten Be-
trag, besteht der Vertrag fort. Die Regelung über die Leistungsfreiheit des Versiche-
rers bleibt unberührt. 

 Bei Teilnahme am Lastschriftverfahren gelten zusätzlich die in Ziff. 5 bestimmten 
Regelungen.

 5. Erst- und Folgebeiträge, Besonderheiten beim Lastschriftverfahren
 Ist die Einziehung des Beitrags von einem Konto vereinbart, gilt die Zahlung als recht-

zeitig, wenn der Beitrag zu dem im Versicherungsschein angegebenen Fälligkeitstag 
eingezogen werden kann und der Versicherungsnehmer einer berechtigten Einzie-
hung nicht widerspricht. 

 Konnte der fällige Beitrag ohne Verschulden des Versicherungsnehmers vom Versi-
cherer nicht eingezogen werden, ist die Zahlung auch dann noch rechtzeitig, wenn 
sie unverzüglich nach einer in Textform abgegebenen Zahlungsaufforderung des Ver-
sicherers erfolgt.

 Kann der fällige Beitrag nicht eingezogen werden, weil der Versicherungsnehmer die 
Einzugsermächtigung widerrufen hat, oder hat der Versicherungsnehmer aus ande-
ren Gründen zu vertreten, dass der Beitrag nicht eingezogen werden kann, ist der 
Versicherer berechtigt, künftig Zahlung außerhalb des Lastschriftverfahrens zu ver-
langen. Der Versicherungsnehmer ist zur Übermittlung des Beitrags erst verpflichtet, 
wenn er vom Versicherer hierzu in Textform aufgefordert worden ist.

II. 1. Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, nach Erhalt einer Aufforderung des Ver-
sicherers, welche auch durch einen der Beitragsrechnung aufgedruckten Hinweis 
erfolgen kann, Mitteilung darüber zu machen, ob und welche Änderung in dem 
versicherten Risiko gegenüber den zum Zwecke der Beitragsbemessung  gemach-
ten Angaben eingetreten ist. Diese Anzeige ist innerhalb eines Monats nach Erhalt 
der Aufforderung zu machen. Auf Erfordern des Versicherers sind die Angaben durch 
die Geschäftsbücher oder sonstige Belege nachzuweisen. Unrichtige Angaben zum 
Nachteil des Versicherers berechtigen diesen, eine Vertragsstrafe in dreifacher Höhe 
des festgestellten Beitragsunterschieds vom Versicherungsnehmer zu erheben, sofern 
letzterer nicht beweist, dass die unrichtigen Angaben ohne ein von ihm zu vertre-
tendes Verschulden gemacht worden sind.

 2. Aufgrund der Änderungsanzeige oder sonstiger Feststellungen wird der Beitrag 
entsprechend dem Zeitpunkt der Veränderung richtiggestellt. Er darf jedoch nicht 
geringer werden als der Mindestbeitrag, der nach dem Tarif des Versicherers z. Z. 
des Versicherungsabschlusses galt. Alle entsprechend § 8 Ziff. III nach dem Versiche-
rungsabschluss eingetretenen Erhöhungen oder Ermäßigungen des Mindestbeitrags 
werden berücksichtigt. Beim Fortfall eines Risikos wird der etwaige Minderbeitrag 
vom Eingang der Anzeige ab berechnet.

 3. Unterlässt es der Versicherungsnehmer, die obige Anzeige rechtzeitig zu erstatten, 
so kann der Versicherer für die Zeit, für welche die Angaben zu machen waren, an-
stelle der Beitragsregulierung (Ziff. II 1) als nachzuzahlenden Beitrag einen Betrag in 
Höhe der für diese Zeit bereits gezahlten Beitrags verlangen. Werden die Angaben 
nachträglich, aber noch innerhalb zweier Monate nach Empfang der Aufforderung 
zur Nachzahlung gemacht, so ist der Versicherer verpflichtet, den etwa zu viel ge-
zahlten Betrag des Beitrags zu erstatten.

 4. Die vorstehenden Bestimmungen finden auch auf Versicherungen mit Beitragsvor-
auszahlung für mehrere Jahre Anwendung.

III. 1. Ein unabhängiger Treuhänder ermittelt zum 1. Juli eines jeden Jahres, um welchen 
Prozentsatz sich der Durchschnitt der Schadenzahlungen, welche die zum Betrieb 
der Allgemeinen Haftpflichtversicherung zugelassenen Versicherer im vergangenen 



7

 H
G

-F
P,

 P
riv

at
ge

sc
hä

ft,
 H

af
tp

fli
ch

t -
 S

ta
nd

 0
1.

20
11

 
Kalenderjahr geleistet haben, gegenüber dem vorvergangenen Jahr erhöht oder ver-
mindert hat. Den ermittelten Prozentsatz rundet er auf die nächst niedrigere durch 
fünf teilbare ganze Zahl ab. Als Schadenzahlungen gelten auch die speziell durch den 
einzelnen Schadenfall veranlassten Ausgaben für die Schadenermittlung, die aufge-
wendet worden sind, um die Versicherungsleistungen dem Grunde und der Höhe 
nach festzustellen.

 Als Durchschnitt der Schadenzahlungen eines Kalenderjahres gilt die Summe der in 
diesem Jahr geleisteten Schadenzahlungen geteilt durch die Anzahl der im gleichen 
Zeitraum neu angemeldeten Schadenfälle.

 2. Im Falle einer Erhöhung ist der Versicherer berechtigt, im Falle einer Verminderung 
verpflichtet, den Folgejahresbeitrag um den sich aus Ziff. 1 Abs. 1 Satz 2 ergebenden 
Prozentsatz zu verändern (Beitragsangleichung).

 Hat sich der Durchschnitt der Schadenzahlungen des Versicherers in jedem der letz-
ten fünf Kalenderjahre um einen geringeren Prozentsatz als denjenigen erhöht, den 
der Treuhänder jeweils für diese Jahre nach Ziff. 1 Abs. 1 Satz 1 ermittelt hat, so darf 
der Versicherer den Folgejahresbeitrag nur um den Prozentsatz erhöhen, um den 
sich der Durchschnitt seiner Schadenzahlungen nach seinen unternehmenseigenen 
Zahlen im letzten Kalenderjahr erhöht hat; diese Erhöhung darf diejenige nicht über-
schreiten, die sich nach dem vorstehenden Absatz ergeben würde. 

 3. Liegt die Veränderung nach Ziff. 1 Abs. 1 oder Ziff. 2 Abs. 2 unter fünf Prozent, 
so entfällt eine Beitragsangleichung. Diese Veränderung ist jedoch in den folgenden 
Jahren zu berücksichtigen.

 4. Die Beitragsangleichung gilt für die vom 1. Juli an fälligen Folgejahresbeiträge. Sie 
wird dem Versicherungsnehmer mit der Beitragsrechnung bekannt gegeben.

 5. Soweit der Folgejahresbeitrag nach Lohn-, Bau- oder Umsatzsumme berechnet 
wird, findet keine Beitragsangleichung statt.

IV. Bei vorzeitiger Beendigung des Vertrages hat der Versicherer, soweit durch Gesetz 
nicht etwas anderes bestimmt ist, nur Anspruch auf den Teil des Beitrages, der dem 
Zeitraum entspricht, in dem Versicherungsschutz bestanden hat.
Wenn versicherte Risiken vollständig und dauerhaft wegfallen, so erlischt die Versiche-
rung bezüglich dieser Risiken. Dem Versicherer steht der Beitrag zu, den er hätte erheben 
können, wenn die Versicherung dieser Risiken nur bis zu dem Zeitpunkt beantragt wor-
den wäre, zu dem er vom Wegfall Kenntnis erlangt.

§ 9 Vertragsdauer, Kündigung, Betriebsübergang, Wegfall des versicherten 
Risikos, Mehrfachversicherung

I.  1. Der Vertrag ist für die im Versicherungsschein angegebene Zeit abgeschlossen.

 2. Bei einer Vertragsdauer von mindestens einem Jahr verlängert sich der Vertrag um 
jeweils ein Jahr, wenn nicht dem Vertragspartner spätestens drei Monate vor dem 
Ablauf des jeweiligen Versicherungsjahres eine Kündigung zugegangen ist.

 3. Bei einer Vertragsdauer von weniger als einem Jahr endet der Vertrag, ohne dass 
es einer Kündigung bedarf, zum vorgesehenen Zeitpunkt.

II.  1. Erhöht sich der Beitrag aufgrund der Beitragsangleichung gemäß § 8 Ziff. III 2, 
ohne dass sich der Umfang des Versicherungsschutzes ändert, kann der Versiche-
rungsnehmer den Versicherungsvertrag innerhalb eines Monats nach Zugang der 
Mitteilung des Versicherers mit sofortiger Wirkung, frühestens jedoch zu dem Zeit-
punkt kündigen, an dem die Beitragserhöhung wirksam werden sollte.

 Der Versicherer hat den Versicherungsnehmer in der Mitteilung auf das Kündigungs-
recht hinzuweisen. Die Mitteilung muss dem Versicherungsnehmer spätestens einen 
Monat vor dem Wirksamwerden der Beitragserhöhung zugehen.

 Eine Erhöhung der Versicherungssteuer begründet kein Kündigungsrecht.

 2. a) Das Versicherungsverhältnis kann gekündigt werden, wenn
• vom Versicherer eine Schadenersatzzahlung geleistet wurde oder
• dem Versicherungsnehmer eine Klage über einen unter den Versicherungs-

schutz fallenden Haftpflichtanspruch gerichtlich zugestellt wird.
 Die Kündigung muss dem Vertragspartner in Textform spätestens einen Monat 

nach der Schadenersatzzahlung oder der Zustellung der Klage zugegangen 
sein.

2. b) Kündigt der Versicherungsnehmer, wird seine Kündigung sofort nach ihrem 
Zugang beim Versicherer wirksam. Der Versicherungsnehmer kann jedoch be-

stimmen, dass die Kündigung zu einem späteren Zeitpunkt, spätestens jedoch 
zum Ende der laufenden Versicherungsperiode, wirksam wird. 

 Eine Kündigung des Versicherers wird einen Monat nach ihrem Zugang beim 
Versicherungsnehmer wirksam.

 3. Bei einer Vertragsdauer von mehr als drei Jahren kann der Vertrag zum Ablauf des 
dritten Jahres oder jedes darauffolgenden Jahres vom Versicherungsnehmer gekün-
digt werden; die Kündigung muss dem Versicherer spätestens drei Monate vor dem 
Ablauf des jeweiligen Versicherungsjahres zugegangen sein.

III. 1. Wird ein Unternehmen, für das eine Haftpflichtversicherung besteht, an einen 
Dritten veräußert, tritt dieser anstelle des Versicherungsnehmers in die während der 
Dauer seines Eigentums sich aus dem Versicherungsverhältnis ergebenden Rechte 
und Pflichten ein. 

 Das gilt auch, wenn ein Unternehmen aufgrund eines Nießbrauchs, eines Pachtver-
trages oder eines ähnlichen Verhältnisses von einem Dritten übernommen wird.

 
 2. Das Versicherungsverhältnis kann in diesem Falle
 • durch den Versicherer dem Dritten gegenüber mit einer Frist von einem Monat,
 • durch den Dritten dem Versicherer gegenüber mit sofortiger Wirkung oder auf  

 den Schluss der laufenden Versicherungsperiode 
 in Textform gekündigt werden.

 3. Das Kündigungsrecht erlischt,
• wenn der Versicherer es nicht innerhalb eines Monats von dem Zeitpunkt an 

ausübt, in welchem er vom Übergang auf den Dritten Kenntnis erlangt;
• wenn der Dritte es nicht innerhalb eines Monats nach dem Übergang ausübt, 

wobei das Kündigungsrecht bis zum Ablauf eines Monats von dem Zeitpunkt an 
bestehen bleibt, in dem der Dritte von der Versicherung Kenntnis erlangt.

 4. Erfolgt der Übergang auf den Dritten während einer laufenden Versicherungsperi-
ode, haften der bisherige Versicherungsnehmer und der Dritte für  den Versicherungs-
beitrag dieser Periode als Gesamtschuldner.

 5. Der Übergang eines Unternehmens ist dem Versicherer durch den bisherigen Ver-
sicherungsnehmer oder den Dritten unverzüglich anzuzeigen.

 Bei einer schuldhaften Verletzung der Anzeigepflicht besteht kein Versicherungsschutz, 
wenn der Versicherungsfall später als einen Monat nach dem Zeitpunkt eintritt, in dem 
die Anzeige dem Versicherer hätte zugehen müssen und der Versicherer den mit dem 
Veräußerer bestehenden Vertrag mit dem Erwerber nicht geschlossen hätte. 

 Der Versicherungsschutz lebt wieder auf und besteht für alle Versicherungsfälle, die 
frühestens einen Monat nach dem Zeitpunkt eintreten, in dem der Versicherer von 
der Veräußerung Kenntnis erlangt. Dies gilt nur, wenn der Versicherer in diesem Mo-
nat von seinem Kündigungsrecht keinen Gebrauch gemacht hat. Der Versicherungs-
schutz fällt trotz Verletzung der Anzeigepflicht nicht weg, wenn dem Versicherer die 
Veräußerung zu dem Zeitpunkt bekannt war, an dem ihm die Anzeige hätte zugehen 
müssen.

IV.  Wenn versicherte Risiken vollständig und dauernd in Wegfall kommen, so erlischt die 
Versicherung bezüglich dieser Risiken *1).

 Dem Versicherer steht der Beitrag zu, den er hätte erheben können, wenn die Versi-
cherung dieser Risiken nur bis zu dem Zeitpunkt beantragt worden wäre, zu dem er 
vom Wegfall Kenntnis erlangt.

V.  1. Eine Mehrfachversicherung liegt vor, wenn das Risiko in mehreren Versicherungs-
verträgen versichert ist.

 2. Wenn die Mehrfachversicherung zustande gekommen ist, ohne dass der Versi-
cherungsnehmer dies wusste, kann er die Aufhebung des später geschlossenen Ver-
trages verlangen.

 3. Das Recht auf Aufhebung erlischt, wenn der Versicherungsnehmer es nicht in-
nerhalb eines Monats geltend macht, nachdem er von der Mehrfachversicherung 
Kenntnis erlangt hat. Die Aufhebung wird zu dem Zeitpunkt wirksam, zu dem die 
Erklärung, mit der sie verlangt wird, dem Versicherer zugeht.

§ 10 Verjährung

Die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag verjähren in drei Jahren. Die Fristberech-
nung richtet sich nach den allgemeinen Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuches.
Ist ein Anspruch aus dem Versicherungsvertrag bei dem Versicherer angemeldet worden, 
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ist die Verjährung von der Anmeldung bis zu dem Zeitpunkt gehemmt, zu dem die Ent-
scheidung des Versicherers dem  Anspruchsteller in Textform zugeht.

§ 11 Vorvertragliche Anzeigepflichten des Versicherungsnehmers

I.  1. Der Versicherungsnehmer hat bis zur Abgabe seiner Vertragserklärung dem Ver-
sicherer alle ihm bekannten Gefahrumstände anzuzeigen, nach denen der Versicherer 
in Textform gefragt hat und die für den Entschluss des Versicherers erheblich sind, den 
Vertrag mit dem vereinbarten Inhalt zu schließen. Der Versicherungsnehmer ist auch 
insoweit zur Anzeige verpflichtet, als nach seiner Vertragserklärung, aber vor Vertrags-
annahme der Versicherer in Textform Fragen im Sinne des Satzes 1 stellt. Gefahrerheb-
lich sind die Umstände, die geeignet sind, auf den Entschluss des Versicherers Einfluss 
auszuüben, den Vertrag überhaupt oder mit dem vereinbarten Inhalt abzuschließen.

 2. Wird der Vertrag von einem Vertreter des Versicherungsnehmers geschlossen und 
kennt dieser den gefahrerheblichen Umstand, muss sich der Versicherungsnehmer 
so behandeln lassen, als habe er selbst davon Kenntnis gehabt oder dies arglistig 
verschwiegen.

II.  1. Unvollständige und unrichtige Angaben zu den gefahrerheblichen Umständen be-
rechtigen den Versicherer, vom Versicherungsvertrag zurückzutreten. 

 2. Der Versicherer hat kein Rücktrittsrecht, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, 
dass er oder sein Vertreter die unrichtigen oder unvollständigen Angaben weder vor-
sätzlich noch grob fahrlässig gemacht hat. 

 Das Rücktrittsrecht des Versicherers wegen grob fahrlässiger Verletzung der Anzeige-
pflicht besteht nicht, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass der Versicherer 
den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände, wenn auch zu ande-
ren Bedingungen, geschlossen hätte.

 3. Im Fall des Rücktritts besteht kein Versicherungsschutz. 
 Tritt der Versicherer nach Eintritt des Versicherungsfalls zurück, darf er den Versi-

cherungsschutz nicht versagen, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass der 
unvollständig oder unrichtig angezeigte Umstand weder für den Eintritt des Versi-
cherungsfalls noch für die Feststellung oder den Umfang der Leistung ursächlich war. 
Auch in diesem Fall besteht aber kein Versicherungsschutz, wenn der Versicherungs-
nehmer die Anzeigepflicht arglistig verletzt hat.

 Dem Versicherer steht der Teil des Beitrages zu, der der bis zum Wirksamwerden der 
Rücktrittserklärung abgelaufenen Vertragszeit entspricht.

III. Ist das Rücktrittsrecht des Versicherers ausgeschlossen, weil die Verletzung einer 
Anzeigepflicht weder auf Vorsatz noch auf grober Fahrlässigkeit beruhte, kann der 
Versicherer den Vertrag unter Einhaltung einer Frist von einem Monat in Schriftform 
kündigen. Das Kündigungsrecht ist ausgeschlossen, wenn der Versicherungsnehmer 
nachweist, dass der Versicherer den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten 
Umstände, wenn auch zu anderen Bedingungen, geschlossen hätte.

 Kann der Versicherer nicht zurücktreten oder kündigen, weil er den Vertrag auch bei 
Kenntnis der nicht angezeigten Umstände, aber zu  anderen Bedingungen, geschlos-
sen hätte, werden die anderen Bedingungen auf Verlangen des Versicherers rückwir-
kend  Vertragsbestandteil. Hat der Versicherungsnehmer die Pflichtverletzung nicht 
zu vertreten, werden die anderen Bedingungen ab der laufenden Versicherungsperi-
ode Vertragsbestandteil.

 Erhöht sich durch die Vertragsanpassung der Beitrag um mehr als 10 Prozent oder 
schließt der Versicherer die Gefahrabsicherung für den nicht angezeigten Umstand 
aus, kann der Versicherungsnehmer den Vertrag innerhalb eines Monats nach Zu-
gang der Mitteilung des Versicherers fristlos kündigen.

 Der Versicherer muss die ihm nach § 11 Abs. II und III zustehenden Rechte innerhalb 
eines Monats schriftlich geltend machen. Die Frist beginnt mit dem Zeitpunkt, zu dem 
er von der Verletzung der Anzeigepflicht, die das von ihm geltend gemachte Recht 

begründet, Kenntnis erlangt. Er hat die Umstände anzugeben, auf die er seine Erklä-
rung stützt; er darf nachträglich weitere Umstände zur Begründung seiner Erklärung 
abgeben, wenn für diese die Monatsfrist nicht verstrichen ist.

 Dem Versicherer stehen die Rechte nach § 11 Abs. II und III nur zu, wenn er den 
Versicherungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in Textform auf die Folgen einer 
Anzeigepflichtverletzung hingewiesen hat.

 Der Versicherer kann sich auf die in § 11 Abs. II und III genannten Rechte nicht 
berufen, wenn er den nicht angezeigten Gefahrumstand oder die Unrichtigkeit der 
Anzeige kannte.

IV. Das Recht des Versicherers, den Vertrag wegen arglistiger Täuschung anzufechten, 
bleibt unberührt.  Im Fall der Anfechtung steht dem Versicherer der Teil des Beitrages zu, 
der der bis zum Wirksamwerden der Anfechtungserklärung abgelaufenen Vertragszeit 
entspricht.

§ 12 Anzuwendendes Recht

Für diesen Vertrag gilt deutsches Recht.

§ 13 Gerichtsstände

1. Für Klagen, die aus dem Versicherungsvertrag gegen den Versicherer erhoben werden, 
bestimmt sich die gerichtliche Zuständigkeit nach dem Sitz des Versicherers oder seiner 
für den Versicherungsvertrag zuständigen Niederlassung. Ist der Versicherungsnehmer 
eine natürliche Person, ist auch das Gericht örtlich zuständig, in dessen Bezirk der Ver-
sicherungsnehmer zur Zeit der Klageerhebung seinen Wohnsitz oder, in Ermangelung 
eines solchen, seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat.

2. Ist der Versicherungsnehmer eine natürliche Person, müssen Klagen aus dem Versiche-
rungsvertrag gegen ihn bei dem Gericht erhoben werden, das für seinen Wohnsitz oder, 
in Ermangelung eines solchen, den Ort seines gewöhnlichen Aufenthalts zuständig ist. Ist 
der Versicherungsnehmer eine juristische Person, bestimmt sich das zuständige Gericht 
auch nach dem Sitz oder der Niederlassung des Versicherungsnehmers. Das Gleiche gilt, 
wenn der Versicherungsnehmer eine offene Handelsgesellschaft, Kommanditgesellschaft, 
Gesellschaft bürgerlichen Rechts oder eine eingetragene Partnerschaftsgesellschaft ist.

3. Sind der Wohnsitz oder der gewöhnliche Aufenthalt im Zeitpunkt der Klageerhebung 
nicht bekannt, bestimmt sich die gerichtliche Zuständigkeit für Klagen aus dem Versiche-
rungsvertrag gegen den Versicherungsnehmer nach dem Sitz des Versicherers oder seiner 
für den Versicherungsvertrag zuständigen Niederlassung.

§ 14 Anzeigen und Willenserklärungen

1. Alle für den Versicherer bestimmten Anzeigen und Erklärungen sind in Textform abzu-
geben. Sie sollen an die im Versicherungsschein oder in dessen Nachträgen als zuständig 
bezeichnete Stelle gerichtet werden.

2. Hat der Versicherungsnehmer eine Änderung seiner Anschrift dem Versicherer nicht 
mitgeteilt, genügt für eine Willenserklärung, die dem Versicherungsnehmer gegenüber 
abzugeben ist, die Absendung eines eingeschriebenen Briefes an die letzte dem Versi-
cherer bekannte Anschrift. 
Die Erklärung gilt drei Tage nach der Absendung des Briefes als zugegangen. Dies gilt 
entsprechend für den Fall einer Namensänderung des Versicherungsnehmers.

3. Hat der Versicherungsnehmer die Versicherung für seinen Gewerbebetrieb abgeschlos-
sen, finden bei einer Verlegung der gewerblichen Niederlassung die Bestimmungen der 
Ziff. 2 entsprechende Anwendung.

*1) Auf die Möglichkeit des Abschlusses einer Nachhaftungsversicherung bei vollstän-
digem und dauerndem Wegfall des versicherten Risikos wird hingewiesen (vgl. § 9 Ziff. 
IV. AHB 2011).

*2) Der Ersatz von Schäden durch Kernenergie richtet sich nach dem Atomgesetz. Die 
Betreiber von Kernanlagen sind zur Deckungsvorsorge verpflichtet und schließen hierfür 
Haftpflichtversicherungen ab.
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Paket Basis – Besondere Bedingungen und Risikobeschreibungen 
zur HDI-Gerling Privat-Haftpflichtversicherung (BBR)   
PH 3531:11 1.11

   Seite

1  Versicherte Risiken 9

2 Versicherte Personen 10

3  Leistungsumfänge 10

   Seite

4  Deckungserweiterungen 10

5  Deckungseinschränkungen 11

Der Versicherungsschutz erstreckt sich auf die im Versicherungsschein/
Nachtrag näher bezeichneten Risiken im Rahmen der jeweiligen nach-
folgend aufgeführten Bestimmungen.

1 Versicherte Risiken
Versichert ist – im Rahmen der dem Vertrag zugrunde liegenden HDI-Gerling All-
gemeine Haftpflicht-Versicherungsbedingungen (AHB 2011) und der nachstehen-
den Bestimmungen – die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers als  
Privatperson
aus den Gefahren des täglichen Lebens – mit Ausnahme der Gefahren eines Betriebes, 
Berufes, Dienstes, Amtes (auch Ehrenamtes), einer verantwortlichen Betätigung in Verei-
nigungen aller Art oder einer ungewöhnlichen und gefährlichen Beschäftigung –,
insbesondere
als Dienstherr der in seinem Haushalt tätigen Personen; 
• einer oder mehrerer im Inland gelegenen Wohnungen (bei Wohnungseigentum als 

Sondereigentümer) – einschließlich Ferienwohnung –, bei Sondereigentümern sind 
versichert Haftpflichtansprüche der Gemeinschaft der Wohnungseigentümer wegen 
Beschädigung des Gemeinschaftseigentums. Die Leistungspflicht erstreckt sich je-
doch nicht auf den Miteigentumsanteil an dem gemeinschaftlichen Eigentum;

• als Inhaber eines im Inland gelegenen Einfamilienhauses;
• als Inhaber eines im Inland gelegenen Wochenendhauses; 
 sofern sie vom Versicherungsnehmer ausschließlich zu Wohnzwecken verwendet 

werden, einschließlich der zugehörenden Schwimm- und Schwitzbäder, Garagen und 
Gärten (einschl. eines Schrebergartens) sowie eines Teichs und Biotops; 

• als Inhaber eines auf Dauer und ohne Unterbrechung fest installierten Wohnwa-
gens.

Hierbei ist mitversichert die gesetzliche Haftpflicht
• aus der Verletzung von Pflichten, die dem Versicherungsnehmer in den oben genann-

ten Eigenschaften obliegen (z. B. bauliche Instandhaltung, Beleuchtung, Reinigung, 
Streuen und Schneeräumen auf Gehwegen), auch wenn diese Pflichten mietvertrag-
lich übernommen wurden;

• aus der Vermietung von einer zum Einfamilienhaus gehörenden Einliegerwohnung;
• aus der Vermietung von bis zu 3 Einzel-/Doppelgaragen/Stellplätzen sowie von 

einzelnen Wohnräu men – nicht jedoch von Räumen zu gewerblichen Zwecken und 
Wohnungen.  Darüber hinaus ist die Bewirtung von Feriengästen mitversichert. Nicht 
versichert ist die gesetzliche Haftpflicht aus Beschädigung, Vernichtung und Abhan-
denkommen der von den beherbergten Gästen eingebrachten Sachen;

• aus dem Miteigentum an zum Einfamilienhaus gehörenden Gemeinschaftsanlagen    
(z. B. gemeinschaftliche Zugänge zur öffentlichen Straße, Wäschetrockenplätze, Ga-
ragenhöfe, Abstellplatz für Mülltonnen);

• aus dem Besitz/Eigentum einer Photovoltaik-, Solar- oder einer Geothermieanlage  
(nicht Verkauf/Verwertung der Energie);

• aus der Lagerung von Flüssiggas (ausschließlich Propan, Butan oder Gemischen von 
beiden Flüssiggasen), sofern das Gesamtfassungsvermögen der Tanks insgesamt 
3.000 l/kg nicht übersteigt;

• als Bauherr von Bauarbeiten (Neubauten, Umbauten, Reparaturen, Abbruch-, Grabe-
arbeiten) bis zu einer Bausumme von 1 Prozent der Deckungssumme und  je Bauvor-
haben. Wird dieser Betrag überschritten, entfällt die Mitversicherung. Es gelten dann 
die Bestimmungen über die Vorsorgeversicherung (§ 2 AHB 2011). Mitversichert ist 
die persönliche gesetzliche Haftpflicht der im Rahmen der Selbsthilfe unentgeltlich 
oder auf Gegenseitigkeit tätigen Personen bei der Ausführung von Bauarbeiten in ei-

gener Regie. Diese Mitversicherung gilt nur insoweit als diese Personen für ihr Risiko 
nicht anderweitig Versicherungsschutz beanspruchen können;

• als früherer Besitzer aus § 836 Abs. 2 BGB, wenn die Versicherung bis zum Besitz-
wechsel bestand;

• als Insolvenzverwalter in dieser Eigenschaft;

Darüber hinaus ist mitversichert die gesetzliche Haftpflicht   
• aus dem Besitz und Gebrauch von Fahrrädern; 
• aus der Ausübung von Sport, ausgenommen Jagd (vgl. jedoch § 4 Ziff. I 4 AHB 2011);
• aus dem erlaubten privaten Besitz und aus dem Gebrauch von Hieb-, Stoß- und 

Schusswaffen sowie Munition und Geschossen, nicht jedoch zu Jagdzwecken oder zu 
strafbaren Handlungen; 

• als Reiter bei der Benutzung fremder Pferde sowie als Lenker von Kutschen/Schlitten 
zu privaten Zwecken. 

Nicht versichert sind Haftpflichtansprüche
– aus der Verwirklichung der tierischen Gefahr (z.B. Ausbrechen, Auskeilen) sowie 

Schäden an der Kutsche/dem Schlitten selbst;
– der Tierhalter oder -eigentümer; 

• als Halter oder Hüter von einem Blinden- oder Behindertenbegleithund, zahmen 
Haustieren, gezähmten Kleintieren und Bienen – nicht jedoch von sonstigen Hunden, 
Pferden, Reit- und Zugtieren, wilden Tieren sowie von Tieren, die zu gewerblichen 
oder landwirtschaftlichen Zwecken gehalten werden; 

aus dem Gebrauch von
• nur auf nicht öffentlichen Wegen und Plätzen verkehrenden Kfz und Anhängern ohne 

Rücksicht auf eine Höchstgeschwindigkeit, 
• Kraftfahrzeugen und motorgetriebenen Kinderfahrzeugen mit nicht mehr als 6 km/h,
• selbstfahrenden Arbeitsmaschinen mit nicht mehr als 20 km/h und sofern diese nicht 

zulassungs- und nicht versicherungspflichtig sind.
 Für diese Kfz gelten nicht die Ausschlüsse in § 1 Ziff. 2 b) und in § 2 Ziff. 3 c) AHB 2011.
 Hierfür gilt:
 Das Fahrzeug darf nur von einem berechtigten Fahrer gebraucht werden. Berech-

tigter Fahrer ist, wer das Fahrzeug mit Wissen und Willen des Verfügungsberechtigten 
gebrauchen darf. Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, dafür zu sorgen, dass das 
Fahrzeug nicht von einem unberechtigten Fahrer gebraucht wird.

 Der Fahrer des Fahrzeuges darf das Fahrzeug auf öffentlichen Wegen oder Plätzen 
nur mit der erforderlichen Fahrerlaubnis benutzen. Der Versicherungsnehmer ist ver-
pflichtet, dafür zu sorgen, dass das Fahrzeug nicht von einem Fahrer benutzt wird, 
der nicht die erforderliche Fahrerlaubnis hat.

• Flugmodellen, unbemannten Ballonen und Drachen, die weder durch Motoren noch 
durch Treibsätze angetrieben werden, deren Fluggewicht 5 kg nicht übersteigt,

• Wassersportfahrzeugen (auch Windsurfbretter sowie Kite-Surfgeräte bis zu einer 
Leinenlänge von 30 Metern), ausgenommen eigene Segelboote  und eigene oder 
fremde Wassersportfahrzeuge mit Motoren – auch Hilfs- oder Außenbordmotoren – 
oder Treibsätzen; 

• Kitebuggys und Kiteboards mit einer Leinenlänge von bis zu 30 Metern;
• ferngelenkten Land- und Wasserfahrzeugmodellen; 
• einem Krankenfahrstuhl bzw. Elektrorollstuhl und/oder einem Golfwagen/-caddie un-

ter der Voraussetzung, dass die vorgenannten Fahrzeuge nicht zulassungs- und nicht 
versicherungspflichtig sind;

• nicht selbstfahrenden Kleingeräten zum Rasenmähen, Kehren und Schneeräumen.

Soweit vereinbart, gilt:
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2 Versicherte Personen
Mitversichert ist die persönliche gesetzliche Haftpflicht der im Haushalt des Versiche-
rungsnehmers beschäftigten Personen gegenüber Dritten aus dieser Tätigkeit. Das Glei-
che gilt für Personen, die aus Arbeitsvertrag oder gefälligkeitshalber Wohnung, Haus und 
Garten betreuen oder den Streudienst versehen. Zusätzlich sind Personen (z.B. Au-pair), 
die sich vorübergehend – maximal bis zu einem Jahr – im Haushalt des Versicherungs-
nehmers aufhalten, versichert.
Sofern Versicherungsschutz für dieselbe Gefahr bei einem anderen Versicherer besteht, 
haftet dieser im Rahmen seines Vertrages allein. Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprü-
che aus Personenschäden, bei denen es sich um Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten im 
Betrieb des Versicherungsnehmers gemäß dem Sozialgesetzbuch VII handelt.

3 Leistungsumfänge 
Es gelten die im Versicherungsschein/Nachtrag sowie in diesen BBR genannten De-
ckungssummen und Selbstbeteiligungen. Auf § 3 Ziff. II und III der AHB 2011 wird hin-
gewiesen.
Sofern im Versicherungsschein/Nachtrag nichts anderes vereinbart ist, beträgt die Ge-
samtleistung für alle Versicherungsfälle eines Versicherungsjahres – auch gemäß Vor-
sorgeversicherung (siehe § 2 Ziff. 2 AHB 2011) – das Doppelte der vereinbarten De-
ckungssummen.

4 Deckungserweiterungen
Eine Erweiterung des Versicherungsschutzes über den im Versicherungsschein/Nachtrag 
und seinen Anlagen genannten Umfang hinaus muss besonders beantragt werden und 
bedarf der ausdrücklichen Zustimmung des Versicherers.
Ohne besondere Beitragsberechnung gilt jedoch Folgendes als vereinbart:
4.1 Auslandsschäden
 Für Auslandsaufenthalte gilt abweichend von § 4 Ziff. I 3 AHB 2011 die gesetzliche 

Haftpflicht aus in Mitgliedsländern der Europäischen Union vorkommenden Schaden- 
ereignissen, ohne zeitliche Begrenzung, eingeschlossen. Der Versicherungsschutz für 
Auslandsaufenthalte außerhalb der Europäischen Union ist auf fünf Jahre begrenzt. 
Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers als Inhaber 
eines im Ausland gelegenen Einfamilienhauses, eines im Ausland gelegenen Wo-
chenendhauses und im Ausland gelegener Wohnungen ohne zeitliche Begrenzung, 
sofern sie vom Versicherungsnehmer ausschließlich zu Wohnzwecken verwendet 
werden einschließlich der zugehörenden Garagen und Gärten. 

 Die Leistungen des Versicherers erfolgen in Euro. Die Verpflichtung des Versicherers 
gilt mit dem Zeitpunkt als erfüllt, in dem der Euro-Betrag bei einem inländischen 
Geldinstitut angewiesen ist.

4.2 Sachschäden durch häusliche Abwässer
 Eingeschlossen sind – abweichend von § 4 Ziff. I 5 AHB 2011 – Haftpflichtansprüche 

wegen Sachschäden durch häusliche Abwässer und durch Abwässer aus dem Rück-
stau des Straßenkanals.

4.3 Gewässerschäden (Restrisiko)
 Eingeschlossen sind Gewässerschäden gemäß den folgenden Besonderen Bedin-

gungen für die Versicherung der Haftpflicht aus Gewässerschäden – außer Anlagen-
risiko – (Versicherung des sog. Gewässerschaden-Restrisikos):

 Eingeschlossen ist im Umfang des Vertrages, wobei Vermögensschäden wie Sach-
schäden behandelt werden, die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers 
für unmittelbare oder mittelbare Folgen von Veränderungen der physikalischen, 
chemischen oder biologischen Beschaffenheit eines Gewässers einschließlich des 
Grundwassers (Gewässerschäden) mit Ausnahme der Haftpflicht als Inhaber von An-
lagen zur Lagerung von gewässerschädlichen Stoffen und aus der Verwendung dieser 
gelagerten Stoffe.

 Eingeschlossen ist jedoch die gesetzliche Haftpflicht aus der Lagerung und Verwen-
dung von im Haushalt üblichen Stoffen wie Farben, Lacke, Ölfarben, Verdünner, von 
Behältern für sonstige Stoffe, wenn die Lagermenge eines Einzelbehälters 100 l/kg 
und die aller vorhandenen Behälter insgesamt 1.000 l/kg nicht übersteigt. 

 Ausgeschlossen bleiben Brennstoffe für Feuerungsanlagen jeder Art und Kraftstoffe 
für Kraftfahrzeuge. (Versicherungsschutz darüber hinaus wird ausschließlich durch 
besonderen Vertrag gewährt.)

 Aufwendungen, auch erfolglose, die der Versicherungsnehmer im Versicherungsfall 
zur Abwehr oder Minderung des Schadens für geboten halten durfte (Rettungs-
kosten), sowie außergerichtliche Gutachterkosten werden vom Versicherer insoweit 
übernommen, als sie zusammen mit der Entschädigungsleistung die Deckungssum-
me für Sachschäden nicht übersteigen. Für Gerichts- und Anwaltskosten bleibt es bei 
der Regelung der AHB 2011.

 Auf Weisung des Versicherers aufgewendete Rettungs- und außergerichtliche Gut-
achterkosten sind auch insoweit zu ersetzen, als sie zusammen mit der Entschä-
digungsleistung die Deckungssumme für Sachschäden übersteigen. Eine Billigung 
des Versicherers von Maßnahmen des Versicherungsnehmers oder Dritter zur Abwen-

dung oder Minderung des Schadens gilt nicht als Weisung des Versicherers.
 Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche gegen die Personen (Versicherungsneh-

mer  oder jeden Mitversicherten), die den Schaden durch vorsätzliches Abweichen 
von dem Gewässerschutz dienenden Gesetzen, Verordnungen, an den Versicherungs-
nehmer gerichteten behördlichen Anordnungen oder Verfügungen herbeigeführt ha-
ben.

4.4 Umweltschadensversicherung
 Mitversichert sind abweichend von § 1 Ziff. 1 AHB 2011 öffentlich-rechtliche Ansprü-

che gemäß Umweltschadensgesetz (USchadG) wegen Umweltschäden:
• an geschützten Arten oder natürlichen Lebensräumen, die sich auf Grundstücken 

befinden. Versicherungsschutz besteht auch dann, wenn diese im Eigentum des 
Versicherungsnehmers stehen, standen oder von ihm gemietet, geleast, gepach-
tet oder geliehen sind oder waren;

• an Boden. Versicherungsschutz besteht auch dann, wenn dieser im Eigentum des 
Versicherungsnehmers steht, stand oder von ihm gemietet, geleast, gepachtet 
oder geliehen ist oder war;

• an Gewässern. Versicherungsschutz besteht auch dann, wenn diese im Eigentum 
des Versicherungsnehmers stehen, standen oder von ihm gemietet, geleast, ge-
pachtet oder geliehen sind oder waren. Ebenso besteht Versicherungsschutz für 
Umweltschäden am Grundwasser.

 Dies gilt auch für Umweltschäden, die im Ausland aufgrund der EU-Umwelthaf-
tungsrichtlinie (2004/35/EG) basierenden nationalen Umsetzungsgesetzen geltend 
gemacht werden.

 Ausgeschlossen sind Ansprüche wegen Schäden,
• die dadurch entstehen oder entstanden sind, dass beim Umgang mit Stoffen 

diese Stoffe verschüttet werden, abtropfen, ablaufen, verdampfen, verdunsten 
oder durch ähnliche Vorgänge in den Boden, in ein Gewässer oder in die Luft 
gelangen. 

• durch die Herstellung, Lieferung, Verwendung oder Freisetzung von Klärschlamm, 
Jauche, Gülle, festem Stalldung, Pflanzenschutz-, Dünge- oder Schädlingsbe-
kämpfungsmitteln.

 Diese Ausschlüsse gelten nicht, wenn diese Stoffe durch plötzliche und unfallartige 
Ereignisse bestimmungswidrig und unbeabsichtigt in die Umwelt gelangen, diese 
Stoffe durch Niederschläge plötzlich abgeschwemmt werden oder in andere Grund-
stücke abdriften, die nicht im Besitz des Versicherungsnehmers stehen.

 Ferner sind ausgeschlossen
• Ansprüche gegen die Personen (Versicherungsnehmer oder jeden Mitversicher-

ten), die den Schaden dadurch verursachen, dass sie bewusst von Gesetzen, Ver-
ordnungen oder an den Versicherungsnehmer gerichteten behördlichen Anord-
nungen oder Verfügungen, die dem Umweltschutz dienen, abweichen.

4.5 Mietsachschäden
 Eingeschlossen ist – abweichend von § 4 Ziff. I 6 a AHB 2011 – die gesetzliche Haft-

pflicht aus der Beschädigung von Wohnräumen und sonstigen zu privaten Zwecken 
gemieteten Räumen in Gebäuden.
Ausgeschlossen sind 
1. Haftpflichtansprüche wegen
a)   Abnutzung, Verschleißes und übermäßiger Beanspruchung,
b)  Schäden an Heizungs-, Maschinen-, Kessel- und Warmwasserbereitungsanlagen 

sowie an Elektro- und Gasgeräten,
c)  Glasschäden, soweit sich der Versicherungsnehmer hiergegen besonders versi-

chern kann.
4.6 Tagesmutter/-vater
 Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht aus der unentgeltlichen Tätigkeit als Tagesmutter / 

-vater. Versichert ist dabei insbesondere die Tätigkeit aus der Beaufsichtigung von zur 
Betreuung übernommenen minderjährigen Kinder im Rahmen des eigenen Haushalts 
und/oder des Haushaltes der zu betreuenden Kinder, auch außerhalb der Wohnung, 
z. B. bei Spielen, Ausflügen usw. Nicht versichert ist jedoch die Ausübung dieser Tä-
tigkeit in Betrieben und Institutionen z. B. Kindergärten, Kinderhorten, Kindertages-
stätten. 

 Mitversichert sind gesetzliche Haftpflichtansprüche der Kinder bzw. ihrer Erziehungs-
berechtigten für Schäden, die die zu betreuenden Kinder erleiden.

 Nicht versichert ist die persönliche gesetzliche Haftpflicht der Kinder sowie die Haft-
pflicht wegen Abhandenkommens von Sachen und der Verlust von Geld der zu be-
treuenden Kinder.

4.7 Hüten fremder Hunde und Pferde
 Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers als Hüter von 

fremden Hunden und Pferden, sofern es sich nicht um gewerbsmäßige Hütung han-
delt. Dieser Versicherungsschutz wird nur geboten, soweit für den Versicherungsneh-
mer kein Versicherungsschutz als Tierhüter über eine Tierhalter-Haftpflichtversiche-
rung des Tierhalters besteht. Nicht versichert sind Haftpflichtansprüche der Tierhalter 
und/oder Eigentümer.

4.8 Sachschäden durch allmähliche Einwirkung
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 Eingeschlossen in die Versicherung sind – abweichend von § 4  Ziff. I 5 AHB 2011 
– Haftpflichtansprüche wegen Sachschäden, die entstanden sind durch allmähliche 
Einwirkung von Temperaturen, von Gasen, Dämpfen oder Feuchtigkeit und von Nie-
derschlägen (Rauch, Ruß, Staub und dergleichen).

4.9 Schlüsselverlustrisiken
 Eingeschlossen ist – in Ergänzung von § 1 Ziff. 3 AHB 2011 und abweichend von  

§ 4 Ziff. I 6 a AHB 2011 – die gesetzliche Haftpflicht aus dem Abhandenkommen von 
fremden privaten und ehrenamtlichen Schlüsseln (auch General-/Hauptschlüsseln für 
eine zentrale Schließanlage), die sich im Gewahrsam des Versicherten befunden ha-
ben. Codekarten werden Schlüsseln gleichgesetzt.

 Der Versicherungsschutz beschränkt sich auf gesetzliche Haftpflichtansprüche wegen  
der Kosten für die notwendige Auswechselung von Schlössern und Schließanlagen 
sowie für vorübergehende Sicherungsmaßnahmen (Notschloss) und einen Objekt-
schutz bis zu 14 Tagen, gerechnet ab dem Zeitpunkt, an welchem der Verlust des 
Schlüssels festgestellt wurde.

 Ausgeschlossen bleiben Haftpflichtansprüche aus Folgeschäden eines Schlüsselver-
lustes (z. B. wegen Einbruchs) und die Haftung aus dem Verlust von Tresor- und Mö-
belschlüsseln sowie Schlüsseln zu beweglichen Sachen.

 Die Höchstersatzleistung des Versicherers für derartige Schäden ist auf 5 Promille der 
Deckungssumme je Versicherungsfall und je Versicherungsjahr begrenzt. Der Versi-
cherungsnehmer trägt von jedem Schadenereignis 100 Euro selbst.

4.10 Fachpraktischer Unterricht
 Bei Teilnahme am fachpraktischen Unterricht, wie z. B. Laborarbeiten, an einer Fach-, 

Gesamt-, Hochschule oder Universität gelten Sachschäden an Lehrgeräten (inkl. Ob-
hutsschäden) der Fach-, Gesamt-, Hochschule oder Universität mitversichert.

 Die Höchstersatzleistung des Versicherers für derartige Schäden ist auf 5 Promille der 
Deckungssumme je Versicherungsfall und je Versicherungsjahr begrenzt. Der Versi-
cherungsnehmer trägt von jedem Schadenereignis 100 Euro selbst.

4.11 Ehrenamtliche Tätigkeit 
 Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers aus einer nicht 

hoheitlichen ehrenamtlichen Tätigkeit oder Freiwilligenarbeit aufgrund eines sozialen 
unentgeltlichen Engagements. 

 Hierunter fällt insbesondere die Mitarbeit
•  in der Kranken- und Altenpflege, der Behinderten-, Kirchen- und Jugendarbeit,
•  in Vereinen, Bürgerinitiativen, Parteien und Interessenverbänden,
• bei der Freizeitgestaltung, in Sportvereinigungen, Musikgruppen, bei Pfadfindern 

oder gleichartig organisierten Gruppen.
 Der Versicherer leistet keine Entschädigung, soweit für den Schaden eine Leistung 

aus einem anderen Versicherungsvertrag des Versicherungsnehmers beansprucht 
werden kann (z. B. Vereins- oder Betriebshaftpflichtversicherung) oder ein Dritter 
zum Ersatz des Schadens verpflichtet ist.

 Der Versicherungsnehmer trägt von jedem Schadenereignis 100 Euro selbst.
 Nicht versichert sind die Gefahren aus der Ausübung von

a)  öffentlichen/hoheitlichen Ehrenämtern wie z. B. als Bürgermeister, Gemeinderats-
mitglied, Schöffe, Laienrichter, Prüfer für Kammern, Angehöriger der Freiwilligen 
Feuerwehr,

b)  wirtschaftlichen/sozialen Ehrenämtern wie z. B. als Vorstand und Ehrenämtern 
mit beruflichem Charakter wie z. B. Betriebs- oder Personalrat, Versichertenälte-
ster, Vertrauensperson nach § 40 Sozialgesetzbuch IV (SGB), beruflicher Betreuer 
nach § 1897 (6) Bürgerliches Gesetzbuch (BGB).

4.12 Unbebautes Grundstück
 Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers als Inhaber 

eines im Inland gelegenen unbebauten Grundstückes bis zu einer Gesamtfläche von 
1.500 qm.

4.13  Freiwillige Hilfeleistung bei Notfällen
 Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht von Personen, die dem Versicherungsneh-

mer und den mitversicherten Personen bei Notfällen freiwillige Hilfe leisten. 

5 Deckungseinschränkungen
Ausgenommen von der Versicherung und ggf. besonders zu versichern ist, was nicht nach 
dem Antrag ausdrücklich in Versicherung gegeben oder nach Besonderen Bedingungen 
oder Risikobeschreibungen ohne besonderen Beitrag mitversichert ist, insbesondere die 
Haftpflicht.
5.1 Fahrzeuge
 wegen Schäden aus Gebrauch von Kraft-, Luft- (auch Raum-) oder Wasserfahrzeugen 

gemäß nachfolgender Bestimmung:
 Nicht versichert ist die Haftpflicht des Eigentümers, Besitzers, Halters oder Führers 

eines Kraft-, Luft- (auch Raum-) oder Wasserfahrzeugs wegen Schäden, die durch 
den Gebrauch des Fahrzeugs verursacht werden (vgl. aber Abschnitt „Versicherte 
Risiken“ dieser BBR).

5.2 Gemeingefahren
 wegen Schäden, die nachweislich auf Kriegsereignissen, anderen feindseligen Hand-

lungen, Aufruhr, inneren Unruhen, Generalstreik, illegalem Streik oder unmittelbar 
auf Verfügungen oder Maßnahmen von hoher Hand beruhen. Das Gleiche gilt zu 
Punkt 4.3 (Gewässerschäden) dieser BBR für Schäden durch höhere Gewalt, soweit 
sich elementare Naturkräfte ausgewirkt haben.
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Mitversicherung von Vermögensschäden  
in der Haftpflichtversicherung
H 9802:11
Diese Klausel gilt nicht für die Berufs-/Diensthaftpflichtversicherung für Beamte und Angestellte im öffentlichen Dienst.

1.11

(1) Eingeschlossen ist im Rahmen des Vertrages die gesetzliche Haftpflicht wegen Ver-
mögensschadens im Sinne des § 1 Ziffer 3 AHB 2011 aus Schadenereignissen, die wäh-
rend der Wirksamkeit der Versicherung eingetreten sind.

(2) Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche aus
1. Schäden, die durch vom Versicherungsnehmer (oder in seinem Auftrag oder für seine 

Rechnung von Dritten) hergestellte oder gelieferte Sachen oder geleistete Arbeiten 
entstehen;

2. Schäden durch ständige Immissionen (z. B. Geräusche, Gerüche, Erschütterungen);
3. planender, beratender, bau- oder montageleitender, prüfender oder gutachterlicher 

Tätigkeit;
4. Tätigkeiten im Zusammenhang mit Geld-, Kredit-, Versicherungs-, Grundstücks-, Lea-

sing- oder ähnlichen wirtschaftlichen Geschäften, aus Zahlungsvorgängen aller Art, 
aus Kassenführung sowie aus Untreue und Unterschlagung;

5. der Verletzung von gewerblichen Schutzrechten und Urheberrechten;
6. Nichteinhaltung von Fristen, Terminen, Vor- und Kostenanschlägen;

7. Ratschlägen, Empfehlungen oder Weisungen an wirtschaftlich verbundene Unter-
nehmen;

8. Tätigkeiten im Zusammenhang mit Datenverarbeitung, Rationalisierung und Automa-
tisierung, Auskunftserteilung, Übersetzung, Reisevermittlung und Reiseveranstaltung;

9. vorsätzlichem Abweichen von gesetzlichen oder behördlichen Vorschriften, von An-
weisungen oder Bedingungen des Auftraggebers oder aus sonstiger vorsätzlicher 
Pflichtverletzung;

10. Abhandenkommen von Sachen, auch z. B. von Geld, Wertpapieren und Wertsachen.

In Ergänzung des Abs. (2) Ziff. 7 vorstehender Bestimmungen werden den Ratschlägen, 
Empfehlungen oder Weisungen an wirtschaftlich verbundene Unternehmen gleichgestellt 
entsprechende Unterlassungen sowie fehlerhafte oder unterlassene Kontrolltätigkeit.

(3) Diese Regelung findet keine Anwendung auf eine eventuell zusätzlich abgeschlos-
sene  Berufs-/Diensthaftpflichtversicherung für Beamte und Angestellte im öffentlichen
Dienst.

Soweit vereinbart, gilt:
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Kostenklausel für USA und Kanada 
H 1686:11 
Diese Klausel gilt für Privat-, Tierhalter- und Jagd-Haftpflichtversicherungen 

1.11

Bei in den USA, USA-Territorien*) und Kanada eintretenden Versicherungsfällen oder 
dort geltend gemachten Ansprüchen werden – abweichend von § 3 Ziff. II 4 AHB 2011 
– die Aufwendungen des Versicherers für Kosten als Leistungen auf die Deckungssumme 
angerechnet.
Kosten sind: Anwalts-, Sachverständigen-, Zeugen- und Gerichtskosten; Aufwendungen 
zur Abwendung oder Minderung des Schadens bei oder nach Eintritt des Versicherungs-
falles sowie Schadenermittlungskosten, auch Reisekosten, die dem Versicherer nicht 

selbst entstehen. Dies gilt auch dann, wenn die Kosten auf Weisung des Versicherers 
entstanden sind.

*) Der Begriff „USA-Territorien“ ist geografisch zu sehen. Hierunter fallen Gebiete, die 
der US-amerikanischen Jurisdiktion unterliegen, z. B. Puerto Rico, Guam und die Jung-
ferninseln (= Virgin Islands). 

Soweit vereinbart, gilt:



14

 H
G

-F
P,

 P
riv

at
ge

sc
hä

ft,
 H

af
tp

fli
ch

t -
 S

ta
nd

 0
1.

20
11

Paket Familie & Kinder
H 8071:11 1.11

   Seite

1  Versicherte Personen  14

2  Regressansprüche der Sozialversicherungsträger bei Partnern einer  

nicht ehelichen Lebensgemeinschaft und deren Kindern

3   Eltern des Versicherungsnehmers/Schwiegereltern 14

4  Kinder mit geistiger Behinderung 14

5  Schäden durch nicht deliktfähige Kinder des Versicherungsnehmers  14

   Seite

6   Schäden durch nicht deliktfähige Kinder für die der Versicherungsnehmer 

vorübergehend die Aufsichtspflicht übernommen hat  15

7  Schäden durch nicht deliktfähige Personen 15

8  Fortsetzung des Versicherungsschutzes nach dem Tod des  

Versicherungsnehmers 15 

In Erweiterung der HDI-Gerling Allgemeine Haftpflicht-Versicherungs-
bedingungen (AHB 2011) und des Paketes Basis – Besondere Bedin-
gungen und Risikobeschreibungen zur Privat-Haftpflichtversicherung 
(BBR) gilt Folgendes:

1 Versicherte Personen 
Punkt 2 der vorgenannten BBR wird durch folgende Fassung ersetzt:
Mitversichert ist die persönliche
•  gleichartige gesetzliche Haftpflicht des Ehegatten und eingetragenen Lebens-

partners* des Versicherungsnehmers und ihrer unverheirateten und nicht in einer 
eingetragenen Lebenspartnerschaft* lebenden Kinder (auch Stief-, Adoptiv- und 
Pflegekinder), bei volljährigen Kindern jedoch nur, solange sie sich noch in einer 
Schul- oder sich unmittelbar anschließenden Berufsausbildung befinden (berufliche 
Erstausbildung – Lehre und/oder Studium –, auch Bachelor- und unmittelbar ange-
schlossener Masterstudiengang, nicht Referendarzeit, Fortbildungsmaßnahmen und 
dgl.). Mitversichert sind Kinder auch, wenn sie im Rahmen der Schulausbildung an 
Betriebspraktika teilnehmen. Zeiträume bzw. Wartezeiten von bis zu einem Jahr nach 
Beendigung der Schulausbildung gelten hierbei als „unmittelbar anschließend“. Der 
Versicherungsschutz besteht auch dann weiter, wenn während dieses Zeitraumes 
eine Aushilfstätigkeit ausgeübt wird. Bei vorliegender Arbeitslosigkeit im direkten 
Anschluss an die Schul-/Berufsausbildung besteht weiterhin Versicherungsschutz 
bis zu längstens einem Jahr. Bei Ableistung des Grundwehr- oder Zivildienstes (ein-
schließlich des freiwilligen sozialen bzw. ökologischen Jahres oder des freiwilligen 
zusätzlichen Wehrdienstes) vor, während oder im Anschluss an die Berufsausbildung 
bleibt der Versicherungsschutz bestehen. Entfällt die Mitversicherung der vorgenann-
ten mitversicherten Kinder weil sie nach der Ausbildung berufstätig werden oder 
geheiratet haben, besteht der Versicherungsschutz weiter bis zur nächsten Beitrags-
hauptfälligkeit, mindestens aber für 6 Monate;

• gleichartige gesetzliche Haftpflicht des in häuslicher Gemeinschaft mit dem Versi-
cherungsnehmer lebenden Partners einer nicht ehelichen Lebensgemeinschaft und 
dessen Kinder. Die Bestimmungen des vorstehenden Punktes finden für die Kinder 
entsprechende Anwendung. Der Versicherungsnehmer und der mitversicherte Partner 
müssen unverheiratet sein. 

 Nicht versichert sind Haftpflichtansprüche des Partners und dessen Kinder gegen den 
Versicherungsnehmer. Auf den Ausschluss der Ansprüche des Versicherungsnehmers 
selbst gegen die Versicherten sowie der Ansprüche von Versicherten untereinander 
wird besonders hingewiesen (siehe § 7 Ziff. 2 AHB 2011).

 Für den mitversicherten Partner gilt auch die „Fortsetzung des Versicherungsschutzes 
nach dem Tod des Versicherungsnehmers“. Die Mitversicherung für den Partner und 
dessen Kinder, die nicht auch Kinder des Versicherungsnehmers sind, endet im Üb-
rigen mit der Aufhebung der häuslichen Gemeinschaft zwischen dem Versicherungs-
nehmer und dem Partner;

•  gesetzliche Haftpflicht der im Haushalt des Versicherungsnehmers beschäftigten Per-
sonen gegenüber Dritten aus dieser Tätigkeit. Das Gleiche gilt für Personen, die aus 
Arbeitsvertrag oder gefälligkeitshalber Wohnung, Haus und Garten betreuen oder 
den Streudienst versehen. Sofern Versicherungsschutz für dieselbe Gefahr bei einem 
anderen Versicherer besteht, haftet dieser im Rahmen seines Vertrages allein. Aus-

geschlossen sind Haftpflichtansprüche aus Personenschäden, bei denen es sich um 
Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten im Betrieb des Versicherungsnehmers gemäß 
dem Sozialgesetzbuch VII handelt.

•  gleichartige persönliche Haftpflicht der Personen, die sich vorübergehend – maximal 
bis zu einem Jahr – im Haushalt des Versicherungsnehmers aufhalten (z. B. Au-pair, 
Austauschschüler). Der Versicherer leistet keine Entschädigung, soweit für den Scha-
den eine Leistung aus einer anderen zugunsten der mitversicherten Person bestehen-
den Haftpflichtversicherung beansprucht werden kann (Subsidiarität).

•  gleichartige gesetzliche Haftpflicht der im Haushalt des Versicherungsnehmers leben-
den unverheirateten bzw. nicht in einer eingetragenen und/oder eheähnlichen Le-
bensgemeinschaft lebenden Angehörigen. Bei Enkelkindern finden die vorgenannten 
Bestimmungen über die Mitversicherung von Kindern Anwendung. Der Versicherer 
leistet keine Entschädigung, soweit für den Schaden eine Leistung aus einer anderen 
zugunsten der mitversicherten Person bestehenden Haftpflichtversicherung bean-
sprucht werden kann (Subsidiarität).

2 Regressansprüche der Sozialversicherungsträger bei Partnern einer nicht 
ehelichen Lebensgemeinschaft und deren Kindern
Für Partner einer nichtehelichen Lebensgemeinschaft, die beide im Rahmen dieses Ver-
trages mitversichert sind und deren mitversicherte Kinder gelten etwaige übergangsfä-
hige Regressansprüche von Sozialversicherungsträgern, Sozialhilfeträgern,
privaten Krankenversicherungsträgern, öffentlichen und privaten Arbeitgebern wegen 
Personenschäden mitversichert. 

3 Eltern des Versicherungsnehmers/Schwiegereltern
Mitversichert ist die gleichartige gesetzliche Haftpflicht der in häuslicher Gemeinschaft 
mit dem Versicherungsnehmer lebenden Eltern des Versicherungsnehmers oder seines 
Ehegatten. Die Eltern müssen alleinstehend sein. 
Nicht versichert sind Haftpflichtansprüche der Eltern gegen den Versicherungsnehmer. 
Auf den Ausschluss der Ansprüche des Versicherungsnehmers selbst gegen die Versicher-
ten sowie der Ansprüche von Versicherten untereinander wird besonders hingewiesen 
(siehe § 7 Ziff. 2 AHB 2011). Die Mitversicherung für die Eltern endet bei deren Heirat 
und mit der Aufhebung der häuslichen Gemeinschaft.
Leben die alleinstehenden Elternteile des Versicherungsnehmers und des mitversicherten 
Ehegatten im Anschluss an die häusliche Gemeinschaft mit dem Versicherungsnehmer in 
einer Alten- oder Pflegeeinrichtung besteht der Versicherungsschutz weiter.

4 Kinder mit geistiger Behinderung
Mitversichert ist die gleichartige gesetzliche Haftpflicht der mit dem Versicherungsneh-
mer in häuslicher Gemeinschaft befindlichen Kinder mit geistiger Behinderung.

5 Schäden durch nicht deliktfähige Kinder des Versicherungsnehmers 
Für Schäden durch mitversicherte Kinder wird sich der Versicherer nicht auf eine De-
liktunfähigkeit berufen, soweit dies der Versicherungsnehmer wünscht und ein anderer 
Versicherer (z. B. Sozialversicherungsträger) nicht leistungspflichtig ist. Der Versicherer 
behält sich Rückgriffsansprüche wegen seiner Aufwendungen gegen schadenersatz-
pflichtige Dritte (z. B. Aufsichtspflichtige), soweit sie nicht Versicherte dieses Vertrages 
sind, vor.

Soweit vereinbart, gilt:
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Die Höchstersatzleistung des Versicherers für derartige Schäden beträgt je Schadenereig-
nis und Versicherungsjahr 1 Prozent der Deckungssumme.

6  Schäden durch nicht deliktfähige Kinder, für die der Versicherungsnehmer 
vorübergehend die Aufsichtspflicht übernommen hat 
Für Schäden durch Kinder, für die der Versicherungsnehmer vorübergehend die Auf-
sichtspflicht übernommen hat, wird sich der Versicherer nicht auf eine Deliktunfähigkeit 
berufen, soweit der Versicherungsnehmer dies wünscht und ein anderer Versicherer (z. B. 
Sozialversicherungsträger) nicht leistungspflichtig ist. Der Versicherer behält sich Rück-
griffsansprüche wegen seiner Aufwendungen gegen schadenersatzpflichtige Dritte (z. B. 
Aufsichtspflichtige), soweit sie nicht Versicherte dieses Vertrages sind, vor. 
Die Höchstersatzleistung des Versicherers für derartige Schäden beträgt je Schadenereig-
nis und Versicherungsjahr 1 Prozent der Deckungssumme.

7 Schäden durch nicht deliktfähige Personen
Für Schäden, die durch den Versicherungsnehmer, seinen Ehegatten bzw. eingetragenen 
Lebenspartner* oder den mit dem Versicherungsnehmer in häuslicher Gemeinschaft le-
benden Lebenspartner verursacht werden, wird sich der Versicherer nicht auf eine De-
liktunfähigkeit berufen, soweit der Versicherungsnehmer dies wünscht und ein anderer 
Versicherer (z. B. Sozialversicherungsträger) nicht leistungspflichtig ist. Der Versicherer 
behält sich Rückgriffsansprüche wegen seiner Aufwendungen gegen schadenersatz-
pflichtige Dritte (z. B. Aufsichtspflichtige), soweit sie nicht Versicherte dieses Vertrages 
sind, vor. 
Die Höchstersatzleistung des Versicherers für derartige Schäden beträgt je Schadenereig-
nis und Versicherungsjahr 1 Prozent der Deckungssumme.

8 Fortsetzung des Versicherungsschutzes nach dem Tod des Versicherungs-
nehmers
Für den mitversicherten Ehegatten und eingetragenen Lebenspartner* des Versiche-
rungsnehmers und/oder unverheiratete und nicht in einer eingetragenen Lebenspart-
nerschaft* lebende Kinder des Versicherungsnehmers besteht der bedingungsgemäße 
Versicherungsschutz im Falle des Todes des Versicherungsnehmers bis zum nächsten 
Beitragsfälligkeitstermin fort.
Wird der nächste Beitrag durch den überlebenden Ehegatten eingelöst, so wird dieser 
Versicherungsnehmer.

*Eingetragener Lebenspartner ist derjenige, der in einer eingetragenen Lebenspartner-
schaft im Sinne des Lebenspartnerschaftsgesetzes oder einer vergleichbaren Partner-
schaft nach dem Recht anderer Staaten lebt. Als eingetragene Lebenspartnerschaften 
gelten auch die den Partnerschaften im Sinne des Lebenspartnerschaftsgesetzes ver-
gleichbaren Partnerschaften nach dem Recht anderer Staaten.
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Paket Freizeit  
H 8072:11 1.11

In Erweiterung der HDI-Gerling Allgemeine Haftpflicht-Versicherungs-
bedingungen (AHB 2011) und des Paketes Basis – Besondere Bedin-
gungen und Risikobeschreibungen zur Privat-Haftpflichtversicherung 
(BBR) gilt Folgendes:

1  Wassersportfahrzeuge
Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht wegen Schäden, die verursacht werden aus 
dem Gebrauch 
a) von eigenen Wassersportfahrzeugen mit Motoren bis 3,7 kW/5 PS,
b)  von Wassersportfahrzeugen, ausgenommen eigene Segelboote über 15 qm Segelflä-

che und eigene oder fremde Wassersportfahrzeuge mit Motoren – auch Hilfs- oder 
Außenbordmotoren – oder Treibsätzen,

c)  von fremden Wassersportfahrzeugen mit Motor bis zu einer Gesamtmotorleistung 
von 74 kW (100 PS), soweit dieser Gebrauch gelegentlich und jeweils nur vorüber-
gehend bis zu höchstens vier Wochen erfolgt und für das Führen keine behördliche 
Erlaubnis erforderlich ist.

Nicht versichert ist der Gebrauch von Jet-Skiern und Wassersportfahrzeugen, die
•  von Versicherten gehalten werden oder in deren Eigentum stehen,
•  für einen ununterbrochenen Zeitraum von mehr als vier Wochen in Gewahrsam oder 

Besitz genommen sind.
Darüber hinaus besteht kein Versicherungsschutz für Haftpflichtansprüche wegen Be-
schädigung, Vernichtung oder Abhandenkommens der gebrauchten Wassersportfahr-
zeuge oder der mit diesen Wassersportfahrzeugen verbundenen und beförderten Sachen. 
Der Versicherungsnehmer trägt von jedem Schadenereignis 100 Euro selbst.
Der Versicherer leistet keine Entschädigung, soweit für den Schaden eine Leistung aus 
einem anderen Haftpflichtversicherungsvertrag beansprucht werden kann oder ein Drit-
ter zum Ersatz des Schadens verpflichtet ist. 

2  Modellflugzeuge, unbemannte Ballone und Flugdrachen
Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht wegen Schäden, die verursacht werden aus dem 
Besitz oder der Verwendung von Modellflugzeugen, unbemannte Ballone und Flugdra-
chen mit Motor. Voraussetzung ist, dass die Flugzeuge ein Fluggewicht von 5 kg nicht 
überschreiten.

3 Fahrradrennen
Abweichend von § 4 Ziff. I 4 AHB 2011 sind Radrennen, deren Vorbereitung und das 
Training versichert. Dies gilt nicht, sofern durch solche Radrennen, durch deren Vorberei-
tung und das Training Einkommen erzielt wird oder aufgrund von Verträgen Geld- oder 
Sachleistungen vereinnahmt werden.

4 Elektrofahrräder 
Mitversichert ist der Besitz und Gebrauch von nicht zulassungs- und nicht versicherungs-
pflichtigen Elektrofahrrädern bis zu einer Höchstgeschwindigkeit von 25 km/h.

Soweit vereinbart, gilt:
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Paket Immobilien   
H 8073:11 1.11

In Erweiterung der HDI-Gerling Allgemeine Haftpflicht-Versicherungsbe-
dingungen (AHB 2011) und des Paketes Basis – Besondere Bedingungen 
und Risikobeschreibungen zur Privat-Haftpflichtversicherung (BBR) gilt 
Folgendes:

1 Bauherren-Haftpflichtversicherung
Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers als Bauherr von 
Bauarbeiten (Neubauten, Umbauten, Reparaturen, Abbruch-, Grabearbeiten) im In- und 
Ausland bis zu einer Bausumme von bis 1 Prozent der Deckungssumme je Bauvorhaben. 
Wird dieser Betrag überschritten, entfällt die Mitversicherung. Es gelten dann die Bestim-
mungen über die Vorsorgeversicherung gemäß § 2 der AHB 2011. 
Mitversichert ist die persönliche gesetzliche Haftpflicht der im Rahmen der Selbsthilfe 
unentgeltlich oder auf Gegenseitigkeit tätigen Personen bei der Ausführung von Bauar-
beiten in eigener Regie. Diese Mitversicherung gilt nur insoweit, als dass diese Personen 
für ihr Risiko nicht anderweitig Versicherungsschutz beanspruchen können.

2 Erneuerbare Energien   
Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers aus dem Besitz/ 
Eigentum einer Photovoltaik-/Solaranlage. Der Versicherungsschutz bezieht sich dabei 
auf solche Gebäude im Inland, die nach Ziff. 1 (Versicherte Risiken) der BBR deklariert 
sind sowie auf ein im Inland gelegenes Zweifamilienhaus. Versicherungsschutz besteht 
auch dann, wenn Elektrizität in das öffentliche Netz der Energieversorgungsunterneh-
men eingespeist wird. Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, die Installation der  
Photovoltaikanlage durch einen qualifizierten Fachbetrieb auf dem Dach oder an der 
Fassade des Gebäudes sicherzustellen.
Ebenfalls sind Wartungsarbeiten durch einen qualifizierten Fachbetrieb nachzuweisen. 
Nicht versichert sind Regressansprüche des Netzbetreibers aufgrund seiner Haftung ge-
genüber Endverbrauchern wegen Versorgungsstörungen. Der Versicherungsnehmer trägt 
von jedem Schadenereignis 100 Euro selbst.

3 Unbebautes Grundstück
Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers als Inhaber eines 
im In- oder Ausland gelegenen unbebauten Grundstückes bis zu einer Gesamtfläche 
von 10.000 qm.

4 Gewässerschäden
Eingeschlossen ist im Umfang des Vertrages, wobei Vermögensschäden wie Sach-
schäden behandelt werden, die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers für 
unmittelbare oder mittelbare Folgen von Veränderungen der physikalischen, chemischen 
oder biologischen Beschaffenheit eines Gewässers einschließlich des Grundwassers (Ge-
wässerschäden), mit Ausnahme der Haftpflicht als Inhaber von Anlagen zur Lagerung 
von gewässerschädlichen Stoffen (z. B. Heizöltanks) und aus der Verwendung dieser 
gelagerten Stoffe.
Abweichend vom vorherigen Absatz besteht Versicherungsschutz für die gesetzliche 
Haftpflicht als Inhaber
a) eines ober- oder unterirdisch gelagerten Heizöltanks zur Versorgung eines mitver-

sicherten, im Inland gelegenen Einfamilien-, Zweifamilien- und/oder Wochenend-
hauses mit einem Einzelfassungsvermögen von maximal 6.000 l/kg (Batterietanks 
gelten als ein Tank);

b)  von Behältern für sonstige Stoffe, wenn die Lagermenge eines Einzelbehälters  
100 l/kg und die aller vorhandenen Behälter insgesamt 1.000 l/kg nicht übersteigt. 
Die Bestimmungen des § 1 Ziff. 2 b) AHB 2011 (Erhöhungen oder Erweiterungen des 
versicherten Risikos), von § 1 Ziff. 2 c) und § 2 AHB 2011 (Vorsorgeversicherung)
finden keine Anwendung; insbesondere besteht kein Versicherungsschutz, wenn eine 
der in a) und/oder b) genannten Lagermengen überschritten wird.

Aufwendungen, auch erfolglose, die der Versicherungsnehmer im Versicherungsfall zur 
Abwehr oder Minderung des Schadens für geboten halten durfte (Rettungskosten), 
sowie außergerichtliche Gutachterkosten werden vom Versicherer insoweit übernom-
men, als sie zusammen mit der Entschädigungsleistung die Deckungssumme für Sach-
schäden nicht übersteigen. Für Gerichts- und Anwaltskosten bleibt es bei der Regelung 
der AHB 2011 (§ 3 Ziff. II 4 und Ziff. III 1).
Auf Weisung des Versicherers aufgewendete Rettungs- und außergerichtliche Gutachter-
kosten sind auch insoweit zu ersetzen, als sie zusammen mit der Entschädigungsleistung 
die Deckungssumme für Sachschäden übersteigen. Eine Billigung des Versicherers von 
Maßnahmen des Versicherungsnehmers oder Dritter zur Abwendung oder Minderung 
des Schadens gilt nicht als Weisung des Versicherers. Ist Versicherungsschutz gemäß a) 
für Heizöltanks vereinbart, sind – abweichend von § 1 AHB 2011 –, auch ohne dass eine 
Gewässerveränderung droht oder eintritt, eingeschlossen Schäden an unbeweglichen 
Sachen des Versicherungsnehmers, die dadurch verursacht werden, dass Heizöl bestim-
mungswidrig aus dem versicherten Heizöltank ausgetreten ist. Dies gilt abweichend von 
§ 4 Ziff. I 5 AHB 2011 auch bei allmählichem Eindringen von Heizöl in die Sachen. Der 
Versicherer ersetzt die Aufwendungen zur Wiederherstellung des Zustandes, wie er vor 
Eintritt des Schadens bestand. Eintretende Wertverbesserungen sind abzuziehen.
Ausgeschlossen bleiben Schäden an der Heizungsanlage (einschließlich den Heizöl-
tanks) selbst. 
Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche gegen die Personen (Versicherungsnehmer 
oder jeden Mitversicherten), die den Schaden durch vorsätzliches Abweichen von dem 
Gewässerschutz dienenden Gesetzen, Verordnungen, an den Versicherungsnehmer ge-
richteten behördlichen Anordnungen oder Verfügungen herbeigeführt haben.

5 Vermietung von Immobilien im In- und Ausland   
Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers als Vermieter einer 
Ferienwohnung oder eines Ferienhauses im In- oder Ausland. Voraussetzung für den 
Versicherungsschutz ist, dass diese/dieses ausschließlich zu privaten Wohnzwecken ver-
mietet werden.  

6 Vermietung von einer Eigentumswohnung 
Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht  des Versicherungsnehmers als Vermieter einer 
Eigentumswohnung im In- oder Ausland. Voraussetzung für den Versicherungsschutz ist, 
dass diese ausschließlich zu privaten Wohnzwecken vermietet wird.   

7 Mitversicherungen eines Zweifamilienhauses einschließlich der Vermie-
tung von einer Wohneinheit 
Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers als Inhaber eines 
im Inland gelegenen Zweifamilienhauses, einschließlich der dazugehörenden Garagen 
und Gärten. Hierbei ist mitversichert die gesetzliche Haftpflicht aus der Vermietung einer 
Wohneinheit zu privaten Zwecken. Voraussetzung ist, dass mindestens eine Wohneinheit 
durch den Versicherungsnehmer selbst genutzt wird. 

Soweit vereinbart, gilt:
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8  Vermietung von gewerblich genutzten Räumen  
Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht aus der Vermietung von bis zu drei Räumen 
im Inland, die zu gewerblichen Zwecken genutzt werden. 

9 Flüssiggastanks 
Mitversichert ist die Lagerung von Flüssiggas (ausschließlich Propan, Butan oder Ge-
mischen von beiden Flüssiggasen). 
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Mitversicherung von vermieteten Räumen 
zu gewerblichen Zwecken
H 8010:11
 

1.11

In Erweiterung des Paketes Immobilien gilt die gesetzliche Haftpflicht aus der Vermietung 
von den im Dokument aufgeführten Räumen zu gewerblichen Zwecken mitversichert.

Soweit vereinbart, gilt:
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Mitversicherung von vermieteten Garagen, Stellplätzen 
H 8011:11 
 

1.11

In Erweiterung des Paketes Immobilien gilt die gesetzliche Haftpflicht aus der Vermie-
tung von den im Dokument aufgeführten Garagen, Stellplätzen mitversichert.

Soweit vereinbart, gilt:
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Mitversicherung von vermieteten Eigentumswohnungen
H 8012:11
 

1.11

In Erweiterung des Paketes Immobilien gilt die gesetzliche Haftpflicht aus der Vermie-
tung von den im Dokument aufgeführten Eigentumswohnungen mitversichert.

Soweit vereinbart, gilt:
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Paket Risiko Plus   
H 8074:11 1.11

   Seite
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aus dem Abhandenkommen von Dienstschlüsseln 22

5  Schäden an geliehenen oder gemieteten Sachen 22

   Seite

6  Mietsachschäden an mobilen Gegenständen 22

7  Sachschäden durch Gefälligkeiten 22

8  Schadenersatz zum Neuwert 22

9  Mitversicherung der Ausfalldeckung  22

10  Kaution bei Schäden im europäischen Ausland 23

In Erweiterung der HDI-Gerling Allgemeine Haftpflicht-Versicherungs-
bedingungen (AHB 2011) und des Paketes Basis – Besondere Bedin-
gungen und Risikobeschreibungen zur Privat-Haftpflichtversicherung 
(BBR) gilt Folgendes:

1  Nebenberufliche Tätigkeiten
Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht aus selbstständigen, nebenberuflichen Tätig-
keiten bis zu einem Jahresgesamtumsatz von maximal 6.000 Euro, sofern hierfür kein 
Versicherungsschutz durch eine andere Haftpflichtversicherung besteht.
Bei dieser selbstständigen, nebenberuflichen Tätigkeit muss es sich handeln um 
•  Flohmarkt- und Basarverkauf,
•  die Erteilung von Nachhilfe- und Musikunterricht sowie Fitnesskursen,
•  den Vertrieb von Kosmetika, Haushaltsartikeln, Bekleidung, Schmuck,
•  Gästeführungen.
Hierbei dürfen keine Angestellten beschäftigt werden. Sofern der Jahresgesamtumsatz 
den oben genannten Betrag übersteigt, ist der Versicherer von der Verpflichtung zur Leis-
tung frei.

2 Schadenersatzansprüche aus beruflicher Tätigkeit 
Mitversichert ist die Inanspruchnahme des Versicherungsnehmers oder der mitversicher-
ten Person aus Sachschäden aufgrund betrieblich und arbeitsvertraglich veranlasster  
Tätigkeiten gegenüber Arbeitskollegen, soweit nicht anderweitig Versicherungsschutz 
besteht. 
Die Höchstentschädigung des Versicherers für derartige Ersatzleistungen ist auf 2.000 Euro 
je Versicherungsfall und je Versicherungsjahr begrenzt. Der Versicherungsnehmer trägt 
von jedem Schadenereignis 100 Euro selbst.  

3 Mitversicherung einer Tagesmutter/eines Tagesvater gegen Entgelt
Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht aus der unentgeltlichen oder entgeltlichen Tä-
tigkeit als Tagesmutter/-vater, insbesondere aus der Beaufsichtigung von tagsüber zur 
Betreuung übernommenen minderjährigen Kinder im Rahmen des eigenen Haushalts 
und/oder des Haushaltes der zu betreuenden Kinder, auch außerhalb der Wohnung, z. B. 
bei Spielen, Ausflügen usw. Nicht versichert ist jedoch die Ausübung dieser Tätigkeit in 
Betrieben und Institutionen z. B. Kindergärten, Kinderhorten, Kindertagesstätten.
Mitversichert sind gesetzliche Haftpflichtansprüche der Kinder bzw. ihrer Erziehungsbe-
rechtigten für Schäden, die die zu betreuenden Kinder erleiden. Nicht versichert ist die 
persönliche gesetzliche Haftpflicht der Kinder sowie die Haftpflicht wegen Abhanden-
kommens von Sachen und der Verlust von Geld der zu betreuenden Kinder. 

4 Mitversicherung von Haftpflichtansprüchen aus dem Abhandenkommen 
von Dienstschlüsseln
Eingeschlossen ist – in Ergänzung von § 1 Ziff. 3 und abweichend von § 4 Ziff. I 6 a)
AHB 2011 – die gesetzliche Haftpflicht aus dem Abhandenkommen von Türschlüsseln, 
die der Versicherte im Rahmen seiner dienstlichen Tätigkeit erhält. Codekarten werden 
Schlüsseln gleichgesetzt.
Der Versicherungsschutz umfasst die Kosten für die notwendige Auswechslung von
Schlössern sowie für vorübergehende Sicherungsmaßnahmen (Notschloss) und – falls 

erforderlich – einen Objektschutz bis zu 14 Tagen, gerechnet ab dem Zeitpunkt, an wel-
chem der Verlust des Schlüssels festgestellt wurde.
Ausgeschlossen bleiben:
a)  die Haftung aus dem Verlust von Tresor- und Möbelschlüsseln sowie sonstigen 

Schlüsseln zu beweglichen Sachen,
b)  die Folgeschäden, die sich aus einem Schlüsselverlust ergeben (z. B. Einbruch). 
Die Höchstersatzleistung des Versicherers für derartige Schäden ist auf 2 Promille der 
Deckungssumme je Versicherungsfall und je Versicherungsjahr begrenzt.

5 Schäden an geliehenen oder gemieteten Sachen
Abweichend von § 4 Ziff. I 6 AHB 2011 gelten Schäden an geliehenen oder gemieteten 
Sachen mitversichert. Ausgeschlossen bleiben Schäden an Kraft-, Luft- (auch Raum-) und 
Wasserfahrzeugen jeglicher Art. Die Höchstersatzleistung des Versicherers für derartige 
Schäden beträgt je Schadenereignis und Versicherungsjahr 1 Promille der Deckungssum-
me. Der Versicherungsnehmer trägt von jedem Schadenereignis 100 Euro selbst.

6 Mietsachschäden an mobilen Gegenständen
Für Sachschäden an mobilen Einrichtungsgegenständen/Inventar in Hotels, gemieteten 
Ferienwohnungen/-häusern und möblierten Zimmern besteht je Versicherungsfall und je 
Versicherungsjahr bis zur Höhe von 1 Promille der Mietsachschadendeckungssumme Ver-
sicherungsschutz. Der Versicherungsnehmer trägt von jedem Schadenereignis 100 Euro 
selbst.

7 Sachschäden durch Gefälligkeiten
Eingeschlossen ist im Umfang des Vertrages die über die gesetzliche Haftpflicht hinaus-
gehende Inanspruchnahme des Versicherungsnehmers für Sachschäden durch Gefällig-
keiten. 
Berufliche Tätigkeiten des Versicherungsnehmers und Tätigkeiten, die der Versiche-
rungsnehmer gegen Entgelt ausübt, sind vom Versicherungsschutz ausgeschlossen.  Die 
Höchstersatzleistung des Versicherers für derartige Schäden ist auf 1 Promille der De-
ckungssumme je Versicherungsfall und je Versicherungsjahr begrenzt.

8 Schadenersatz zum Neuwert
In Abänderung von § 1 Ziff. 1 AHB 2011 leistet der Versicherer auf Wunsch des Versiche-
rungsnehmers Schadenersatz zum Neuwert.
Die Höchstentschädigung des Versicherers für derartige Ersatzleistungen ist auf 2.000 Euro 
je Versicherungsfall und je Versicherungsjahr begrenzt.
 
9 Mitversicherung der Ausfalldeckung 
• Gegenstand der Ausfalldeckung
 Der Versicherer gewährt dem Versicherungsnehmer und den in der Privat-Haftpflicht-

versicherung mitversicherten Familienangehörigen oder dem mitversicherten Partner 
einer nicht ehelichen Lebensgemeinschaft und dessen mitversicherten Kindern (versi-
cherte Personen) Versicherungsschutz für den Fall, dass eine versicherte Person wäh-
rend der Wirksamkeit der Versicherung von einem Dritten geschädigt wird und die 
daraus entstandene Schadenersatzforderung gegen den Dritten nicht durchgesetzt 
werden kann.

Soweit vereinbart, gilt:
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 Dritter im Sinne dieser Bedingungen ist der Schadenverursacher, der ausweislich des 
rechtskräftig vollstreckbaren Titels vom Versicherungsnehmer bzw. den versicherten 
Personen wegen eines Haftpflichtschadens auf Leistung von Schadenersatz in An-
spruch genommen wurde.

 Inhalt und Umfang der versicherten Schadenersatzforderungen richten sich nach 
dem Deckungsumfang der Privat-Haftpflichtversicherung dieses Vertrages. Hat der 
Versicherungsnehmer oder eine der mitversicherten Personen berechtigte Schadener-
satzansprüche, so stellt ihn der Versicherer so, als hätte der Dritte als Versicherter Ver-
sicherungsschutz im Rahmen und Umfang der diesem Vertrag zugrunde liegenden 
HDI-Gerling Allgemeinen Haftpflicht-Versicherungsbedingungen (AHB 2011) und 
den Besonderen Bedingungen und Risikobeschreibungen. Darüber hinaus besteht 
Versicherungsschutz für Schadenersatzansprüche, die aus der Eigenschaft des Drit-
ten als nicht gewerbsmäßiger Hunde- oder Pferdehalter bzw. nicht gewerbsmäßiger 
Hunde- oder Pferdehüter entstanden sind.

• Versicherte Schäden
 Versichert sind Personenschäden (Tötung oder Gesundheitsbeeinträchtigung von 

Menschen) oder Sachschäden (Beschädigung oder Vernichtung von Sachen) der ver-
sicherten Person, für die der Dritte aufgrund gesetzlicher Haftpflichtbestimmungen 
privatrechtlichen Inhalts zum Schadenersatz verpflichtet ist.

 Nicht versichert sind Schäden, die der Dritte vorsätzlich begangen hat. Nicht ver-
sichert sind ferner Schäden, die in ursächlichem Zusammenhang mit radioaktiver 
Strahlung und genetischen Schäden, soweit diese nicht auf eine medizinische Be-
handlung zurückzuführen sind, dem Halten oder Führen von Kraftfahrzeugen, Krieg, 
Aufruhr, inneren Unruhen, Streik, Aussperrung oder Erdbeben stehen.

• Erfolglose Vollstreckung
 Voraussetzung für die Entschädigung ist, dass die versicherte Person einen rechts-

kräftigen vollstreckbaren Titel gegen den Dritten im streitigen Verfahren vor einem 
Gericht eines Mitgliedstaates der EU, Norwegens, Liechtensteins oder der Schweiz 
oder ein notarielles Schuldanerkenntnis des Dritten vor einem Notar eines dieser 
Staaten erwirkt hat und jede sinnvolle Zwangsvollstreckung aus diesem Titel gegen 
den Dritten erfolglos geblieben ist.

 Titel im Sinne dieser Bedingungen sind vollstreckbare Urteile und Vollsteckungsbe-
scheide. 

 Vollstreckungsversuche gelten als erfolglos, wenn die versicherte Person nachweist, 
dass
- entweder eine Zwangsvollstreckung (Sach-, Immobiliar- oder Forderungspfän-

dung) nicht oder nicht zur vollen Befriedigung geführt hat;
- oder eine selbst teilweise Befriedigung aussichtslos erscheint, z. B. weil der Dritte 

in den letzten drei aufeinanderfolgenden Jahren die eidesstattliche Versicherung 
abgegeben hat,

- oder der Dritte in der örtlichen Schuldnerkartei des Amtsgerichtes geführt wird.
 Zum Nachweis der gescheiterten Vollstreckung haben der Versicherungsnehmer oder 

die versicherten Personen das Vollstreckungsprotokoll eines Gerichtsvollziehers vor-
zulegen, aus dem sich die Erfolglosigkeit der Zwangsvollstreckung ergibt.

• Entschädigungen
 Der Versicherer leistet – vorbehaltlich des Vorliegens der Voraussetzungen der  

Ziff. 2 – Entschädigung in Höhe des titulierten Schadenersatzbetrages im Rahmen 
der in der Privat-Haftpflichtversicherung vereinbarten Deckungssumme.

 Die Entschädigung wird nur geleistet gegen Aushändigung des Originaltitels, der 
Original-Vollstreckungsunterlagen und sonstiger Unterlagen, aus denen sich ergibt, 
dass ein Versicherungsfall im Sinne dieser Bedingungen vorliegt. Die versicherten 
Personen sind verpflichtet, ihre Ansprüche gegen den Dritten in Höhe der Entschädi-
gungsleistung an den Versicherer abzutreten.

• Subsidiarität
 Der Versicherer leistet keine Entschädigung, soweit für den Schaden eine Leistung 

aus einer für die versicherten Personen bestehenden Schadenversicherung bean-
sprucht werden kann oder soweit für den Schaden ein Träger der Sozialversicherung 
oder Sozialhilfe leistungspflichtig ist.

• Ausschlussfrist
 Alle Ansprüche aus dieser Ausfalldeckung verfallen, wenn sie nicht binnen zwei Jah-

ren ab dem erfolglosen Vollstreckungsversuch beim Versicherer schriftlich angemel-
det worden sind.

10 Kaution bei Schäden im europäischen Ausland
Hat der Versicherungsnehmer bei einem Versicherungsfall innerhalb Europas durch be-
hördliche Anordnung eine Kaution zur Sicherstellung von Leistungen aufgrund seiner ge-
setzlichen Haftpflicht zu hinterlegen, stellt der Versicherer dem Versicherungsnehmer den 
erforderlichen Betrag bis zur Höhe von 5 Promille der Deckungssumme zur Verfügung.
Der Kautionsbetrag wird auf eine vom Versicherer zu leistende Schadenersatzzahlung 
angerechnet. Ist die Kaution höher als der zu leistende Schadenersatz, ist der Versiche-
rungsnehmer verpflichtet, den Differenzbetrag zurückzuzahlen. Das Gleiche gilt, wenn 
die Kaution als Strafe, Geldbuße oder für die Durchsetzung nicht versicherter Schadener-
satzforderungen einbehalten wird oder die Kaution verfallen ist.
Die Leistungen des Versicherers erfolgen in Euro. Die Verpflichtung des Versicherers gilt 
mit dem Zeitpunkt als erfüllt, in dem der Euro-Betrag bei einem inländischen Geldinstitut 
angewiesen ist.
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Paket Rundum Sorglos 
H 8075:11 1.11

Durch die Vereinbarung der HDI-Gerling Privat-Haftpflichtversicherung 
einschließlich des Paketes Rundum Sorglos sind die nachstehenden Pa-
kete Bestandteil dieses Vertrages:

• Freizeit (H 8072:11)
• Immobilien (H 8073:11)
• RisikoPlus (H 8074:11)

Zusätzlich gelten nachfolgende Deckungserweiterungen: 

1 Deckungssummen 
Der Versicherungsschutz wird auf eine Deckungssumme in Höhe von 50.000.000 Euro 
pauschal für Personen-, Sach-, Vermögens- und Mietsachschäden erhöht. Auf § 3 Ziff. II 
und III der AHB 2011 wird hingewiesen. Sofern im Versicherungsschein/Nachtrag nichts 
anderes vereinbart ist, beträgt die Gesamtleistung für alle Versicherungsfälle eines Versi-
cherungsjahres – auch gemäß Vorsorgeversicherung (siehe § 2 Ziff. 2 AHB 2011) – das 
Doppelte der vereinbarten Deckungssumme.

2 Leistungsgarantien gegenüber den Musterbedingungen des Gesamtver-
bands der Versicherungswirtschaft (GDV)
HDI-Gerling garantiert, dass bei Vereinbarung des Paketes Rundum Sorglos die bei 
Eintritt des Versicherungsfalles zu erbringenden Leistungen mindestens dem Versiche-
rungsumfang der zu diesem Zeitpunkt vom Gesamtverband der Versicherungswirtschaft 
(GDV) unverbindlich bekannt gegebenen Musterbedingungen zur Privat-Haftpflichtver-
sicherung entsprechen.

Soweit vereinbart, gilt:
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Die Vereinbarung zur Beitragsbefreiung gilt für den Versicherungsneh-
mer für alle innerhalb dieser gebündelten Privatschutz-Police beste-
henden Versicherungsverträge (Versicherungssparten). Voraussetzung 
ist, dass für mindestens eine versicherte Sparte das Paket Rundum 
Sorglos vereinbart ist.

1 Beitragsbefreiung bei Arbeitsunfähigkeit
Voraussetzung für die Leistung:
a) für sozialversicherungspflichtige Arbeitnehmer 
 Sie befinden sich in einem unbefristeten, sozialversicherungspflichtigen Arbeitsver-

hältnis mit einer wöchentlichen Arbeitszeit von mindestens 20 Stunden. Sie werden 
aufgrund einer Erkrankung oder eines Unfalls arbeitsunfähig.

b)  für Selbstständige oder freiberuflich Tätige
 Sie üben eine sozialversicherungsfreie, selbstständige oder freiberufliche Tätigkeit 

aus. Sie werden aufgrund einer Erkrankung oder eines Unfalls arbeitsunfähig.

2 Beitragsbefreiung bei Arbeitslosigkeit für sozialversicherungspflichtige 
Arbeitnehmer
Voraussetzungen für die Leistung:
Sie haben das 58. Lebensjahr noch nicht vollendet und verlieren unverschuldet durch 
Kündigung Ihres Arbeitgebers oder im Rahmen eines Insolvenzverfahrens Ihren Arbeits-
platz und melden sich arbeitslos. Das Arbeitsverhältnis bestand unbefristet, ungekündigt 
und befand sich außerhalb der Probezeit. Die wöchentliche Arbeitszeit betrug mindes-
tens 20 Stunden. Das Arbeitsverhältnis wurde nicht zum Zweck der Ausbildung in einem 
Beruf geschlossen.

3 Generelle Voraussetzungen
Der auslösende Grund für die Arbeitsunfähigkeit (Erkrankung oder Unfall) tritt nach Ab-
schluss dieser Vereinbarung und während der Laufzeit dieser Vereinbarung ein.
Der auslösende Grund für die Arbeitslosigkeit (Kündigung oder Insolvenz) tritt frühestens 
drei Monate nach Abschluss dieser Vereinbarung (Wartezeit) und während der Laufzeit 
dieser Vereinbarung ein.
Die in der gebündelten Privatschutz-Police betroffenen Versicherungsverträge sind bei 
Eintritt des auslösenden Grundes weder von Ihnen noch von uns gekündigt und befinden 
sich nicht im Mahnverfahren.  
Die Versicherungsverträge innerhalb dieser Gebündelten Privatschutz-Police werden auf 
Ihren Antrag beitragsfrei bis zu zwölf Monate weitergeführt.
Die Beitragsbefreiung bei Arbeitsunfähigkeit beginnt sechs Wochen nach Eintritt der  
Arbeitsunfähigkeit und gilt bis zum Ende der Arbeitsunfähigkeit. Die Beitragsbefreiung 
bei Arbeitslosigkeit beginnt mit dem ersten Tag der Arbeitslosigkeit und endet mit dem 
Tag der Aufnahme eines neuen Arbeitsverhältnisses. In allen Fällen endet die Beitragsbe-
freiung spätestens zwölf Monate nach dem ersten Tag der Beitragsbefreiung.

4 Pflichten bei Anspruchstellung
Der Anspruch auf Beitragsfreistellung ist unverzüglich geltend zu machen. Sie haben uns 
Auskunft über alle zur Feststellung der Beitragsbefreiung erforderlichen Umstände zu 
erteilen und das Vorliegen ihrer Voraussetzung durch Vorlage entsprechender Bescheini-
gungen nachzuweisen.
Sie haben auf Anforderung, mindestens jedoch alle drei Monate, Auskunft über das wei-
tere Vorliegen der Voraussetzung für die Beitragsfreistellung zu geben und geeignete 
Nachweise vorzulegen. Kommen Sie dieser Verpflichtung nicht unverzüglich nach, endet 
die Beitragsfreistellung. Sie tritt jedoch mit sofortiger Wirkung wieder in Kraft, wenn die 
Auskünfte und Nachweise nachgereicht werden. Dies gilt nicht, solange eine andere 
Voraussetzung für die Beitragsfreistellung aufgrund eines bereits erbrachten Nachweises 
erkennbar noch vorliegt.

5 Beendigung der Besonderen Vereinbarung
Sie und wir können unter Einhaltung einer Frist von drei Monaten die Vereinbarung zur 
Beitragsbefreiung bei Arbeitsunfähigkeit und Arbeitslosigkeit zum Ende des laufenden 
Versicherungsjahres durch Erklärung in Textform kündigen. Eine zum Kündigungszeit-
punkt bestehende Beitragsbefreiung wird durch die Kündigung nicht ausgesetzt.
Ferner erlischt die Vereinbarung zur Beitragsbefreiung bei Arbeitsunfähigkeit und  
Arbeitslosigkeit, sobald innerhalb dieser gebündelten Privatschutz-Police kein Versiche-
rungsvertrag (Versicherungssparte) mehr mit Vereinbarung eines Paketes Rundum Sorg-
los besteht.

Besondere Vereinbarung zur Beitragsbefreiung bei 
Arbeitsunfähigkeit und Arbeitslosigkeit des Versicherungsnehmers
PS 9300:11 1.11

Soweit vereinbart, gilt:
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Besondere Bedingungen und Risikobeschreibungen  
zur Berufs-/Diensthaftpflichtversicherung für Beamte  
und Angestellte im öffentlichen Dienst (BBR) H 8002:11 1.11

   Seite

1  Versicherte Risiken 26

2 Versicherte Personen 26

3 Leistungsumfang 26 

   Seite

4  Deckungserweiterungen 26

5  Deckungseinschränkungen 26

6  Besonderheiten 27

1 Versicherte Risiken
Versichert ist – im Rahmen der dem Vertrag zugrunde liegenden HDI-Gerling Allgemeine 
Haftpflicht-Versicherungsbedingungen (AHB 2011) – (der Ausschluss gemäß § 4 Ziff. I 
8 b) AHB 2011 gilt nicht) – und der nachfolgenden Bestimmungen – die gesetzliche 
Haftpflicht des Versicherungsnehmers aus seiner Eigenschaft und Tätigkeit als Beamter, 
Angestellter oder sonstiger Bediensteter im öffentlichen Dienst.
Versichert ist auch die gesetzliche Haftpflicht
• als Halter oder Hüter von Tieren im Auftrage des Dienstherrn;
• aus dem erlaubtem Besitz, Tragen und Benutzen von Waffen ausschließlich zu Dienst-

zwecken (einschließlich dienstlich angeordnete Übungen).

2 Versicherte Personen
Versichert ist die persönliche gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers.
Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche aus Personenschäden, bei denen es sich um 
Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten im Betrieb des Versicherungsnehmers gemäß dem 
Sozialgesetzbuch VII handelt. Das Gleiche gilt für solche Dienstunfälle gemäß den be-
amtenrechtlichen Vorschriften, die in Ausübung oder infolge des Dienstes Angehörigen 
derselben Dienststelle zugefügt werden.

3 Leistungsumfänge
Es gelten die im Versicherungsschein/Nachtrag genannten Deckungssummen und Selbst-
beteiligungen. Auf § 3 Ziff. II und III AHB 2011 wird hingewiesen.
Der Versicherungsschutz umfasst auch
• Vermögensschäden (vgl.  § 1 Ziff. 3 AHB 2011); 
• Umweltschäden gemäß Gesetz über die Vermeidung und Sanierung von Umwelt-

schäden (USchadG) – (der grundsätzliche Ausschluss gemäß § 4 Ziff. I 8 a) AHB 2011 
gilt nicht);

aus Folgen von Verstößen bei der Ausübung der versicherten Tätigkeit. Die Vermögens- 
und Umweltschäden gelten in dem Zeitpunkt als eingetreten, in dem der Verstoß be-
gangen wurde (bei Umweltschäden nicht vor dem Inkrafttreten des USchadG). Die Höhe 
der Vermögens- und Umweltschäden innerhalb der Berufs-/Diensthaftpflichtversicherung 
sind (soweit nicht etwas anderes bestimmt ist) auf jeweils 50.000 Euro beschränkt. 
Sofern im Versicherungsschein/Nachtrag nichts anderes vereinbart ist, beträgt die Ge-
samtleistung für alle Versicherungsfälle eines Versicherungsjahres – auch gemäß Vor-
sorgeversicherung (siehe § 2 Ziff. 2 AHB 2011) – das Doppelte der hierfür vereinbarten 
Deckungssummen.
3.1 Nachhaftungsversicherung
 Scheidet der Versicherungsnehmer alters- oder krankheitsbedingt oder aus anderen 

nicht unehrenhaften Gründen aus dem öffentlichen Dienst aus, so besteht noch für 
die Dauer von fünf Jahren Versicherungsschutz für Schäden aus der früheren versi-
cherten Tätigkeit des Versicherungsnehmers. In allen anderen Fällen der Vertragsauf-
hebung erlischt der Versicherungsschutz für Personen- und Sachschäden mit dem 
Zeitpunkt der Vertragsbeendigung.

 Für Vermögensschäden besteht Versicherungsschutz noch für alle während der Ver-
tragsdauer begangenen Verstöße.

4 Deckungserweiterungen
Eine Erweiterung des Versicherungsschutzes über den im Versicherungsschein/Nachtrag 
und seinen Anlagen genannten Umfang hinaus muss besonders beantragt werden und 
bedarf der ausdrücklichen Zustimmung des Versicherers.
Ohne besondere Beitragsberechnung gilt jedoch Folgendes als vereinbart:

4.1 Weltweiter Versicherungsschutz
 Durch diesen Versicherungsvertrag besteht für im Inland ausgeübte Tätigkeiten – ab-

weichend von § 4 Ziff. I 3 AHB 2011 – weltweit Versicherungsschutz.
 Bei vorübergehendem Auslandsaufenthalt bis zu einem Jahr besteht Versicherungs-

schutz auch für die im Ausland ausgeübte versicherte berufliche Tätigkeit.
 Ein darüber hinausgehender Versicherungsschutz (z. B. für mehrjährige Tätigkeit im 

Ausland) bedarf besonderer Vereinbarung. 
 Bei Vereinbarungen einer Deckungssumme von 5 Mio. Euro oder mehr gilt zusätzlich:
 Bei Schadenereignissen in den USA, USA-Territorien und Kanada werden – abwei-

chend von § 3 Ziff. II 4 AHB 2011 – die Aufwendungen des Versicherers für Kosten 
als Leistung auf die Deckungssumme angerechnet. Kosten sind: Anwalts-, Sachver-
ständigen-, Zeugen- und Gutachterkosten; Aufwendungen zur Abwendung oder 
Minderung des Schadens bei oder nach Eintritt des Versicherungsfalles sowie Scha-
denermittlungskosten, auch Reisekosten, die dem Versicherer nicht selbst entstehen. 
Das gilt auch dann, wenn die Kosten auf Weisung des Versicherers entstanden sind.

 Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen bleiben Ansprüche auf Entschädigung mit 
Strafcharakter, insbesondere punitive oder exemplary damages.

4.2 Besitz- und Tätigkeitsschäden
 Mitversichert ist – abweichend von § 4 Ziff. I 6 a) und b) AHB 2011 – die gesetzliche 

Haftpflicht wegen Sachschäden an Akten und anderen für die Sachbehandlung in 
Betracht kommenden Schriftstücken sowie an sonstigen beweglichen Sachen, die das 
Objekt der versicherten Betätigung des Versicherungsnehmers bilden.

4.3 Fortsetzung des Versicherungsschutzes nach dem Tod des Versicherungsnehmers 
 Im Falle des Todes des Versicherungsnehmers besteht Versicherungsschutz für des-

sen Erben für Schäden aus der ehemaligen versicherten beruflichen Tätigkeit des 
Versicherungsnehmers, die nicht später als fünf Jahre nach dem Tode des Versiche-
rungsnehmers gemeldet werden, sofern diese Berufs-/Diensthaftpflichtversicherung 
bis zum Zeitpunkt des Todes aufrechterhalten wurde.

4.4 Versicherungsschutz für das Datenschutzrisiko
 Mitversichert ist auch die gesetzliche Haftpflicht wegen materieller und/oder imma-

terieller Schäden aus Verstößen gegen personenbezogene Bestimmungen in Daten-
schutzgesetzen.

5 Deckungseinschränkungen
Ausgenommen von der Versicherung und ggf. besonders zu versichern ist,    
was nicht nach dem Antrag ausdrücklich in Versicherung gegeben oder nach Besonderen 
Bedingungen oder Risikobeschreibungen ohne besonderen Beitrag mitversichert ist,
insbesondere die Haftpflicht
5.1 Anderweitige Tätigkeit
 aus Tätigkeiten, die weder dem versicherten Beruf eigen noch sonst dem versicherten 

Risiko zuzurechnen sind,
 insbesondere aus Tätigkeiten des Versicherungsnehmers in oder für privatrechtliche 

organisierte Unternehmungen, eigenwirtschaftlich geführten Betrieben (z. B. Kran-
kenanstalten, Energieversorgungs- und Verkehrsbetriebe) sowie in Verbänden, Verei-
nen und dgl.;

5.2 Fahrzeuge
 die der Versicherungsnehmer als Eigentümer, Besitzer, Halter oder Führer eines Kraft-, 

Luft-/Raum-, Schienen- oder Wasserfahrzeugs durch den Gebrauch des Fahrzeugs 
verursacht hat;

5.3 Jagd
 aus der Jagdausübung;

Soweit vereinbart, gilt:
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5.4 Wissentliches Abweichen
 die der Versicherungsnehmer durch ein bewusst gesetz-, vorschrift- oder sonst 

pflichtwidriges Verhalten verursacht hat;
5.5 Vermögensschäden
 wegen Vermögensschäden

• aus der Überschreitung von Voranschlägen und Krediten,
• aus der entgeltlichen oder unentgeltlichen Vermittlung oder Empfehlung von 

Geld-, Kredit-, Versicherungs-, Grundstücks-, Leasing- und anderen wirtschaft-
lichen Geschäften;

• aus Fehlbeiträgen aus der Kassenführung, durch Verstöße beim Zahlungsakt, 
durch Untreue und Unterschlagung;

• die dadurch entstanden sind, dass Versicherungsverträge nicht oder nicht ord-
nungsgemäß abgeschlossen oder nicht fortgesetzt wurden, es sei denn, der Ver-
sicherungsnehmer beweist, dass von dem Abschluss oder der Fortführung nicht 
bewusst abgesehen wurde;

• aus planender, technisch beratender, bau- oder montageleitender, technisch prü-
fender oder gutachtlicher Tätigkeit;

5.6 Gentechnik
 wegen Schäden infolge von Eigenschaften eines Organismus, die auf gentechnischen 

Arbeiten beruhen;
5.7 Gemeingefahren
 wegen Schäden, die nachweislich auf Kriegsereignissen, anderen feindseligen Hand-

lungen, Aufruhr, inneren Unruhen, Generalstreik, illegalem Streik oder unmittelbar 
auf Verfügungen oder Maßnahmen von hoher Hand beruhen. Das Gleiche gilt für 
Schäden durch höhere Gewalt, soweit sich elementare Naturkräfte ausgewirkt ha-
ben;

5.8 Entschädigungsbegrenzung für Umweltschäden
 aus Ansprüchen, die gegen den Versicherungsnehmer wegen Umweltschäden ge-

mäß Gesetz über die Vermeidung und Sanierung von Umweltschäden (USchadG) 
oder anderer auf der Richtlinie 2004/35/EG des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 21. April 2004 über Umwelthaftung zur Vermeidung und Sanierung von 
Umweltschäden (EU-Umwelthaftungsrichtlinie (2004/35/EG)) basierender natio-
naler Umsetzungsgesetze geltend gemacht werden und die Entschädigungsgrenze 
in Höhe von 50.000 Euro gemäß Punkt 3 dieser Besonderen Bedingungen und Risi-
kobeschreibungen übersteigen. Dies gilt auch dann, wenn der Versicherungsnehmer 
von einem Dritten aufgrund gesetzlicher Haftpflichtbestimmungen privatrechtlichen 
Inhalts auf Erstattung der durch solche Umweltschäden entstandenen Kosten in An-
spruch genommen wird.

 Der Versicherungsschutz bleibt aber für solche Ansprüche bestehen, die auch ohne 
Bestehen des Umweltschadensgesetzes oder anderer auf der EU-Umwelthaftungs-
richtlinie (2004/35/EG) basierender nationaler Umsetzungsgesetze bereits aufgrund 
gesetzlicher Haftpflichtbestimmungen privatrechtlichen Inhalts gegen den Versiche-
rungsnehmer geltend gemacht werden könnten.

6 Besonderheiten
6.1 Fortsetzung des Vertrages nach Ausscheiden aus dem öffentlichen Dienst
 Mit dem Ausscheiden des Versicherungsnehmers aus dem öffentlichen Dienst wird 

– mit Ausnahme der Nachhaftungsversicherung gemäß Ziff. 3.1 (Nachhaftungsversi-
cherung) – Versicherungsschutz nur noch im Rahmen der Privat-Haftpflichtversiche-
rung geboten. Von diesem Zeitpunkt an wird der dann gültige Tarifbeitrag für dieses 
Risiko berechnet.

6.2 Gewässerschäden (Restrisiko)
 Eingeschlossen sind Gewässerschäden gemäß den folgenden Besonderen Bedin-

gungen für die Versicherung der Haftpflicht aus Gewässerschäden – außer Anlagen-
risiko – (Versicherung des sog. Gewässerschaden-Restrisikos):

 Eingeschlossen ist im Umfang des Vertrages, wobei Vermögensschäden wie Sach-
schäden behandelt werden, die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers 
für unmittelbare oder mittelbare Folgen von Veränderungen der physikalischen, 
chemischen oder biologischen Beschaffenheit eines Gewässers einschließlich des 
Grundwassers (Gewässerschäden) mit Ausnahme der Haftpflicht als Inhaber von An-
lagen zur Lagerung von gewässerschädlichen Stoffen und aus der Verwendung dieser 
gelagerten Stoffe.

 Eingeschlossen ist jedoch die gesetzliche Haftpflicht aus der Lagerung und Verwen-
dung von im Haushalt üblichen Stoffen wie Farben, Lacke, Ölfarben, Verdünner und 
Behältern für sonstige Stoffe, wenn die Lagermenge eines Einzelbehälters 100 l/kg 
und die aller vorhandenen Behälter insgesamt 1.000 l/kg nicht übersteigt. Ausge-
schlossen bleiben Brennstoffe für Feuerungsanlagen jeder Art und Kraftstoffe für 
Kraftfahrzeuge. (Versicherungsschutz darüber hinaus wird ausschließlich durch be-
sonderen Vertrag gewährt.)

 Aufwendungen, auch erfolglose, die der Versicherungsnehmer im Versicherungsfall 
zur Abwehr oder Minderung des Schadens für geboten halten durfte (Rettungs-
kosten), sowie außergerichtliche Gutachterkosten werden vom Versicherer insoweit 
übernommen, als sie zusammen mit der Entschädigungsleistung die Deckungssum-
me für Sachschäden nicht übersteigen. Für Gerichts- und Anwaltskosten bleibt es bei 
der Regelung der AHB 2011.

 Auf Weisung des Versicherers aufgewendete Rettungs- und außergerichtliche Gut-
achterkosten sind auch insoweit zu ersetzen, als sie zusammen mit der Entschä-
digungsleistung die Deckungssumme für Sachschäden übersteigen. Eine Billigung 
des Versicherers von Maßnahmen des Versicherungsnehmers oder Dritter zur Abwen-
dung oder Minderung des Schadens gilt nicht als Weisung des Versicherers.

  Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche gegen die Personen (Versicherungsneh-
mer oder jeden Mitversicherten), die den Schaden durch vorsätzliches Abweichen von 
dem Gewässerschutz dienenden Gesetzen, Verordnungen, an den Versicherungsneh-
mer gerichteten behördlichen Anordnungen oder Verfügungen herbeigeführt haben.
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Besondere Bedingungen und Risikobeschreibungen zur Berufs-/
Diensthaftpflichtversicherung – ohne Vermögensschäden –
für Beamte und Angestellte im öffentlichen Dienst (BBR) H 8060:11 1.11
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1 Versicherte Risiken
Versichert ist – im Rahmen der dem Vertrag zugrunde liegenden HDI-Gerling Allgemeine 
Haftpflicht-Versicherungsbedingungen (AHB 2011) – (der Ausschluss gemäß § 4 Ziff. I 
8 b) AHB 2011 gilt nicht) – und der nachfolgenden Bestimmungen – die gesetzliche 
Haftpflicht des Versicherungsnehmers aus seiner Eigenschaft und Tätigkeit als Beamter, 
Angestellter oder sonstiger Bediensteter im öffentlichen Dienst. Versichert ist auch die 
gesetzliche Haftpflicht
•  als Halter oder Hüter von Tieren im Auftrage des Dienstherrn;
•  aus dem erlaubten Besitz, Tragen und Benutzen von Waffen ausschließlich zu Dienst-

zwecken (einschließlich dienstlich angeordneter Übungen).

2 Versicherte Personen
Versichert ist die persönliche gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers. Aus-
geschlossen sind Haftpflichtansprüche aus Personenschäden, bei denen es sich um Ar-
beitsunfälle und Berufskrankheiten im Betrieb des Versicherungsnehmers gemäß dem 
Sozialgesetzbuch VII handelt. Das Gleiche gilt für solche Dienstunfälle gemäß den be-
amtenrechtlichen Vorschriften, die in Ausübung oder infolge des Dienstes Angehörigen 
derselben Dienststelle zugefügt werden.

3 Leistungsumfang
Es gelten die im Versicherungsschein/Nachtrag genannten Deckungssummen
und Selbstbeteiligungen. Auf § 3 Ziff. II und III AHB 2011 wird hingewiesen.
Der Versicherungsschutz umfasst auch
•  Umweltschäden gemäß Gesetz über die Vermeidung und Sanierung von Umwelt-

schäden (USchadG) – (der grundsätzliche Ausschluss gemäß § 4 Ziff. I 8 a) AHB 2011 
gilt nicht); aus Folgen von Verstößen bei der Ausübung der versicherten Tätigkeit. Die 
Umweltschäden gelten zu dem Zeitpunkt als eingetreten, an dem der Verstoß be-
gangen wurde (nicht vor dem Inkrafttreten des USchadG). Die Höhe der Umweltschä-
den innerhalb der Berufs-/Diensthaftpflichtversicherung (soweit nicht etwas anderes 
bestimmt ist) auf 50.000 Euro beschränkt. 

 Sofern im Versicherungsschein/Nachtrag nichts anderes vereinbart ist, beträgt die 
Gesamtleistung für alle Versicherungsfälle eines Versicherungsjahres – auch gemäß 
Vorsorgeversicherung (siehe § 2 Ziff. 2 AHB 2011) – das Doppelte der hierfür verein-
barten Deckungssummen.

3.1 Nachhaftungsversicherung
 Scheidet der Versicherungsnehmer alters- oder krankheitshalber oder aus anderen 

nicht unehrenhaften Gründen aus dem öffentlichen Dienst aus, so besteht noch für 
die Dauer von fünf Jahren Versicherungsschutz für Schäden aus der früheren versi-
cherten Tätigkeit des Versicherungsnehmers. In allen anderen Fällen der Vertragsauf-
hebung erlischt der Versicherungsschutz für Personen- und Sachschäden mit dem 
Zeitpunkt der Vertragsbeendigung.

4 Deckungserweiterungen
Eine Erweiterung des Versicherungsschutzes über den im Versicherungsschein/
Nachtrag und seinen Anlagen genannten Umfang hinaus muss besonders beantragt 
werden und bedarf der ausdrücklichen Zustimmung des Versicherers.
Ohne besondere Beitragsberechnung gilt jedoch Folgendes als vereinbart:
4.1 Weltweiter Versicherungsschutz
 Durch diesen Versicherungsvertrag besteht für im Inland ausgeübte Tätigkeiten – ab-

weichend von § 4 Ziff. I 3 AHB 2011 – weltweit Versicherungsschutz. Bei vorüber-
gehendem Auslandsaufenthalt bis zu einem Jahr besteht Versicherungsschutz auch 

für die im Ausland ausgeübte versicherte berufliche Tätigkeit. Ein darüber hinaus-
gehender Versicherungsschutz (z. B. für mehrjährige Tätigkeit im Ausland) bedarf 
besonderer Vereinbarung.

 Bei Vereinbarungen einer Deckungssumme von 5 Mio. Euro oder mehr gilt zusätz-
lich:

 Bei Schadenereignissen in den USA, USA-Territorien und Kanada werden – abwei-
chend von § 3 Ziff. II 4 AHB 2011 – die Aufwendungen des Versicherers für Kosten 
als Leistung auf die Deckungssumme angerechnet. Kosten sind: Anwalts-, Sachver-
ständigen-, Zeugen- und Gutachterkosten; Aufwendungen zur Abwendung oder 
Minderung des Schadens bei oder nach Eintritt des Versicherungsfalles sowie Scha-
denermittlungskosten, auch Reisekosten, die dem Versicherer nicht selbst entstehen. 
Das gilt auch dann, wenn die Kosten auf Weisung des Versicherers entstanden sind. 
Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen bleiben Ansprüche auf Entschädigung mit 
Strafcharakter, insbesondere punitive oder exemplary damages.

4.2 Besitz- und Tätigkeitsschäden
 Mitversichert ist – abweichend von § 4 Ziff. I 6 a) und b) AHB 2011 – die gesetzliche 

Haftpflicht wegen Sachschäden an Akten und anderen für die Sachbehandlung in 
Betracht kommenden Schriftstücken sowie an sonstigen beweglichen Sachen, die das 
Objekt der versicherten Betätigung des Versicherungsnehmers bilden.

4.3 Fortsetzung des Versicherungsschutzes nach dem Tod des Versicherungsnehmers
 Im Falle des Todes des Versicherungsnehmers besteht Versicherungsschutz für des-

sen Erben für Schäden aus der ehemaligen versicherten beruflichen Tätigkeit des 
Versicherungsnehmers, die nicht später als fünf Jahre nach dem Tode des Versiche-
rungsnehmers gemeldet werden, sofern diese Berufs-/Diensthaftpflichtversicherung 
bis zum Zeitpunkt des Todes aufrechterhalten wurde.

4.4 Versicherungsschutz für das Datenschutzrisiko
 Mitversichert ist auch die gesetzliche Haftpflicht wegen materieller und/oder imma-

terieller Schäden aus Verstößen gegen personenbezogene Bestimmungen in Daten-
schutzgesetzen.

5 Deckungseinschränkungen
Ausgenommen von der Versicherung und ggf. besonders zu versichern ist,
was nicht nach dem Antrag ausdrücklich in Versicherung gegeben oder nach
Besonderen Bedingungen oder Risikobeschreibungen ohne besonderen
Beitrag mitversichert ist,
insbesondere die Haftpflicht
5.1 Anderweitige Tätigkeit
 aus Tätigkeiten, die weder dem versicherten Beruf eigen noch sonst dem versicherten 

Risiko zuzurechnen sind, insbesondere aus Tätigkeiten des Versicherungsnehmers in 
oder für privatrechtliche organisierte Unternehmungen, eigenwirtschaftlich geführten 
Betrieben (z. B. Krankenanstalten, Energieversorgungs- und Verkehrsbetrieben) sowie 
in Verbänden, Vereinen und dgl.;

5.2 Fahrzeuge
 die der Versicherungsnehmer als Eigentümer, Besitzer, Halter oder Führer eines Kraft-, 

Luft-/Raum-, Schienen- oder Wasserfahrzeugs durch den Gebrauch des Fahrzeugs 
verursacht hat;

5.3 Jagd
 aus der Jagdausübung;
5.4 Wissentliches Abweichen
 die der Versicherungsnehmer durch ein bewusst gesetz-, vorschrift- oder sonst 

pflichtwidriges Verhalten verursacht hat;

Soweit vereinbart, gilt:
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5.5 Vermögensschäden
 wegen Vermögensschäden;
5.6 Gentechnik
 wegen Schäden infolge von Eigenschaften eines Organismus, die auf gentechnischen 

Arbeiten beruhen;
5.7 Gemeingefahren
 wegen Schäden, die nachweislich auf Kriegsereignissen, anderen feindseligen Hand-

lungen, Aufruhr, inneren Unruhen, Generalstreik, illegalem Streik oder unmittelbar 
auf Verfügungen oder Maßnahmen von hoher Hand beruhen.

 Das Gleiche gilt für Schäden durch höhere Gewalt, soweit sich elementare Naturkräf-
te ausgewirkt haben;

5.8 Entschädigungsbegrenzungen für Umweltschäden
 aus Ansprüchen, die gegen den Versicherungsnehmer wegen Umweltschäden ge-

mäß Gesetz über die Vermeidung und Sanierung von Umweltschäden (USchadG) 
oder anderer auf der Richtlinie 2004/35/EG des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 21. April 2004 über Umwelthaftung zur Vermeidung und Sanierung von 
Umweltschäden (EU-Umwelthaftungsrichtlinie 2004/35/EG) basierender nationaler 
Umsetzungsgesetze geltend gemacht werden und die Entschädigungsgrenze in 
Höhe von 50.000 Euro gemäß Punkt 3 dieser Besonderen Bedingungen und Risi-
kobeschreibungen übersteigen. Dies gilt auch dann, wenn der Versicherungsnehmer 
von einem Dritten aufgrund gesetzlicher Haftpflichtbestimmungen privatrechtlichen 
Inhalts auf Erstattung der durch solche Umweltschäden entstandenen Kosten in An-
spruch genommen wird.

 Der Versicherungsschutz bleibt aber für solche Ansprüche bestehen, die auch ohne 
Bestehen des Umweltschadensgesetzes oder anderer auf der EU-Umwelthaftungs-
richtlinie (2004/35/EG) basierender nationaler Umsetzungsgesetze bereits aufgrund 
gesetzlicher Haftpflichtbestimmungen privatrechtlichen Inhalts gegen den Versiche-
rungsnehmer geltend gemacht werden könnten.

6 Besonderheiten
6.1 Fortsetzung des Vertrages nach Ausscheiden aus dem öffentlichen Dienst
 Mit dem Ausscheiden des Versicherungsnehmers aus dem öffentlichen Dienst wird 

– mit Ausnahme der Nachhaftungsversicherung gemäß Ziff. 3.1 (Nachhaftungsversi-
cherung)  – Versicherungsschutz nur noch im Rahmen der Privat-Haftpflichtversiche-
rung geboten. Von diesem Zeitpunkt an wird der dann gültige Tarifbeitrag für dieses 
Risiko berechnet.

6.2 Gewässerschäden (Restrisiko)
 Eingeschlossen sind Gewässerschäden gemäß den folgenden Besonderen Bedin-

gungen für die Versicherung der Haftpflicht aus Gewässerschäden – außer Anlagen-
risiko – (Versicherung des sog. Gewässerschaden-Restrisikos): Eingeschlossen ist im 
Umfang des Vertrages, wobei Vermögensschäden wie Sachschäden behandelt wer-
den, die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers für unmittelbare oder mit-
telbare Folgen von Veränderungen der physikalischen, chemischen oder biologischen 
Beschaffenheit eines Gewässers einschließlich des Grundwassers (Gewässerschäden) 
mit Ausnahme der Haftpflicht als Inhaber von Anlagen zur Lagerung von gewässer-
schädlichen Stoffen und aus der Verwendung dieser gelagerten Stoffe.

 Eingeschlossen ist jedoch die gesetzliche Haftpflicht aus der Lagerung und Verwen-
dung von im Haushalt üblichen Stoffen wie Farben, Lacke, Ölfarben, Verdünner und 
Behältern für sonstige Stoffe, wenn die Lagermenge eines Einzelbehälters 100 l/kg 
und die aller vorhandenen Behälter insgesamt 1.000 l/kg nicht übersteigt. Ausge-
schlossen bleiben Brennstoffe für Feuerungsanlagen jeder Art und Kraftstoffe für 
Kraftfahrzeuge. (Versicherungsschutz darüber hinaus wird ausschließlich durch be-
sonderen Vertrag gewährt.)

 Aufwendungen, auch erfolglose, die der Versicherungsnehmer im Versicherungsfall 
zur Abwehr oder Minderung des Schadens für geboten halten durfte (Rettungs-
kosten), sowie außergerichtliche Gutachterkosten werden vom Versicherer insoweit 
übernommen, als sie zusammen mit der Entschädigungsleistung die Deckungssum-
me für Sachschäden nicht übersteigen. Für Gerichts- und Anwaltskosten bleibt es bei 
der Regelung der AHB 2011.

 Auf Weisung des Versicherers aufgewendete Rettungs- und außergerichtliche Gut-
achterkosten sind auch insoweit zu ersetzen, als sie zusammen mit der Entschädi-
gungsleistung die Deckungssumme für Sachschäden übersteigen.

 Eine Billigung des Versicherers von Maßnahmen des Versicherungsnehmers oder 
Dritter zur Abwendung oder Minderung des Schadens gilt nicht als Weisung des Ver-
sicherers.

 Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche gegen die Personen (Versicherungsneh-
mer oder jeden Mitversicherten), die den Schaden durch vorsätzliches Abweichen von 
dem Gewässerschutz dienenden Gesetzen, Verordnungen, an den Versicherungsneh-
mer gerichteten behördlichen Anordnungen oder Verfügungen herbeigeführt haben.
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Besondere Vereinbarung  
für die Mitversicherung von Lehrern
H 8005:11
 

1.11

Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht aus Leitung und/oder Beaufsichtigung von 
Schüler-, Klassen- oder Kindergruppen-Reisen sowie -Ausflügen und aus damit ver-
bundenen Aufenthalten in Herbergen und Heimen, auch bei vorübergehendem Aus-
landsaufenthalt bis zu einem Jahr; ferner aus der Erteilung von Nachhilfestunden und 
aus der Tätigkeit als Kantor und/oder Organist. Eingeschlossen ist die Haftpflicht aus 
Personenschäden aus Arbeitsunfällen von Kindern, Schülern, Lernenden, Studierenden 
(z. B. Regress der Träger der gesetzlichen Schülerunfallversicherung gemäß § 110 So-
zialgesetzbuch VII).
Bei Sportlehrern ist ferner mitversichert die gesetzliche Haftpflicht aus Sportmassagen 
(nicht Heilmassagen).
Bei Lehrern mit Erteilung von naturwissenschaftlichem Unterricht (auch mit Experi-

menten) ist außerdem mitversichert – abweichend von § 4 Ziff. I 7 AHB 2011 –  die 
gesetzliche Haftpflicht aus Besitz und Verwendung von radioaktiven Stoffen anlässlich 
des Experimentalunterrichts, soweit hierfür nicht behördlich der Nachweis einer De-
ckungsvorschrift verlangt wird.
Nicht versichert 
• bleiben Haftpflichtansprüche wegen genetischer Schäden und aus Schadenfällen von 

Personen, die im Rahmen ihrer Tätigkeit aus beruflichem oder wissenschaftlichem 
Anlass den Wirkungen dieser Stoffe oder Strahlen ausgesetzt sind. Unter diesen 
Ausschluss fallen auch Schüler, die unter Aufsicht die Präparate handhaben und als 
Hilfskräfte tätig sind.

• ist die Haftpflicht aus Forschungs- und Gutachtertätigkeit. 

Soweit vereinbart, gilt:
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1.11

Besondere Vereinbarung für die Mitversicherung  
von Beamten und Angestellten im auswärtigen Dienst
H 8006:11
 

Die weltweite Deckung besteht auch für die im Ausland ausgeübte versicherte berufliche 
Tätigkeit für die gesamte Dauer dieser Tätigkeit, auch wenn diese den Zeitraum von 
einem Jahr überschreitet.

Soweit vereinbart, gilt:
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1.11

Besondere Vereinbarung für die Mitversicherung  
von Baubeamten
H 8007:11
 

Senkungsschäden
Eingeschlossen sind – abweichend von § 4 Ziff. I 5 AHB 2011 – auch Haftpflichtansprü-
che, die darauf zurückzuführen sind, dass durch Senkungen eines Grundstücks (auch 
eines darauf errichteten Werkes oder eines Teiles eines solchen) Erschütterungen infolge 
Rammarbeiten oder Erdrutschungen Sachschäden an einem Grundstück und/oder den 

darauf befindlichen Gebäuden oder Anlagen entstehen, soweit es sich hierbei nicht um 
das Baugrundstück selbst handelt.
Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche aus Schäden am Bauwerk, das Gegenstand 
der dienstlichen Tätigkeit des Versicherungsnehmers ist.

Soweit vereinbart, gilt:
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Mitversicherung von Haftpflichtansprüchen  
aus dem Abhandenkommen von Dienstschlüsseln
H 2860:11
 

1.11

Eingeschlossen ist – in Ergänzung von § 1 Ziff. 3 und abweichend von § 4 Ziff. I 6a )
AHB 2011 – die gesetzliche Haftpflicht aus dem Abhandenkommen von Türschlüsseln, 
die der Versicherte im Rahmen seiner dienstlichen Tätigkeit erhält. Codekarten werden 
Schlüsseln gleichgesetzt.
Der Versicherungsschutz umfasst die Kosten für die notwendige Auswechslung von 
Schlössern sowie für vorübergehende Sicherungsmaßnahmen (Notschloss) und – falls 
erforderlich – einen Objektschutz bis zu 14 Tagen, gerechnet ab dem Zeitpunkt, an wel-
chem der Verlust des Schlüssels festgestellt wurde. 

Ausgeschlossen bleiben: 
a)  die Haftung aus dem Verlust von Tresor- und Möbelschlüsseln sowie sonstigen 

Schlüsseln zu beweglichen Sachen, 
b)  die Folgeschäden, die sich aus einem Schlüsselverlust ergeben (z. B. Einbruch). 
Versicherungsschutz besteht im Rahmen der Vermögensschaden-Deckungssumme, 
höchstens bis zu 2 Promille der Deckungssumme je Versicherungsfall und je Versiche-
rungsjahr.

Soweit vereinbart, gilt:
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Besondere Bedingungen und Risikobeschreibungen  
zur Tierhalter-Haftpflichtversicherung (BBR) 
TH 3521:11 1.11

   Seite

1  Versicherte Risiken 34

2  Versicherte Personen 34

3  Leistungsumfang 34

   Seite

4  Deckungserweiterungen 34

5  Deckungseinschränkungen 35

1 Versicherte Risiken
Versichert ist – im Rahmen der dem Vertrag zugrunde liegenden HDI-Gerling Allgemeine 
Haftpflicht-Versicherungsbedingungen (AHB 2011) und der folgenden Bestimmungen – 
die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers als Halter der im Versicherungsver-
trag bezeichneten Hunde und/oder Pferde. Bei Tierhaltung zu beruflichen, betrieblichen, 
gewerblichen o. dgl. Zwecken finden diese Bestimmungen keine Anwendung. 
Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers wegen Schäden 
aus ungewolltem Deckakt.

2 Versicherte Personen
Versichert ist die persönliche gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers.
Mitversichert ist die persönliche gesetzliche Haftpflicht 
• der Familienangehörigen des Versicherungsnehmers;
• des nicht gewerbsmäßig tätigen Tierhüters in dieser Eigenschaft;
• aus der unentgeltlichen Überlassung/Leihe von Pferden an Dritte (Fremdreiterrisiko).

3 Leistungsumfang
Es gelten die im Versicherungsschein/Nachtrag genannten Deckungssummen. Auf  
§ 3 Ziff. II und III AHB 2011 wird hingewiesen.
Sofern im Versicherungsschein/Nachtrag nichts anderes vereinbart ist, beträgt die Ge-
samtleistung für alle Versicherungsfälle während der Dauer der Versicherung das Dop-
pelte der hierfür vereinbarten Deckungssumme.

4 Deckungserweiterungen
Eine Erweiterung des Versicherungsschutzes über den im Versicherungsschein/Nachtrag 
und seinen Anlagen genannten Umfang hinaus muss besonders beantragt werden und 
bedarf der ausdrücklichen Zustimmung des Versicherers.
Ohne besondere Beitragsberechnung gilt jedoch Folgendes als vereinbart:
4.1 Auslandsaufenthalt 
 Eingeschlossen ist – abweichend von § 4 Ziff. I 3 AHB 2011 – die gesetzliche Haft-

pflicht aus im Ausland vorkommenden Schadenereignissen bei einem vorüberge-
henden Auslandsaufenthalt von bis zu einem Jahr. Besteht für den Versicherungs-
nehmer gleichzeitig eine Privat-Haftpflichtversicherung über HDI-Gerling, gilt für 
Schadenereignisse in den Mitgliedsländern der Europäischen Union keine zeitliche 
Begrenzung. Der Versicherungsschutz für Auslandsaufenthalte außerhalb der Euro-
päischen Union ist auf fünf Jahre begrenzt. 

 Die Leistungen des Versicherers erfolgen in Euro. Die Verpflichtung des Versicherers 
gilt mit dem Zeitpunkt als erfüllt, in dem der Euro-Betrag bei einem inländischen 
Geldinstitut angewiesen ist.

4.2 Flurschäden
 Der Versicherer wird sich bei Haftpflichtansprüchen aus Flurschäden nicht auf § 4 Ziff. 

I 5 AHB 2011 berufen.
4.3 Gewässerschäden (Restrisiko)
 Eingeschlossen sind Gewässerschäden gemäß den folgenden Besonderen Bedin-

gungen für die Versicherung der Haftpflicht aus Gewässerschäden – außer Anlagen-
risiko – (Versicherung des sog. Gewässerschaden-Restrisikos):

 Eingeschlossen ist im Umfang des Vertrages, wobei Vermögensschäden wie Sach-
schäden behandelt werden, die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers 
für unmittelbare oder mittelbare Folgen von Veränderungen der physikalischen, 
chemischen oder biologischen Beschaffenheit eines Gewässers einschließlich des 
Grundwassers (Gewässerschäden) mit Ausnahme der Haftpflicht als Inhaber von An-

lagen zur Lagerung von gewässerschädlichen Stoffen und aus der Verwendung dieser 
gelagerten Stoffe.

 Eingeschlossen ist jedoch die gesetzliche Haftpflicht aus der Lagerung und Verwen-
dung von im Haushalt üblichen Stoffen wie Farben, Lacke, Ölfarben, Verdünner und 
Behältern für sonstige Stoffe, wenn die Lagermenge eines Einzelbehälters 100 l/kg 
und die aller vorhandenen Behälter insgesamt 1.000 l/kg nicht übersteigt. Ausge-
schlossen bleiben Brennstoffe für Feuerungsanlagen jeder Art und Kraftstoffe für 
Kraftfahrzeuge.

 (Versicherungsschutz darüber hinaus wird ausschließlich durch besonderen Vertrag 
gewährt.)

 Aufwendungen, auch erfolglose, die der Versicherungsnehmer im Versicherungsfall 
zur Abwehr oder Minderung des Schadens für geboten halten durfte (Rettungs-
kosten), sowie außergerichtliche Gutachterkosten werden vom Versicherer insoweit 
übernommen, als sie zusammen mit der Entschädigungsleistung die Deckungssum-
me für Sachschäden nicht übersteigen. Für Gerichts- und Anwaltskosten bleibt es bei 
der Regelung der AHB 2011.

 Auf Weisung des Versicherers aufgewendete Rettungs- und außergerichtliche Gut-
achterkosten sind auch insoweit zu ersetzen, als sie zusammen mit der Entschä-
digungsleistung die Deckungssumme für Sachschäden übersteigen. Eine Billigung 
des Versicherers von Maßnahmen des Versicherungsnehmers oder Dritter zur Abwen-
dung oder Minderung des Schadens gilt nicht als Weisung des Versicherers. Ausge-
schlossen sind Haftpflichtansprüche gegen die Personen (Versicherungsnehmer oder 
jeden Mitversicherten), die den Schaden durch vorsätzliches Abweichen von dem 
Gewässerschutz dienenden Gesetzen, Verordnungen, an den Versicherungsnehmer 
gerichteten behördlichen Anordnungen oder Verfügungen herbeigeführt haben.

4.4 Umweltschadensversicherung
 Mitversichert sind abweichend von § 1 Ziff. 1 AHB 2011 öffentlich-rechtliche Ansprü-

che gemäß Umweltschadensgesetz (USchadG) wegen Umweltschäden:
• an geschützten Arten oder natürlichen Lebensräumen, die sich auf Grundstücken 

befinden. Versicherungsschutz besteht auch dann, wenn diese im Eigentum des 
Versicherungsnehmers stehen, standen oder von ihm gemietet, geleast, gepach-
tet oder geliehen sind oder waren;

• an Boden. Versicherungsschutz besteht auch dann, wenn dieser im Eigentum des 
Versicherungsnehmers steht, stand oder von ihm gemietet, geleast, gepachtet 
oder geliehen ist oder war;

• an Gewässern. Versicherungsschutz besteht auch dann, wenn diese im Eigentum 
des Versicherungsnehmers stehen, standen oder von ihm gemietet, geleast, ge-
pachtet oder geliehen sind oder waren. Ebenso besteht Versicherungsschutz für 
Umweltschäden am Grundwasser.

 Dies gilt auch für Umweltschäden, die im Ausland aufgrund der EU-Umwelthaf-
tungsrichtlinie (2004/35/EG) basierenden nationalen Umsetzungsgesetzen geltend 
gemacht werden.

 Ausgeschlossen sind Ansprüche wegen Schäden,
• die dadurch entstehen oder entstanden sind, dass beim Umgang mit Stoffen 

diese Stoffe verschüttet werden, abtropfen, ablaufen, verdampfen, verdunsten 
oder durch ähnliche Vorgänge in den Boden, in ein Gewässer oder in die Luft 
gelangen. 

• durch die Herstellung, Lieferung, Verwendung oder Freisetzung von Klärschlamm, 
Jauche, Gülle, festem Stalldung, Pflanzenschutz-, Dünge- oder Schädlingsbe-
kämpfungsmitteln.

Soweit vereinbart, gilt:
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 Diese Ausschlüsse gelten nicht, wenn diese Stoffe durch plötzliche und unfallartige 
Ereignisse bestimmungswidrig und unbeabsichtigt in die Umwelt gelangen, diese 
Stoffe durch Niederschläge plötzlich abgeschwemmt werden oder in andere Grund-
stücke abdriften, die nicht im Besitz des Versicherungsnehmers stehen.

Ferner sind ausgeschlossen
• Ansprüche gegen die Personen (Versicherungsnehmer oder jeden Mitversicher-

ten), die den Schaden dadurch verursachen, dass sie bewusst von Gesetzen, Ver-
ordnungen oder an den Versicherungsnehmer gerichteten behördlichen Anord-
nungen oder Verfügungen, die dem Umweltschutz dienen, abweichen.

4.5 Mietsachschäden
 Eingeschlossen ist – abweichend von § 4 Ziff. I 6 a) AHB 2011 – die gesetzliche Haft-

pflicht aus der Beschädigung von Wohnräumen und sonstigen zu privaten Zwecken 
gemieteten Räumen in Gebäuden.
Ausgeschlossen sind
Haftpflichtansprüche wegen
a) Abnutzung, Verschleißes und übermäßiger Beanspruchung,
b) Schäden an Heizungs-, Maschinen-, Kessel- und Warmwasserbereitungsanlagen 

sowie an Elektro- und Gasgeräten,
c) Glasschäden, soweit sich der Versicherungsnehmer hiergegen besonders versi-

chern kann.
4.6 Fortsetzung des Versicherungsschutzes nach dem Tod des Versicherungsnehmers
 Für den mitversicherten Ehegatten des Versicherungsnehmers und/oder unverhei-

ratete Kinder des Versicherungsnehmers besteht der bedingungsgemäße Versiche-
rungsschutz im Falle des Todes des Versicherungsnehmers bis zum nächsten Beitrags-
fälligkeitstermin fort. 

 Wird der nächste Beitrag durch den überlebenden Ehegatten eingelöst, so wird die-
ser Versicherungsnehmer.

4.7 Mitversicherung von Welpen und Fohlen
 Eingeschlossen ist die gesetzliche Haftpflicht als Halter von Welpen und/oder Fohlen 

von der Geburt an bis sechs Monate nach der nächsten Hauptfälligkeit des Vertrages, 
wenn das jeweilige Muttertier über diesen Vertrag versichert ist.

4.8 Teilnahme an Pferderennen und -turnieren
 Abweichend von § 4 Ziff. I 4 AHB 2011 ist die Teilnahme an Pferderennen und Pfer-

deturnieren einschließlich Schauvorführungen sowie die Vorbereitung und das Trai-
ning hierzu versichert. Dies gilt nicht, sofern durch solche Pferderennen, durch deren 
Vorbereitung und das Training Einkommen erzielt wird oder aufgrund von Verträgen 
Geld- oder Sachleistungen vereinnahmt werden.

4.9 Kutschfahrten
 Mitversichert sind Haftpflichtansprüche infolge privaten Gebrauchs eigener oder 

fremder Hunde- oder Pferdefuhrwerke (z. B. Kutschen oder Schlitten). Voraussetzung 
für den Versicherungsschutz ist, dass hierdurch kein Einkommen erzielt wird. 

4.10 Tierbergung
 Aufwendungen die der Versicherungsnehmer für die im Versicherungsvertrag be-

zeichneten Hunde und/oder Pferde zur Bergung dieser Tiere zu erbringen hat, werden 
vom Versicherer übernommen.

 Die Höchstersatzleistung des Versicherers für derartige Sachschäden beträgt je Scha-
denereignis und Versicherungsjahr 1 Promille der Deckungssumme. Der Versiche-
rungsnehmer trägt von jedem Schadenereignis 150 Euro selbst.  

4.11 Ausfalldeckung 
1.  Gegenstand der Ausfalldeckung
 Der Versicherer gewährt dem Versicherungsnehmer und den in der Tierhalter-

Haftpflichtversicherung mitversicherten Personen Versicherungsschutz für den 
Fall, dass eine versicherte Person während der Wirksamkeit der Versicherung von 
einem Dritten geschädigt wird, und die daraus entstandene Schadenersatzforde-
rung gegen den Dritten nicht durchgesetzt werden kann.

 Dritter im Sinne dieser Bedingungen ist der Schadensverursacher, der ausweislich 
des rechtskräftig vollstreckbaren Titels vom Versicherungsnehmer bzw. den versi-
cherten Personen wegen eines Haftpflichtschadens auf Leistung von Schadener-
satz in Anspruch genommen wurde.

 Inhalt und Umfang der versicherten Schadenersatzforderungen richten sich nach 
dem Deckungsumfang der Tierhalter-Haftpflichtversicherung dieses Vertrages. 
Hat der Versicherungsnehmer oder eine der mitversicherten Personen berechtigte 
Schadenersatzansprüche, so stellt ihn der Versicherer so, als hätte der Dritte als 
Versicherter Versicherungsschutz im Rahmen und Umfang der diesem Vertrag 
zugrunde liegenden Allgemeinen Haftpflicht-Versicherungsbedingungen (AHB 
2011).  

2.  Versicherte Schäden 
 Versichert sind Personenschäden (Tötung oder Gesundheitsbeeinträchtigung von 

Menschen) oder Sachschäden (Beschädigung oder Vernichtung von Sachen) der 
versicherten Person, für die der Dritte aufgrund gesetzlicher Haftpflichtbestim-
mungen privatrechtlichen Inhalts zum Schadenersatz verpflichtet ist.  

3.  Erfolglose Vollstreckung 
 Voraussetzung für die Entschädigung ist, dass die versicherte Person einen 

rechtskräftigen vollstreckbaren Titel gegen den Dritten im streitigen Verfahren 
vor einem Gericht eines Mitgliedstaates der EU, Norwegens, Liechtensteins oder 
der Schweiz oder ein notarielles Schuldanerkenntnis des Dritten vor einem Notar 
einer dieser Staaten erwirkt hat und jede sinnvolle Zwangsvollstreckung aus die-
sem Titel gegen den Dritten erfolglos geblieben ist.

 Titel im Sinne dieser Bedingungen sind vollstreckbare Urteile und Vollstreckungs-
bescheide.

 Vollstreckungsversuche gelten als erfolglos, wenn der Versicherungsnehmer 
nachweist, dass
-  entweder eine Zwangsvollstreckung (Sach-, Immobiliar- oder Forderungs-

pfändung) nicht oder nicht zur vollen Befriedigung geführt hat;
-  oder eine selbst teilweise Befriedigung aussichtslos erscheint, z. B. weil der 

Dritte in den letzten 3 aufeinanderfolgenden Jahren die eidesstattliche Versi-
cherung abgegeben hat,

-  oder der Dritte in der örtlichen Schuldnerkartei des Amtsgerichtes geführt 
wird.

 Zum Nachweis der gescheiterten Vollstreckung haben der Versicherungsnehmer 
oder die versicherten Personen das Vollstreckungsprotokoll eines Gerichtsvollzie-
hers vorzulegen, aus dem sich die Erfolglosigkeit der Zwangsvollstreckung er-
gibt.

4.  Entschädigung
 Der Versicherer leistet – vorbehaltlich des Vorliegens der Voraussetzungen der 

Ziff. 2 – Entschädigung in Höhe des titulierten Schadenersatzbetrages im Rah-
men der in der Tierhalter-Haftpflichtversicherung vereinbarten Deckungssumme.

 Von jeder Entschädigung wird ein Selbstbehalt in Höhe von 2.500 Euro und evtl. 
geleistete Teilzahlungen abgezogen. Besteht für den Versicherungsnehmer bei 
HDI-Gerling gleichzeitig eine Privat-Haftpflichtversicherung einschließlich einer 
zusätzlichen Ausfalldeckung, entfällt der Selbstbehalt in Höhe von 2.500 Euro. 

 Die Entschädigung wird nur geleistet gegen Aushändigung des Original-Titels, 
der Original-Vollstreckungsunterlagen und sonstiger Unterlagen, aus denen sich 
ergibt, dass ein Versicherungsfall im Sinne dieser Bedingungen vorliegt.

 Die versicherten Personen sind verpflichtet, ihre Ansprüche gegen den Dritten in 
Höhe der Entschädigungsleistung an den Versicherer abzutreten.

5.  Subsidiarität
 Der Versicherer leistet keine Entschädigung, soweit für den Schaden eine Leistung 

aus einer für die versicherten Personen bestehenden Schadenversicherung bean-
sprucht werden kann oder soweit für den Schaden ein Träger der Sozialversiche-
rung oder Sozialhilfe leistungspflichtig ist.

6.  Ausschlussfrist
 Alle Ansprüche aus dieser Ausfalldeckung verfallen, wenn sie nicht binnen 2 

Jahren ab dem erfolglosen Vollstreckungsversuch beim Versicherer in Textform 
angemeldet worden sind.

5 Deckungseinschränkungen
Ausgenommen von der Versicherung und ggf. besonders zu versichern ist, was nicht nach 
dem Antrag ausdrücklich in Versicherung gegeben oder nach Besonderen Bedingungen 
oder Risikobeschreibungen ohne besonderen Beitrag mitversichert ist, insbesondere die 
Haftpflicht
5.1 Pferde ohne Reitbetrieb
 wegen Schäden, aus dem Einsatz als Reit-, Zug- und Nutztier;
5.2 Fahrzeuge 
 wegen Schäden aus Gebrauch von Kraft-, Luft- (auch Raum-) oder Wasserfahrzeugen 

gemäß nachfolgender Bestimmung:
 Nicht versichert ist die Haftpflicht des Eigentümers, Besitzers, Halters oder Führers 

eines Kraft-, Luft- (auch Raum-) oder Wasserfahrzeugs wegen Schäden, die durch den 
Gebrauch des Fahrzeugs verursacht werden;

5.3 Gemeingefahren 
 wegen Schäden, die nachweislich auf Kriegsereignissen, anderen feindseligen Hand-

lungen, Aufruhr, inneren Unruhen, Generalstreik, illegalem Streik oder unmittelbar 
auf Verfügungen oder Maßnahmen von hoher Hand beruhen. Das Gleiche gilt zu 
Punkt 4.3 (Gewässerschäden) dieser BBR für Schäden durch höhere Gewalt, soweit 
sich elementare Naturkräfte ausgewirkt haben. 
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Mitversicherung von Schäden an geliehenen  
oder gemieteten Pferdetransportanhängern in der Tierhalter- 
Haftpflichtversicherung H 8065:11
Diese Klausel gilt für die Tier- bzw. Pferdehalter-Haftpflichtversicherung, deren Deckungssummen 15.000.000 Euro pauschal für Personen-, 
Sach-, Vermögens- und Mietsachschäden betragen

1.11

In Erweiterung der HDI-Gerling Allgemeine Haftpflicht-Versicherungs-
bedingungen (AHB 2011) und der Besonderen Bedingungen und  
Risikobeschreibungen zur Tierhalter-Haftpflichtversicherung (BBR) gilt 
Folgendes:

Abweichend von § 4 I Abs. 6 AHB 2011 gelten Sachschäden an geliehenen oder ge-
mieteten Pferdetransportanhängern, die durch versicherte Pferde entstehen, als mit-
versichert. Die Höchstentschädigung des Versicherers für derartige Schäden beträgt je 
Schadenereignis und Versicherungsjahr 2.500 Euro.
Der Versicherungsnehmer trägt von jedem Schadenereignis 25 Prozent, mindestens 500 
Euro, selber.

Der Versicherer leistet keine Entschädigung, soweit für den Schaden eine Leistung aus 
einem anderen Versicherungsvertrag beansprucht werden kann oder ein Dritter zum Er-
satz des Schadens verpflichtet ist.
Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche wegen Schäden durch Abnutzung, Verschleiß 
und der übermäßigen Beanspruchung.

Soweit vereinbart, gilt:
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Besondere Bedingungen und Risikobeschreibungen  
zur Haus- und Grundbesitzer-Haftpflichtversicherung (BBR) 
HG 3521:11 1.11

   Seite

1  Versicherte Risiken 37

2  Versicherte Personen 37

4  Deckungserweiterungen 37

   Seite

5  Deckungseinschränkungen 38

6  Besonderheiten 39

1 Versicherte Risiken
Versichert ist – im Rahmen der dem Vertrag zugrunde liegenden HDI-Gerling Allgemeinen 
Haftpflicht-Versicherungsbedingungen (AHB 2011) und der folgenden Bestimmungen – 
die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers als Haus- und/oder Grundbesitzer, 
z. B. als Eigentümer, Nießbraucher, Pächter/Verpächter, Mieter/Vermieter, Verwalter frem-
den Hauseigentums, soweit es sich um die im Versicherungsschein/Nachtrag besonders 
bezeichneten Grundstücke handelt. 
Bei Gemeinschaften von Wohnungseigentümern im Sinne des Gesetzes vom 15.03.1951 
ist die gesetzliche Haftpflicht der Gemeinschaft der Wohnungseigentümer aus dem ge-
meinschaftlichen Eigentum versichert.
Versichert sind hierbei Ansprüche aus der Verletzung von Pflichten, die dem Versiche-
rungsnehmer in den oben genannten Eigenschaften obliegen (z. B. bauliche Instandhal-
tung, Beleuchtung, Reinigung, Streuen und Schneeräumen auf Gehwegen).
Mitversichert ist die persönliche gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers
• als früherer Besitzer aus § 836 Abs. 2 BGB, wenn die Versicherung bis zum Besitz-

wechsel bestand;
• als Bauherr von Bauarbeiten (Neubauten, Umbauten, Reparaturen, Abbruch-, Grabe-

arbeiten) bis zu einer veranschlagten Bausumme von 50.000 Euro je Bauvorhaben. 
Wenn dieser Betrag überschritten wird, entfällt die Mitversicherung. Es gelten dann 
die Bestimmungen über die Vorsorgeversicherung (§ 2 AHB 2011).

 Mitversichert ist die persönliche gesetzliche Haftpflicht der im Rahmen der Selbsthilfe 
unentgeltlich oder auf Gegenseitigkeit tätigen Personen bei der Ausführung von Bau-
arbeiten in eigener Regie. Diese Mitversicherung gilt nur insoweit, als diese Personen 
für ihr Risiko nicht anderweitig Versicherungsschutz beanspruchen können;

• als Inhaber der zugehörigen Garagen und Stellplätzen;
• aus Besitz und Verwendung von häuslichen Tankanlagen zur Lagerung von Treib-

stoffen und Heizöl für Eigenbedarf (Gewässerschadenrisiko ist besonders zu versi-
chern, siehe Ziff. 4.3);

• aus Besitz und Verwendung von Turn- und Spielplätzen mit den dazugehörenden 
Geräten;

• aus Besitz und Unterhaltung von hauseigenen Schwimm- und Schwitzbädern;
• aus Besitz und Unterhaltung von eines Teichs sowie eines Biotops;
• aus dem Besitz/Eigentum einer Photovoltaikanlage sowie einer Geothermieanlage 

(nicht Verkauf/Verwertung der Energie).

2 Versicherte Personen
Versichert ist die persönliche gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers. 
Versicherungsnehmer ist bei Gemeinschaften von Wohnungseigentümern im Sinne des 
Gesetzes vom 15.03.1951 die Gemeinschaft der Wohnungseigentümer.
Mitversichert ist die persönliche gesetzliche Haftpflicht
• der Familienangehörigen des Versicherungsnehmers aus der Wahrnehmung von des-

sen Pflichten;
• der durch Arbeits-/Dienstvertrag oder im Rahmen der Nachbarschaftshilfe mit der 

Verwaltung, Reinigung, Beleuchtung und sonstigen Betreuung der Grundstücke be-
auftragten Personen für Ansprüche, die gegen sie aus Anlass der Ausführung dieser 
Verrichtungen erhoben werden; 

• der gesetzlichen Vertreter des Versicherungsnehmers und solcher Personen, die er zur 
Leitung oder Beaufsichtigung der versicherten Grundstücke oder eines Teiles dersel-
ben angestellt hat, in dieser Eigenschaft;

• des Verwalters und der Wohnungseigentümer von Gemeinschaften im Sinne des 

Gesetzes vom 15.03.1951 bei Betätigung im Interesse und für Zwecke der Gemein-
schaft; 

•  des Insolvenzverwalters in dieser Eigenschaft.
Der Versicherer leistet keine Entschädigung, soweit für den Schaden eine Leistung aus ei-
ner anderen zugunsten der mitversicherten Person bestehenden Haftpflichtversicherung 
beansprucht werden kann (Subsidiarität).
Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche aus Personenschäden, bei denen es sich um 
Arbeitsunfälle im Betrieb des Versicherungsnehmers gemäß dem Sozialgesetzbuch VII 
handelt.
Das Gleiche gilt für solche Dienstunfälle gemäß den beamtenrechtlichen Vorschriften, 
die in Ausübung oder infolge des Dienstes Angehörigen derselben Dienststelle zugefügt 
werden.
Nicht versichert ist die persönliche Haftpflicht von Personen, die als selbstständige Un-
ternehmen und dgl. einschließlich ihres Personals im Auftrag des Versicherungsnehmers 
handeln (separate Betriebshaftpflicht erforderlich).

3 Leistungsumfang
Es gelten die im Versicherungsschein/Nachtrag genannten Deckungssummen. Auf § 3 
Ziff. II und III AHB 2011 wird hingewiesen.
Sofern im Versicherungsschein/Nachtrag nichts anderes vereinbart ist, beträgt die Ge-
samtleistung für alle Versicherungsfälle eines Versicherungsjahres – auch gemäß Vor-
sorgeversicherung (siehe § 2 Ziff. 2 AHB 2011) – das Doppelte der hierfür vereinbarten 
Deckungssummen.

4 Deckungserweiterungen
Eine Erweiterung des Versicherungsschutzes über den im Versicherungsschein/Nachtrag 
und seinen Anlagen genannten Umfang hinaus muss besonders beantragt werden und 
bedarf der ausdrücklichen Zustimmung des Versicherers.
Ohne besondere Beitragsberechnung gilt jedoch Folgendes als vereinbart:
4.1 Sachschäden durch häusliche Abwässer
 Eingeschlossen sind – abweichend von § 4 Ziff. I 5 AHB 2011 – Haftpflichtansprüche 

wegen Sachschäden durch häusliche Abwässer, die im Gebäude selbst anfallen (also 
keine industriellen und gewerblichen Abwässer), und Haftpflichtansprüche wegen 
Sachschäden, die durch Abwässer aus dem Rückstau des Straßenkanals auftreten.

4.2 Ansprüche versicherter Personen aus Wohnungseigentumsgemeinschaften unterei-
nander

 Eingeschlossen sind gesetzliche Haftpflichtansprüche von Personen aus Gemein-
schaften von Wohnungseigentümern im Sinne des Gesetzes vom 15.03.1951 gemäß 
nachfolgender Besonderer Bedingung: Eingeschlossen sind – abweichend von § 4 
Ziff. II 2 AHB 2011 in Verbindung mit § 7 Ziff. 1 AHB 2011
a)  Ansprüche eines einzelnen Wohnungseigentümers gegen den Verwalter;
b)  Ansprüche eines einzelnen Wohnungseigentümers gegen die Gemeinschaft der 

Wohnungseigentümer;
c)  gegenseitige Ansprüche von Wohnungseigentümern bei Betätigung im Interesse 

und für Zwecke der Gemeinschaft.
 Ausgeschlossen bleiben Schäden am Gemeinschafts-, Sonder- und Teileigentum und 

alle daraus resultierenden Folgeschäden. 
4.3 Gewässerschäden (Restrisiko)
 Eingeschlossen sind Gewässerschäden gemäß den folgenden Besonderen Bedin-

gungen für die Versicherung der Haftpflicht aus Gewässerschäden – außer Anlagen-

Soweit vereinbart, gilt:
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risiko – (Versicherung des sog. Gewässerschaden-Restrisikos):
 Eingeschlossen ist im Umfang des Vertrages, wobei Vermögensschäden wie Sach-

schäden behandelt werden, die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers 
für unmittelbare oder mittelbare Folgen von Veränderungen der physikalischen, 
chemischen oder biologischen Beschaffenheit eines Gewässers einschließlich des 
Grundwassers (Gewässerschäden) mit Ausnahme der Haftpflicht als Inhaber von An-
lagen zur Lagerung von gewässerschädlichen Stoffen und aus der Verwendung dieser 
gelagerten Stoffe.

 Eingeschlossen ist jedoch die gesetzliche Haftpflicht aus der Lagerung und Verwen-
dung von im Haushalt üblichen Stoffen wie Farben, Lacke, Ölfarben, Verdünner und 
Behältern für sonstige Stoffe, wenn die Lagermenge eines Einzelbehälters 100 l/kg 
und die aller vorhandenen Behälter insgesamt 1.000 l/kg nicht übersteigt. Ausge-
schlossen bleiben Brennstoffe für Feuerungsanlagen jeder Art und Kraftstoffe für 
Kraftfahrzeuge.

 (Versicherungsschutz darüber hinaus wird ausschließlich durch besonderen Vertrag 
gewährt.)

 Aufwendungen, auch erfolglose, die der Versicherungsnehmer im Versicherungsfall 
zur Abwehr oder Minderung des Schadens für geboten halten durfte (Rettungs-
kosten), sowie außergerichtliche Gutachterkosten werden vom Versicherer insoweit 
übernommen, als sie zusammen mit der Entschädigungsleistung die Deckungssum-
me für Sachschäden nicht übersteigen. Für Gerichts- und Anwaltskosten bleibt es bei 
der Regelung der AHB 2011.

 Auf Weisung des Versicherers aufgewendete Rettungs- und außergerichtliche Gut-
achterkosten sind auch insoweit zu ersetzen, als sie zusammen mit der Entschä-
digungsleistung die Deckungssumme für Sachschäden übersteigen. Eine Billigung 
des Versicherers von Maßnahmen des Versicherungsnehmers oder Dritter zur Abwen-
dung oder Minderung des Schadens gilt nicht als Weisung des Versicherers. Ausge-
schlossen sind Haftpflichtansprüche gegen die Personen (Versicherungsnehmer oder 
jeden Mitversicherten), die den Schaden durch vorsätzliches Abweichen von dem 
Gewässerschutz dienenden Gesetzen, Verordnungen, an den Versicherungsnehmer 
gerichteten behördlichen Anordnungen oder Verfügungen herbeigeführt haben.

4.4 Umweltschadensversicherung
 Mitversichert sind abweichend von § 1 Ziff. 1 AHB 2011 öffentlich-rechtliche Ansprü-

che gemäß Umweltschadensgesetz (USchadG) wegen Umweltschäden:
• an geschützten Arten oder natürlichen Lebensräumen, die sich auf Grundstücken 

befinden. Versicherungsschutz besteht auch dann, wenn diese im Eigentum des 
Versicherungsnehmers stehen, standen oder von ihm gemietet, geleast, gepach-
tet oder geliehen sind oder waren;

• an Boden. Versicherungsschutz besteht auch dann, wenn dieser im Eigentum des 
Versicherungsnehmers steht, stand oder von ihm gemietet, geleast, gepachtet 
oder geliehen ist oder war;

• an Gewässern. Versicherungsschutz besteht auch dann, wenn diese im Eigentum 
des Versicherungsnehmers stehen, standen oder von ihm gemietet, geleast, ge-
pachtet oder geliehen sind oder waren. Ebenso besteht Versicherungsschutz für 
Umweltschäden am Grundwasser.

 Dies gilt auch für Umweltschäden, die im Ausland aufgrund der EU-Umwelthaf-
tungsrichtlinie (2004/35/EG) basierenden nationalen Umsetzungsgesetzen geltend 
gemacht werden.

 Ausgeschlossen sind Ansprüche wegen Schäden,
• die dadurch entstehen oder entstanden sind, dass beim Umgang mit Stoffen 

diese Stoffe verschüttet werden, abtropfen, ablaufen, verdampfen, verdunsten 
oder durch ähnliche Vorgänge in den Boden, in ein Gewässer oder in die Luft 
gelangen. 

• durch die Herstellung, Lieferung, Verwendung oder Freisetzung von Klärschlamm, 
Jauche, Gülle, festem Stalldung, Pflanzenschutz-, Dünge- oder Schädlingsbe-
kämpfungsmitteln.

 Diese Ausschlüsse gelten nicht, wenn diese Stoffe durch plötzliche und unfallartige 
Ereignisse bestimmungswidrig und unbeabsichtigt in die Umwelt gelangen, diese 
Stoffe durch Niederschläge plötzlich abgeschwemmt werden oder in andere Grund-
stücke abdriften, die nicht im Besitz des Versicherungsnehmers stehen.

 Ferner sind ausgeschlossen
• Ansprüche gegen die Personen (Versicherungsnehmer oder jeden Mitversicher-

ten), die den Schaden dadurch verursachen, dass sie bewusst von Gesetzen, Ver-
ordnungen oder an den Versicherungsnehmer gerichteten behördlichen Anord-
nungen oder Verfügungen, die dem Umweltschutz dienen, abweichen.

4.5 Arbeitsmaschinen
 Eingeschlossen sind gesetzliche Haftpflichtansprüche aus Gebrauch von

• selbstfahrenden Arbeitsmaschinen zum Rasenmähen, Kehren und Schneeräumen 
mit nicht mehr als 20 km/h; 

• nicht selbstfahrende Kleingeräte zum Rasenmähen, Kehren und Schneeräumen.

4.6 Sachschäden durch allmähliche Einwirkung
 Eingeschlossen in die Versicherung sind – abweichend von § 4  Ziff. I 5 AHB 2011 

– Haftpflichtansprüche wegen Sachschäden, die entstanden sind durch allmähliche 
Einwirkung von Temperaturen, von Gasen, Dämpfen oder Feuchtigkeit und von Nie-
derschlägen (Rauch, Ruß, Staub und dergleichen).

4.7 Erneuerbare Energien  
 Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers aus dem Be-

sitz/Eigentum einer Photovoltaikanlage. Der Versicherungsschutz bezieht sich auf 
die Einspeisung des Stroms bis zu 15 kWp in das öffentliche Netz der Energiever-
sorgungsunternehmen. Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet die Installation der 
Photovoltaikanlage durch einen qualifizierten Fachbetrieb sicherzustellen. Ebenfalls 
sind Wartungsarbeiten durch einen qualifizierten Fachbetrieb nachzuweisen. 

 Nicht versichert sind Regressansprüche des Netzbetriebs aufgrund seiner Haftung 
gegenüber Endverbrauchern wegen Versorgungsstörungen.

 Der Versicherungsnehmer trägt von jedem Schadenereignis 250 Euro selbst.

5 Deckungseinschränkungen
Ausgenommen von der Versicherung ist, was nicht nach dem Antrag ausdrücklich in 
Versicherung gegeben ist, insbesondere die Haftpflicht
5.1 Anderweitige Tätigkeiten 
 aus Tätigkeiten, die nicht dem versicherten Risiko zuzurechnen sind, insbesondere 

wenn der Versicherungsnehmer auf den Grundstücken einen Betrieb unterhält oder 
einen Beruf ausübt;

5.2 Fahrzeuge
 wegen Schäden, die der Versicherungsnehmer, ein Mitversicherter oder eine von 

ihnen bestellte oder beauftragte Person durch den Gebrauch von Kraftfahrzeugen, 
Kraftfahrzeuganhängern, Wasserfahrzeugen, Luft- und Raumfahrzeugen verursachen 
oder für die sie als Halter oder Besitzer von Wasserfahrzeugen oder Luft- und Raum-
fahrzeugen in Anspruch genommen werden.

 Besteht nach diesen Bestimmungen für einen Versicherten (Versicherungsnehmer 
oder Mitversicherten) kein Versicherungsschutz, so gilt das auch für alle anderen 
Versicherten. Eine Tätigkeit der genannten Personen an Kraftfahrzeugen, Kraftfahr-
zeuganhängern und Wasserfahrzeugen ist kein Gebrauch im Sinne dieser Bestim-
mung, wenn keine dieser Personen Halter oder Besitzer der Fahrzeuge ist und wenn 
die Fahrzeuge hierbei nicht in Betrieb gesetzt werden;

 (vgl. aber Punkt 4.5 dieser BBR)
5.3 Brand- und Explosionsschäden 
 aus Brand- und Explosionsschäden gemäß nachfolgender Besonderer Bedingung:
 Bei Schäden infolge vorschriftswidrigem Umgangs mit brennbaren oder explosiblen 

Stoffen ist der Versicherer von der Verpflichtung zur Leistung frei;
5.4 Bauherrenrisiko

• wegen nachbarschaftsrechtlicher Ansprüche gemäß §§ 906 ff. BGB,
• wegen privatrechtlicher oder öffentlich-rechtlicher Aufopferungs- und Ausgleichs-

ansprüche,
• wegen Ansprüchen aus Enteignungen und enteignungsgleichen Eingriffen.
 Nicht versichert ist die persönliche Haftpflicht von Personen, die als Betriebsun-

ternehmer beruflich, amtlich u. dgl. tätig werden, insbesondere von selbststän-
digen Bauunternehmen, Handwerksbetrieben und Architekten, Bauingenieuren 
u. dgl. und ihres Personals;

5.5 Flüssiggas
 aus Lagerung und Vertrieb gemäß nachfolgender Besonderer Bedingung:
 Ausgeschlossen sind – abweichend von § 1 Ziff. 2 b und c sowie § 2 AHB 2011 – 

Haftpflichtansprüche wegen Schäden aus dem Vertrieb oder der Lagerung von Flüs-
siggas. Die Mitversicherung dieser Risiken bedarf einer besonderen Vereinbarung.

 Ohne besondere Vereinbarung gilt die Lagerung und der Vertrieb von Propan, Butan 
oder Gemischen von beiden Flüssiggasen mitversichert, sofern das Gesamtfassungs-
vermögen von maximal 3.000 l/kg für die Lagerung auf dem versicherten Grundstück 
nicht überschritten wird.

5.6 Gemeingefahren
 wegen Schäden, die nachweislich auf Kriegsereignissen, anderen feindseligen Hand-

lungen, Aufruhr, inneren Unruhen, Generalstreik, illegalem Streik oder unmittelbar 
auf Verfügungen oder Maßnahmen von hoher Hand beruhen. Das Gleiche gilt zu 
Punkt 4.3 (Gewässerschäden) dieser BBR  für Schäden durch höhere Gewalt, soweit 
sich elementare Naturkräfte ausgewirkt haben.

5.7 Abbruch- und Einreißarbeiten sowie Sprengungen 
 wegen Abbruch- und Einreißarbeiten sowie Sprengungen gemäß folgender Besonde-

rer Bedingung:
 Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche aus Anlass von Abbruch- und Einreißar-

beiten an Bauwerken sowie Sprengungen, sofern nicht eine besondere Vereinbarung 
hierüber mit dem Versicherer getroffen worden ist.
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 Auch wenn eine solche Vereinbarung getroffen worden ist, sind in jedem Falle aus-
geschlossen Sachschäden, die entstehen bei Abbruch- und Einreißarbeiten in einem 
Umkreis, dessen Radius der Höhe des einzureißenden Bauwerks entspricht, bei 
Sprengungen an Immobilien in einem Umkreis von weniger als 150 m.

6 Besonderheiten
6.1 Führerscheinklausel
 Mitversichert werden kann nur die gesetzliche Haftpflicht aus Halten und Führen von 

Kraftfahrzeugen, die nicht zulassungs- und nicht versicherungspflichtig sind.
 Hierfür gilt:
 Für diese Kraftfahrzeuge gelten nicht die Ausschlüsse in § 1 Ziff. 2 b) und in § 2 Ziff. 

3 c)  AHB 2011.
 Das Fahrzeug darf nur von einem berechtigten Fahrer gebraucht werden. Berech-

tigter Fahrer ist, wer das Fahrzeug mit Wissen und Willen des Verfügungsberechtigten 
gebrauchen darf. Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, dafür zu sorgen, dass das 
Fahrzeug nicht von einem unberechtigten Fahrer gebraucht wird.

 Der Fahrer des Fahrzeugs darf das Fahrzeug auf öffentlichen Wegen oder Plätzen 
nur mit der erforderlichen Fahrerlaubnis benutzen. Der Versicherungsnehmer ist ver-
pflichtet, dafür zu sorgen, dass das Fahrzeug nicht von einem Fahrer benutzt wird, 
der nicht die erforderliche Fahrerlaubnis hat.

6.2 Erdleitungen
 Für Haftpflichtansprüche aus der Beschädigung von Erdleitungen (Kabel, Kanäle, 

Wasserleitungen, Gasrohre und andere Rohrleitungen) aus Anlass von Arbeiten ir-
gendwelcher Art besteht nur dann Versicherungsschutz im Rahmen der AHB, wenn 
die folgenden Maßnahmen durchgeführt worden sind:
a)  Vor Ausführung der Arbeiten ist von den zuständigen Stellen – z. B. Fernmelde-

amt, Elektrizitätswerk, Gaswerk, Tiefbauamt – eine schriftliche Auskunft darüber 
einzuholen, ob und wo an der Arbeitsstelle Erdleitungen verlaufen. Ist schriftliche 
Auskunft nicht zu erlangen, so muss das Ergebnis der Ermittlungen den zustän-
digen Stellen durch eingeschriebenen Brief bestätigt werden.

b)  Leitet der Versicherungsnehmer die Bauarbeiten nicht selbst, so hat er das Ergeb-
nis seiner Ermittlungen zu a) vor Beginn der Arbeiten dem für die Baustelle Ver-
antwortlichen gegen eine schriftliche Empfangsbescheinigung auszuhändigen. 
Wenn es sich um Postkabel handelt, müssen außerdem die „Anweisung zum 
Schutz unterirdischer Fernmeldeanlagen der Deutschen Bundespost bei Arbeiten 
anderer (Kabelschutzanweisung)“ oder an deren Stelle von der Bundespost erlas-
sene Anweisungen ausgehändigt werden.

c)  Der Beginn der Arbeiten ist den zuständigen Stellen so rechtzeitig schriftlich mit-
zuteilen, dass sie erforderliche Sicherungsmaßnahmen treffen können; bei Post-
kabeln ist die Mitteilung in Eilfällen dem nächsten Postamt zu machen.

d)  Jede Beschädigung von Erdleitungen ist den zuständigen Stellen sofort zu mel-
den und schriftlich zu bestätigen.

6.3 Teileigentum
 Die Bestimmungen für Wohnungseigentum gelten gleichermaßen für Teileigentum  

(z. B. gewerblich genutzte Räume).
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Zusatzbedingungen und Erläuterungen  
für die Versicherung der Haftpflicht aus Gewässerschäden
– Anlagenrisiko GW 451:11 1.11
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1 Gegenstand der Versicherung
(1) Versichert ist die Haftpflicht des Versicherungsnehmers als Inhaber der im Versi-

cherungsschein oder seinen Nachträgen angegebenen Anlagen zur Lagerung von 
gewässerschädlichen Stoffen und aus der Verwendung dieser gelagerten Stoffe für 
unmittelbare oder mittelbare Folgen (Personen-, Sach- und Vermögensschäden) von 
Veränderungen der physikalischen, chemischen oder biologischen Beschaffenheit 
eines Gewässers einschließlich des Grundwassers (Gewässerschaden).

(2) Soweit im Versicherungsschein und seinen Nachträgen sowie im Folgenden nichts 
anders bestimmt ist, finden die AHB 2011 Anwendung.

(3) Mitversichert sind die Personen, die der Versicherungsnehmer durch Arbeitsvertrag 
mit der Verwaltung, Reinigung, Beleuchtung und sonstigen Betreuung der Grundstü-
cke beauftragt hat, für den Fall, dass sie aus Anlass dieser Verrichtung in Anspruch 
genommen werden.

 Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche aus Personenschäden, bei denen es sich 
um Arbeitsunfälle im Betrieb des Versicherungsnehmers gemäß des Sozialgesetz-
buchs VII handelt.

2 Versicherungsleistungen
Der Versicherungsschutz wird im Rahmen der beantragten Deckungssumme (gleichgültig 
ob Personen-, Sach- oder Vermögensschäden) je Schadenereignis gewährt. Die Gesamt-
leistung für alle Versicherungsfälle eines Versicherungsjahres (Personen-, Sach- oder Ver-
mögensschäden) beträgt das Doppelte der Einheitsdeckungssumme.

3 Rettungskosten (siehe auch Erläuterungen Ziff. 4 und 5)
(1) Aufwendungen, auch erfolglose, die der Versicherungsnehmer im Versicherungsfall 

zur Abwendung oder Minderung des Schadens für geboten halten durfte (Rettungs-
kosten), sowie außergerichtliche Gutachterkosten werden vom Versicherer insoweit 
übernommen, als sie zusammen mit der Entschädigungsleistung die Einheitsde-
ckungssumme nicht übersteigen. Für Gerichts- und Anwaltskosten bleibt es bei der 
Regelung der AHB 2011.

(2) Auf Weisung des Versicherers aufgewendete Rettungs- und außergerichtliche Gut-
achterkosten sind auch insoweit zu ersetzen, als sie zusammen mit der Entschädi-
gungsleistung die Einheitsdeckungssumme übersteigen. Eine Billigung des Versiche-
rers von Maßnahmen des Versicherungsnehmers oder Dritter zur Abwendung oder 
Minderung des Schadens gilt nicht als Weisung des Versicherers.

4 Vorsätzliche Verstöße
Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche gegen die Personen (Versicherungsnehmer 
oder jeden Mitversicherten), die den Schaden durch vorsätzliches Abweichen von dem 
Gewässerschutz dienenden Gesetzen, Verordnungen, an den Versicherungsnehmer ge-
richteten behördlichen Anordnungen oder Verfügungen herbeigeführt haben.

5 Vorsorgeversicherung
Die Bestimmungen des § 1 Ziff. 2 c) und des § 2 AHB 2011 – Vorsorgeversicherung – 
finden keine Anwendung.

6 Gemeingefahren
Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche wegen Schäden, die unmittelbar oder mittel-
bar auf Kriegsereignissen, anderen feindseligen Handlungen, Aufruhr, inneren Unruhen, 

Generalstreik (in der Bundesrepublik oder in einem Bundesland) oder unmittelbar auf 
Verfügungen oder Maßnahmen von hoher Hand beruhen. Das Gleiche gilt für Schäden 
durch höhere Gewalt, soweit sich elementare Naturkräfte ausgewirkt haben.

7 Eingeschlossene Schäden
Eingeschlossen sind abweichend von § 1 AHB 2011 – auch ohne dass ein Gewässerscha-
den droht oder eintritt – Schäden an unbeweglichen Sachen des Versicherungsnehmers, 
die dadurch verursacht werden, dass die gewässerschädlichen Stoffe bestimmungswid-
rig aus der Anlage (gemäß Punkt 1 Abs. 1 der Zusatzbedingungen) ausgetreten sind. 
Dies gilt abweichend von § 4 Ziff. I 5 AHB 2011 auch bei allmählichen Eindringen der 
Stoffe in Sachen. Der Versicherer ersetzt die Aufwendungen zur Wiederherstellung des 
Zustandes, wie er vor Eintritt des Schadens bestand. Eintretende Wertverbesserungen 
sind abzuziehen. Ausgeschlossen bleiben Schäden an der Anlage (gemäß Punkt 1 Abs. 1 
der Zusatzbedingungen) selbst.

8 Umweltschadensversicherung
Mitversichert sind abweichend von § 1 Ziff. 1 AHB 2011 öffentlich-rechtliche Ansprüche 
gemäß Umweltschadensgesetz (USchadG) wegen Umweltschäden:
• an geschützten Arten oder natürlichen Lebensräumen, die sich auf Grundstücken 

befinden. Versicherungsschutz besteht auch dann, wenn diese im Eigentum des Ver-
sicherungsnehmers stehen, standen oder von ihm gemietet, geleast, gepachtet oder 
geliehen sind oder waren;

• an Boden. Versicherungsschutz besteht auch dann, wenn dieser im Eigentum des 
Versicherungsnehmers steht, stand oder von ihm gemietet, geleast, gepachtet oder 
geliehen ist oder war;

• an Gewässern. Versicherungsschutz besteht auch dann, wenn diese im Eigentum des 
Versicherungsnehmers stehen, standen oder von ihm gemietet, geleast, gepachtet 
oder geliehen sind oder waren. Ebenso besteht Versicherungsschutz für Umweltschä-
den am Grundwasser.

Dies gilt auch für Umweltschäden, die im Ausland aufgrund der EU-Umwelthaftungs-
richtlinie (2004/35/EG) basierenden nationalen Umsetzungsgesetzen geltend gemacht 
werden.
Ausgeschlossen sind Ansprüche wegen Schäden,
• die dadurch entstehen oder entstanden sind, dass beim Umgang mit Stoffen diese 

Stoffe verschüttet werden, abtropfen, ablaufen, verdampfen, verdunsten oder durch 
ähnliche Vorgänge in den Boden, in ein Gewässer oder in die Luft gelangen. 

• durch die Herstellung, Lieferung, Verwendung oder Freisetzung von Klärschlamm, 
Jauche, Gülle, festem Stalldung, Pflanzenschutz-, Dünge- oder Schädlingsbekämp-
fungsmitteln.

Diese Ausschlüsse gelten nicht, wenn diese Stoffe durch plötzliche und unfallartige Ereig-
nisse bestimmungswidrig und unbeabsichtigt in die Umwelt gelangen, diese Stoffe durch 
Niederschläge plötzlich abgeschwemmt werden oder in andere Grundstücke abdriften, 
die nicht im Besitz des Versicherungsnehmers stehen.
Ferner sind ausgeschlossen
• Ansprüche gegen die Personen (Versicherungsnehmer oder jeden Mitversicherten), 

die den Schaden dadurch verursachen, dass sie bewusst von Gesetzen, Verord-
nungen oder an den Versicherungsnehmer gerichteten behördlichen Anordnungen 
oder Verfügungen, die dem Umweltschutz dienen, abweichen.

Soweit vereinbart, gilt:
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Erläuterungen
1.  Die Gewässerschadenversicherung im Umfang der Zusatzbedingungen bezieht sich 

nicht nur auf die Haftpflicht aus § 22 des Wasserhaushaltsgesetzes, sondern auch auf 
alle anderen gesetzlichen Haftpflichtbestimmungen privatrechtlichen Inhalts.

2.  Nicht zum versicherten Risiko gehört, was nicht nach dem Antrag ausdrücklich in 
Versicherung gegeben oder nach Besonderen Bedingungen ohne besonderen Beitrag 
eingeschlossen ist.
2.1 Nach den Zusatzbedingungen ist auch die Haftpflicht aus Gewässerschäden mit-

versichert, die dadurch entstehen, dass aus den versicherten Anlagen/Behältern 
gewässerschädliche Stoffe in Abwässer und mit diesem ins Gewässer gelangen.

2.2 Die Verbindung oder Vermischung gewässerschädlicher Stoffe mit Wasser gilt 
nicht als allmähliche Einwirkung von Feuchtigkeit im Sinne von § 4 Ziff. I 5 AHB 
2011.

3.  Rettungskosten im Sinne von Punkt 3 der Zusatzbedingungen entstehen bereits 
dann, wenn der Eintritt des Schadensereignisses ohne Einleitung von Rettungsmaß-
nahmen als unvermeidbar angesehen werden durfte. Für die Erstattung von Ret-
tungskosten ist es unerheblich, aus welchem Rechtsgrund (öffentlich-rechtlich oder 
privatrechtlich) der Versicherungsnehmer zur Zahlung dieser Kosten verpflichtet ist.

4.  Rettungskosten sind auch Aufwendungen zur Wiederherstellung des Zustandes von 
Grundstücks- und Gebäudeteilen – auch des Versicherungsnehmers –, wie er vor 
Beginn der Rettungsmaßnahmen bestand. Eintretende Wertverbesserungen oder 
Kosten, die zur Erhaltung, Reparatur oder Erneuerung der Anlage selbst ohnehin 
entstanden wären, sind abzuziehen.

5.  Nicht versichert ist die Haftpflicht wegen Schäden, die der Versicherungsnehmer, ein 
Mitversicherter oder eine von ihnen bestellte oder beauftragte Person durch den Ge-
brauch von Kraftfahrzeugen, Kraftfahrzeuganhängern, Wasserfahrzeugen, Luft- und 
Raumfahrzeugen verursachen oder für die sie als Halter oder Besitzer von Wasser-
fahrzeugen oder Luft- und Raumfahrzeugen in Anspruch genommen werden.

 Besteht nach diesen Bestimmungen für einen Versicherten (Versicherungsnehmer oder 
Mitversicherter) kein Versicherungsschutz, so gilt das auch für alle Versicherten.

 Eine Tätigkeit der genannten Personen an Kraftfahrzeugen, Kraftfahrzeuganhängern 
und Wasserfahrzeugen ist kein Gebrauch im Sinne dieser Bestimmung, wenn keine 
dieser Personen Halter oder Besitzer der Fahrzeuge ist und wenn die Fahrzeuge hier-
bei nicht in Betrieb gesetzt werden.

6.  Nicht versichert ist ferner die Haftpflicht aus Planung oder Konstruktion, Herstellung 
oder Lieferung von Luft- und Raumfahrzeugen oder Teilen für Luft- und Raumfahr-
zeuge, soweit die Teile ersichtlich für den Bau von Luft- und Raumfahrzeugen oder 
den Einbau in Luft- und Raumfahrzeugen bestimmt waren, aus Tätigkeiten (z. B. 
Montage, Wartung, Inspektion, Überholung, Reparatur, Beförderung) an Luft- und 
Raumfahrzeugen oder Luft- und Raumfahrzeugteilen, und zwar wegen Schäden an 
Luft- und Raumfahrzeugen, der mit diesen beförderten Sachen, der Insassen sowie 
wegen sonstiger Schäden durch Luft- und Raumfahrzeuge.
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Besondere Bedingungen und Risikobeschreibungen für die
Haftpflichtversicherung aus der privaten Benutzung  
von Wassersportfahrzeugen (BBR) WH 355:11 1.11
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1 Versicherte Risiken
Versichert ist – nach Maßgabe der HDI-Gerling Allgemeinen Haftpflicht-Versicherungsbe-
dingungen (AHB 2011) und nachstehenden Bestimmungen – die gesetzliche Haftpflicht 
des Versicherungsnehmers aus dem Halten, Besitz und Gebrauch der im Versicherungs-
vertrag bezeichneten Wassersportfahrzeuge, die ausschließlich zu privaten Zwecken – 
ohne Berufsbesatzung – benutzt werden und deren Standort im Inland ist.
Versicherungsschutz für andere Wassersportfahrzeuge bedarf besonderer Vereinbarung.

2 Versicherte Personen
Versichert ist die persönliche gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers.
Mitversichert ist die persönliche gesetzliche Haftpflicht des verantwortlichen Führers und 
der sonst zur Bedienung des Fahrzeugs (einschließlich Beiboot) berechtigten Personen.

3 Leistungsumfang
Es gelten die im Versicherungsschein/Nachtrag sowie in diesen BBR genannten De-
ckungssummen und Selbstbeteiligungen. Auf § 3 Ziff. II und III der AHB 2011 wird hin-
gewiesen.
Sofern im Versicherungsschein/Nachtrag nichts anderes vereinbart gilt, beträgt die 
Gesamtleistung für alle Versicherungsfälle eines Versicherungsjahres – auch gemäß 
Vorsorgeversicherung (siehe § 2 Ziff. 2 AHB 2011) – das Doppelte der vereinbarten 
Deckungssummen.

4 Deckungserweiterungen
Eine Erweiterung des Versicherungsschutzes über den im Versicherungsschein/Nachtrag 
und seinen Anlagen genannten Umfang hinaus muss besonders beantragt werden und 
bedarf der ausdrücklichen Zustimmung des Versicherers.
Ohne besondere Beitragsberechnung gilt jedoch Folgendes als vereinbart: 
4.1 Auslandsschäden
 Eingeschlossen ist – abweichend von § 4 Ziff. I 3 AHB 2011 – die gesetzliche Haft-

pflicht aus Schadenereignissen in der ganzen Welt.
 Die Leistungen des Versicherers erfolgen in Euro.
 Die Verpflichtung des Versicherers gilt mit dem Zeitpunkt als erfüllt, in dem der Euro-

Betrag bei einem inländischen Geldinstitut angewiesen ist.
 Abweichend von § 3 Ziff. II 1 Abs. 5 AHB 2011 ist im Falle der vorläufigen Be-

schlagnahme eines Wassersportfahrzeugs in einem ausländischen Hafen die etwa 
erforderliche Sicherheitsleistung oder Hinterlegung ausschließlich Sache des Versi-
cherungsnehmers.

4.2 Gewässerschäden
 Versichert ist im Umfang des Vertrages, wobei Vermögensschäden wie Sachschäden 

behandelt werden, die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers für unmit-
telbare oder mittelbare Folgen von Veränderung der physikalischen, chemischen oder 
biologischen Beschaffenheit eines Gewässers einschließlich des Grundwassers (Ge-
wässerschäden),

 mit Ausnahme von Gewässerschäden
• durch Einleiten oder Einbringen von gewässerschädlichen Stoffen in Gewässer 

oder durch sonstiges bewusstes Einwirken auf Gewässer.
 Dies gilt auch, wenn die Einleitung oder Einwirkung zur Rettung anderer Rechts-

güter geboten ist;
• durch betriebsbedingtes Abtropfen oder Ablaufen von Öl oder anderen Flüssig-

keiten aus Tankverschlüssen, Betankungsanlagen oder aus maschinellen Einrich-
tungen des Schiffes.

 Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche gegen die Personen (Versicherungsneh-
mer oder jeden Mitversicherten), die den Schaden durch vorsätzliches Abweichen von 
dem Gewässerschutz dienenden Gesetzen, Verordnungen, an den Versicherungsneh-
mer gerichteten behördlichen Anordnungen oder Verfügungen herbeigeführt haben.

4.3 Umweltschadensversicherung
 Mitversichert sind abweichend von § 1 Ziff. 1 AHB 2011 öffentlich-rechtliche Ansprü-

che gemäß Umweltschadensgesetz (USchadG) wegen Umweltschäden:
• an geschützten Arten oder natürlichen Lebensräumen, die sich auf Grundstücken 

befinden. Versicherungsschutz besteht auch dann, wenn diese im Eigentum des 
Versicherungsnehmers stehen, standen oder von ihm gemietet, geleast, gepach-
tet oder geliehen sind oder waren;

• an Boden. Versicherungsschutz besteht auch dann, wenn dieser im Eigentum des 
Versicherungsnehmers steht, stand oder von ihm gemietet, geleast, gepachtet 
oder geliehen ist oder war;

• an Gewässern. Versicherungsschutz besteht auch dann, wenn diese im Eigentum 
des Versicherungsnehmers stehen, standen oder von ihm gemietet, geleast, ge-
pachtet oder geliehen sind oder waren. Ebenso besteht Versicherungsschutz für 
Umweltschäden am Grundwasser.

 Dies gilt auch für Umweltschäden, die im Ausland aufgrund der EU-Umwelthaf-
tungsrichtlinie (2004/35/EG) basierenden nationalen Umsetzungsgesetzen geltend 
gemacht werden.
Ausgeschlossen sind Ansprüche wegen Schäden,
• die dadurch entstehen oder entstanden sind, dass beim Umgang mit Stoffen 

diese Stoffe verschüttet werden, abtropfen, ablaufen, verdampfen, verdunsten 
oder durch ähnliche Vorgänge in den Boden, in ein Gewässer oder in die Luft 
gelangen. 

• durch die Herstellung, Lieferung, Verwendung oder Freisetzung von Klärschlamm, 
Jauche, Gülle, festem Stalldung, Pflanzenschutz-, Dünge- oder Schädlingsbe-
kämpfungsmitteln.

 Diese Ausschlüsse gelten nicht, wenn diese Stoffe durch plötzliche und unfallartige 
Ereignisse bestimmungswidrig und unbeabsichtigt in die Umwelt gelangen, diese 
Stoffe durch Niederschläge plötzlich abgeschwemmt werden oder in andere Grund-
stücke abdriften, die nicht im Besitz des Versicherungsnehmers stehen.
Ferner sind ausgeschlossen
• Ansprüche gegen die Personen (Versicherungsnehmer oder jeden Mitversicher-

ten), die den Schaden dadurch verursachen, dass sie bewusst von Gesetzen, 
Verordnungen oder an den Versicherungsnehmer gerichteten behördlichen An-
ordnungen oder Verfügungen, die dem Umweltschutz dienen, abweichen.

4.4 Wasserski o. Ä.
 Eingeschlossen ist die gesetzliche Haftpflicht aus dem Ziehen von Wasserskiläufern 

und Schirmdrachenfliegern.
4.5 Beiboot
 Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht aus Besitz und Gebrauch von einem zum 

versicherten Fahrzeug gehörenden Beiboots bis 50 PS/37 kW.

Soweit vereinbart, gilt:
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5 Deckungseinschränkungen 
Ausgenommen von der Versicherung und ggf. besonders zu versichern ist, was nicht nach 
dem Antrag ausdrücklich in Versicherung gegeben oder nach Besonderen Bedingungen 
oder Risikobeschreibungen ohne besonderen Beitrag mitversichert ist,
insbesondere
• die persönliche Haftpflicht des Wasserskiläufers und des Schirmdrachenfliegers;
• die Haftpflicht wegen Schäden, die sich bei der Beteiligung an Motorbootrennen 

oder bei den damit in Zusammenhang stehenden Übungsfahrten ereignen;
• die Haftpflicht wegen Schäden, die unmittelbar oder mittelbar auf Kriegsereignissen, 

anderen feindseligen Handlungen, Aufruhr, inneren Unruhen, Generalstreik (in der 
Bundesrepublik oder in einem Bundesland) oder unmittelbar auf Verfügungen oder 
Maßnahmen von hoher Hand beruhen. Das gleiche gilt für Schäden durch höhere 
Gewalt, soweit sich elementare Naturkräfte ausgewirkt haben.

6 Besonderheiten
6.1 Führerscheinklausel
 Das Wassersportfahrzeug darf nur von einem berechtigten Führer gebraucht werden. 

Berechtigter Führer ist, wer das Wassersportfahrzeug mit Wissen und Willen des Ver-
fügungsberechtigten gebrauchen darf. Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, da-
für zu sorgen, dass das Wassersportfahrzeug nicht von einem unberechtigten Führer 
gebraucht wird.

 Der Führer des Wassersportfahrzeugs darf das Wassersportfahrzeug nur mit der er-
forderlichen behördlichen Erlaubnis benutzen. Der Versicherungsnehmer ist verpflich-
tet, dafür zu sorgen, dass das Wassersportfahrzeug nicht von einem Führer benutzt 
wird, der nicht die erforderliche behördliche Erlaubnis besitzt.

6.2 Für Brand- und Explosionsschäden gilt:
 Bei Schäden infolge vorschriftswidrigen Umgangs mit brennbaren oder explosiven 

Stoffen ist der Versicherer von der Verpflichtung zur Leistung frei. 
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Besondere Bedingungen und Risikobeschreibung  
zur Jagd-Haftpflichtversicherung (BBR)
JH 3511:11 1.11
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2  Mitversicherte Personen 44

3  Leistungsumfang 44
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4  Deckungserweiterungen 44

5  Deckungseinschränkungen 45

1 Versicherte Risiken
Versichert ist –  im Rahmen der dem Vertrag zugrunde liegenden HDI-Gerling Allgemeine 
Haftpflicht-Versicherungsbedingungen (AHB 2011) und der folgenden Bestimmungen 
–  die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers als Jäger, Jagdpächter und Jagd-
herr bzw. als Förster, Forstbeamter, Forstaufseher, Berufsjäger, Jagdaufseher und Falkner, 
soweit es sich um eine unmittelbare oder mittelbare Tätigkeit oder Unterlassung handelt, 
die mit einer erlaubten jagdlichen Tätigkeit in Verbindung steht.
Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers 
• aus dem erlaubten Besitz und aus dem Gebrauch von Hieb-, Stoß- und Schusswaf-

fen sowie Munition und Geschossen, auch außerhalb der Jagd (z. B. aus der Auf-
bewahrung, beim Gewehrreinigen, bei Teilnahme an Übungs- oder Preisschießen, 
beim nicht gewerbsmäßigen Wiederladen von Munition), nicht jedoch zu strafbaren 
Handlungen; 

• aus fahrlässigem Überschreiten der Notwehr; 
• aus fahrlässigem Überschreiten von Rechten im Jagdschutz; 
• aus Halten und Führen (auch Abrichten und Ausbilden) von höchstens drei geprüften 

(Eignungsprüfung) Jagdhunden (einschließlich Jagdhundewelpen bis zum Abschluss 
der ersten Jagdeignungsprüfung oder vergleichbarer Prüfung, längstens bis zu einem 
Alter von 24 Monaten) auch außerhalb der Jagd. Sind mehr als drei geprüfte Jagd-
hunde (Eignungsprüfung) –  eigene und fremde –  vorhanden, ist nur die gesetzliche 
Haftpflicht für die drei am längsten im Besitz des Versicherungsnehmers befindlichen 
Hunde versichert. Mitversichert ist –  nach Maßgabe der Vertragsbestimmungen 
–  die gesetzliche Haftpflicht des nicht gewerbsmäßig tätigen Tierhüters in dieser 
Eigenschaft;

• aus Halten und Führen (auch Abrichten und Ausbilden) von höchstens drei Beiz-
vögeln;

• als Eigentümer, Halter oder Führer von Wasserfahrzeugen, nicht jedoch Segelboote, 
Wasserfahrzeuge mit Motoren über 7 kw/10 PS oder mit Treibsätzen;

• als Dienstherr der im Jagdbetrieb beschäftigten Personen (z. B. Berufsjäger, Jagdauf-
seher oder Treiber);

• wegen Personen- und Sachschäden Dritter (Produkthaftpflicht) aus dem Inver-
kehrbringen von Wild bzw. Wildbret;

• aus der gelegentlichen ehrenamtlichen Tätigkeit als Schießaufsicht auf einem Schieß-
stand. Der Versicherungsnehmer muss das 25. Lebensjahr vollendet haben und sach-
kundig geeignet sein.

 Der Versicherer leistet keine Entschädigung, soweit für den Schaden eine Leistung 
aus einer für die versicherten Personen bestehenden Schadenversicherung bean-
sprucht werden kann oder soweit für den Schaden ein Träger der Sozialversicherung 
oder Sozialhilfe leistungspflichtig ist;

• aus Halten, Besitz und Gebrauch von Flugmodellen, unbemannten Ballonen und 
Drachen, die weder durch Motoren noch durch Treibsätze angetrieben werden, deren 
Fluggewicht 5 kg nicht übersteigt, für die keine Versicherungspflicht besteht.

2 Mitversicherte Personen
Mitversichert ist die persönliche gesetzliche Haftpflicht 
• solcher Personen, die der Versicherungsnehmer zur Leitung oder Beaufsichtigung des 

versicherten Jagdbetriebes oder eines Teiles desselben angestellt hat, in dieser Eigen-
schaft; 

• sämtlicher übrigen im versicherten Jagdbetrieb beschäftigten Personen für Schäden, 
die sie in Ausführung ihrer dienstlichen Verrichtung für den Versicherungsnehmer 
verursachen.

Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche aus Personenschäden, bei denen es sich um 
Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten im Betrieb des Versicherungsnehmers gemäß dem 
Sozialgesetzbuch VII handelt. Das Gleiche gilt für solche Dienstunfälle gemäß den be-
amtenrechtlichen Vorschriften, die in Ausübung oder infolge des Dienstes Angehörigen 
derselben Dienststelle zugefügt werden.

3 Leistungsumfang
Es gelten die im Versicherungsschein/Nachtrag genannten Deckungssummen.  Auf § 3 
Ziff. II und III AHB 2011 wird hingewiesen.

4 Deckungserweiterungen
Eine Erweiterung des Versicherungsschutzes über den im Versicherungsschein/Nachtrag 
und seinen Anlagen genannten Umfang hinaus muss besonders beantragt werden und 
bedarf der ausdrücklichen Zustimmung des Versicherers.
Ohne besondere Beitragsberechnung gilt jedoch Folgendes als vereinbart
4.1 Fortsetzung des Versicherungsschutzes nach dem Tod des Versicherungsnehmers
 Für den Erben des Versicherungsnehmers besteht der bedingungsgemäße Versiche-

rungsschutz im Falle des Todes des Versicherungsnehmers bis zum nächsten Beitrags-
fälligkeitstermin fort. 

 Ausgenommen von der Versicherung sind Tätigkeiten, für die der Erbnachfolger einen 
Jagdschein vorweisen muss bzw. gesetzlich  festgelegte Voraussetzungen erforderlich 
sind. 

4.2 Auslandsschäden
 Eingeschlossen ist –  abweichend von § 4 Ziff. I 3 AHB 2011 –  die gesetzliche 

Haftpflicht aus im Ausland vorkommenden Schadenereignissen; das gilt auch für die 
Inanspruchnahme als Halter von Jagdhunden.

 Soweit im Gastland Versicherungspflicht gegen Haftpflichtschäden be-
steht, werden die jeweils geltenden Bestimmungen durch den deutschen 
Versicherungsschutz in der Regel nicht erfüllt.

 Muss im Ausland zusätzlich eine Jagd-Haftpflichtversicherung abgeschlossen wer-
den, erfolgt eine Leistung bis zur Höhe der vertraglich vereinbarten Deckungssumme 
für den Teil des Schadens, der die Deckungssumme der ausländischen Jagd-Haft-
pflichtversicherung übersteigt.

 Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen bleiben Ansprüche
• auf Entschädigung mit Strafcharakter, insbesondere punitive oder exemplary da-

mages;
• nach den Artikeln 1792 ff. und 2270 und den damit im Zusammenhang ste-

henden Regressansprüchen nach Art. 1147 des französischen Code civil oder 
gleichartiger Bestimmungen anderer Länder.

 Die Leistungen des Versicherers erfolgen in Euro. Die Verpflichtung des Versicherers 
gilt mit dem Zeitpunkt als erfüllt, in dem der Euro-Betrag bei einem inländischen 
Geldinstitut angewiesen ist.

4.3 Schadenersatzansprüche von Angehörigen
 Eingeschlossen sind – in Abänderung von § 4 Ziff. II 2 AHB 2011 – gesetzliche Scha-

denersatzansprüche wegen Personenschäden von Angehörigen des Versicherungs-
nehmers aus Schäden, die durch den Gebrauch von Schusswaffen entstanden sind.

 Ausgeschlossen bleiben Schmerzensgeldansprüche. 
4.4 Gewässerschäden (Restrisiko)
 Eingeschlossen sind Gewässerschäden gemäß den folgenden Besonderen Bedin-

gungen für die Versicherung der Haftpflicht aus Gewässerschäden –  außer Anlagen-
risiko –  (Versicherung des sog. Gewässerschaden-Restrisikos):

Soweit vereinbart, gilt:
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 Eingeschlossen ist im Umfang des Vertrages, wobei Vermögensschäden wie Sachschä-
den behandelt werden, die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers für unmit-
telbare oder mittelbare Folgen von Veränderungen der physikalischen, chemischen oder 
biologischen Beschaffenheit eines Gewässers einschließlich des Grundwassers (Gewäs-
serschäden) mit Ausnahme der Haftpflicht als Inhaber von Anlagen zur Lagerung von 
gewässerschädlichen Stoffen und aus der Verwendung dieser gelagerten Stoffe.

 Eingeschlossen ist jedoch die gesetzliche Haftpflicht aus der Lagerung und Verwen-
dung von im Haushalt üblichen Stoffen wie Farben, Lacke, Ölfarben, Verdünner und 
Behältern für sonstige Stoffe, wenn die Lagermenge eines Einzelbehälters 100 l/kg 
und die aller vorhandenen Behälter insgesamt 1.000 l/kg nicht übersteigt. Ausge-
schlossen bleiben Brennstoffe für Feuerungsanlagen jeder Art und Kraftstoffe für 
Kraftfahrzeuge. (Versicherungsschutz darüber hinaus wird ausschließlich durch be-
sonderen Vertrag gewährt.)

 Aufwendungen, auch erfolglose, die der Versicherungsnehmer im Versicherungsfall 
zur Abwehr oder Minderung des Schadens für geboten halten durfte (Rettungs-
kosten), sowie außergerichtliche Gutachterkosten werden vom Versicherer insoweit 
übernommen, als sie zusammen mit der Entschädigungsleistung die Deckungssum-
me für Sachschäden nicht übersteigen. Für Gerichts- und Anwaltskosten bleibt es bei 
der Regelung der AHB 2011.

 Auf Weisung des Versicherers aufgewendete Rettungs- und außergerichtliche Gut-
achterkosten sind auch insoweit zu ersetzen, als sie zusammen mit der Entschä-
digungsleistung die Deckungssumme für Sachschäden übersteigen. Eine Billigung 
des Versicherers von Maßnahmen des Versicherungsnehmers oder Dritter zur Abwen-
dung oder Minderung des Schadens gilt nicht als Weisung des Versicherers.

 Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche gegen die Personen (Versicherungsneh-
mer oder jeden Mitversicherten), die den Schaden durch vorsätzliches Abweichen von 
dem Gewässerschutz dienenden Gesetzen, Verordnungen, an den Versicherungsneh-
mer gerichteten behördlichen Anordnungen oder Verfügungen herbeigeführt haben.

4.5 Umweltschadensversicherung
 Mitversichert sind abweichend von § 1 Ziff. 1 AHB 2011 öffentlich-rechtliche Ansprü-

che gemäß Umweltschadensgesetz (USchadG) wegen Umweltschäden:
• an geschützten Arten oder natürlichen Lebensräumen, die sich auf Grundstücken 

befinden. Versicherungsschutz besteht auch dann, wenn diese im Eigentum des 
Versicherungsnehmers stehen, standen oder von ihm gemietet, geleast, gepach-
tet oder geliehen sind oder waren;

• an Boden. Versicherungsschutz besteht auch dann, wenn dieser im Eigentum des 
Versicherungsnehmers steht, stand oder von ihm gemietet, geleast, gepachtet 
oder geliehen ist oder war;

• an Gewässern. Versicherungsschutz besteht auch dann, wenn diese im Eigentum 
des Versicherungsnehmers stehen, standen oder von ihm gemietet, geleast, ge-
pachtet oder geliehen sind oder waren. Ebenso besteht Versicherungsschutz für 
Umweltschäden am Grundwasser.

 Dies gilt auch für Umweltschäden, die im Ausland aufgrund der EU-Umwelthaf-
tungsrichtlinie (2004/35/EG) basierenden nationalen Umsetzungsgesetzen geltend 
gemacht werden.

 Ausgeschlossen sind Ansprüche wegen Schäden,
• die dadurch entstehen oder entstanden sind, dass beim Umgang mit Stoffen 

diese Stoffe verschüttet werden, abtropfen, ablaufen, verdampfen, verdunsten 
oder durch ähnliche Vorgänge in den Boden, in ein Gewässer oder in die Luft 
gelangen. 

• durch die Herstellung, Lieferung, Verwendung oder Freisetzung von Klärschlamm, 
Jauche, Gülle, festem Stalldung, Pflanzenschutz-, Dünge- oder Schädlingsbe-
kämpfungsmitteln.

 Diese Ausschlüsse gelten nicht, wenn diese Stoffe durch plötzliche und unfallartige 
Ereignisse bestimmungswidrig und unbeabsichtigt in die Umwelt gelangen, diese 
Stoffe durch Niederschläge plötzlich abgeschwemmt werden oder in andere Grund-
stücke abdriften, die nicht im Besitz des Versicherungsnehmers stehen.

 Ferner sind ausgeschlossen
• Ansprüche gegen die Personen (Versicherungsnehmer oder jeden Mitversicher-

ten), die den Schaden dadurch verursachen, dass sie bewusst von Gesetzen, 
Verordnungen oder an den Versicherungsnehmer gerichteten behördlichen An-
ordnungen oder Verfügungen, die dem Umweltschutz dienen, abweichen.

4.6 Mietsachschäden durch Hunde
 Sofern auch die Privat-Haftpflichtversicherung für den Versicherungsnehmer bei HDI-

Gerling besteht, ist die gesetzliche Haftpflicht aus der Beschädigung von Wohnräu-
men und sonstigen zu privaten Zwecken gemieteten Räumen in Gebäuden mitversi-
chert.
Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche wegen
a)  Abnutzung, Verschleiß und übermäßiger Beanspruchung,
b)  Schäden an Heizungs-, Maschinen-, Kessel- und Warmwasserbereitungsanlagen 

sowie an Elektro- und Gasgeräten, 
c)  Glasschäden, soweit sich der Versicherungsnehmer hiergegen besonders versi-

chern kann.

 Die Höchstersatzleistung für Mietsachschäden beträgt 3 Promille der Sachschaden- 
Deckungssumme.

4.7 Verzicht auf Haftungseinwand bei Jagdunfall mit Waffe
 Der Versicherer verzichtet auf Wunsch des Versicherungsnehmers auf den Einwand 

des nicht vorhandenen Verschuldens, wenn dieser durch Schusswaffengebrauch 
während der Jagdausübung einen Personenschaden zwar verursacht, aber nicht ver-
schuldet hat. 

 In diesen Fällen leistet der Versicherer maximal bis zur Höhe der in § 17 (1) 4 Bundes-
jagdgesetz vorgesehenen Versicherungssumme für Personenschäden.

4.8 Kaution
 Hat der Versicherungsnehmer bei einem Versicherungsfall innerhalb Europas durch 

behördliche Anordnung eine Kaution zur Sicherstellung von Leistungen aufgrund sei-
ner gesetzlichen Haftpflicht zu hinterlegen, stellt der Versicherer dem Versicherungs-
nehmer den erforderlichen Betrag bis zur Höhe von 3 Promille der Deckungssumme 
zur Verfügung.

 Der Kautionsbetrag wird auf eine vom Versicherer zu leistende Schadenersatzzahlung 
angerechnet. Ist die Kaution höher als der zu leistende Schadenersatz, ist der Versi-
cherungsnehmer verpflichtet, den Differenzbetrag zurückzuzahlen. Das Gleiche gilt, 
wenn die Kaution als Strafe, Geldbuße oder für die Durchsetzung nicht versicherter 
Schadenersatzforderungen einbehalten wird oder die Kaution verfallen ist.

 Die Leistungen des Versicherers erfolgen in Euro. Die Verpflichtung des Versicherers 
gilt mit dem Zeitpunkt als erfüllt, in dem der Euro-Betrag bei einem inländischen 
Geldinstitut angewiesen ist.

5 Deckungseinschränkungen
Ausgenommen von der Versicherung und ggf. besonders zu versichern ist, was nicht nach 
dem Antrag ausdrücklich in Versicherung gegeben oder nach Besonderen Bedingungen 
oder Risikobeschreibungen ohne besonderen Beitrag mitversichert ist, 
insbesondere die Haftpflicht.
5.1 Anderweitige Tätigkeiten
 aus Tätigkeiten, die nicht dem versicherten Risiko zuzurechnen sind;
5.2 Ausländische Jäger
 ausländischer Jäger wegen Ansprüchen, die nicht unter die nachfolgende Besondere 

Bedingung fallen:
 Die Versicherung ausländischer Jäger erstreckt sich nur auf gesetzliche Haftpflichtan-

sprüche nach deutschem Recht und auf Haftpflichtstreitigkeiten vor deutschen Ge-
richten;

5.3 Wildschäden
 aus Wildschäden gemäß § 4 Ziff. I 5 AHB 2011;
5.4 Fahrzeuge
 wegen Schäden aus Gebrauch von Kraft-, Luft- (auch Raum-) oder Wasserfahrzeugen 

gemäß den nachfolgenden Bestimmungen:
 Nicht versichert ist die Haftpflicht des Eigentümers, Besitzers, Halters oder Führers 

eines Kraft-, Luft- (auch Raum-) oder Wasserfahrzeugs wegen Schäden, die durch den 
Gebrauch des Fahrzeugs verursacht werden (vgl. aber „Versicherte Risiken“);

5.5 Brand- und Explosionsschäden
 gegen die Personen (Versicherungsnehmer oder jeden Mitversicherten), die den 

Schaden durch bewusst gesetzes-, vorschrifts- oder sonst pflichtwidrigen Umgang 
mit brennbaren oder explosiblen Stoffen verursachen;

5.6 Gentechnik
 wegen Schäden infolge von Eigenschaften eines Organismus, die auf gentechnischen 

Arbeiten beruhen;
5.7 Lagerung/Ablagerung von Abfällen
 wegen Schäden, die darauf zurückzuführen sind, dass Abfallstoffe gelagert oder ab-

gelagert werden, soweit es sich um Schäden an Abfallentsorgungsanlagen handelt;
5.8 Gemeingefahren
 wegen Schäden, die nachweislich auf Kriegsereignissen, anderen feindseligen Hand-

lungen, Aufruhr, inneren Unruhen, Generalstreik, illegalem Streik oder unmittelbar 
auf Verfügungen oder Maßnahmen von hoher Hand beruhen. Das Gleiche gilt für 
Schäden durch höhere Gewalt soweit sich elementare Naturkräfte ausgewirkt ha-
ben.
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Zusatzbedingungen zur Mitversicherung der Ausfalldeckung 
in der Jagd-Haftpflichtversicherung
H 8042:11 1.11

1 Gegenstand der Ausfalldeckung
Der Versicherer gewährt dem Versicherungsnehmer Versicherungsschutz für den Fall, 
dass er während der Wirksamkeit der Versicherung von einem Dritten geschädigt wird 
und die daraus entstandene Schadenersatzforderung gegen den Dritten nicht durchge-
setzt werden kann.
Dritter im Sinne dieser Bedingungen ist der Schadensverursacher, der ausweislich des 
rechtskräftig vollstreckbaren Titels vom Versicherungsnehmer wegen eines Haftpflicht-
schadens auf Leistung von Schadenersatz in Anspruch genommen wurde.
Inhalt und Umfang der versicherten Schadenersatzforderungen richten sich nach dem 
Deckungsumfang der Jagdhaftpflichtversicherung dieses Vertrages. Hat der Versiche-
rungsnehmer berechtigte Schadenersatzansprüche, so stellt ihn der Versicherer so, als 
hätte der Dritte als Versicherter Versicherungsschutz im Rahmen und Umfang der diesem 
Vertrag zugrunde liegenden HDI-Gerling Allgemeine Haftpflicht-Versicherungsbedin-
gungen (AHB 2011).

2 Versicherte Schäden 
Versichert sind Personenschäden (Tötung oder Gesundheitsbeeinträchtigung von Men-
schen) oder Sachschäden (Beschädigung oder Vernichtung von Sachen) des Versiche-
rungsnehmers für die der Dritte aufgrund gesetzlicher Haftpflichtbestimmungen privat-
rechtlichen Inhalts zum Schadenersatz verpflichtet ist. 
Nicht versichert sind Schäden, die in ursächlichem Zusammenhang mit radioaktiver 
Strahlung und genetischen Schäden, soweit diese nicht auf eine medizinische Behand-
lung zurückzuführen sind, dem Halten oder Führen von Kraftfahrzeugen, Krieg, Aufruhr, 
inneren Unruhen, Streik, Aussperrung oder Erdbeben stehen.

3 Erfolglose Vollstreckung 
Voraussetzung für die Entschädigung ist, dass der Versicherungsnehmer einen rechts-
kräftigen vollstreckbaren Titel gegen den Dritten im streitigen Verfahren vor einem Ge-
richt eines Mitgliedstaates der EU, Norwegens, Liechtensteins oder der Schweiz oder ein 
notarielles Schuldanerkenntnis des Dritten vor einem Notar eines dieser Staaten erwirkt 
hat und jede sinnvolle Zwangsvollstreckung aus diesem Titel gegen den Dritten erfolglos 
geblieben ist.
Titel im Sinne dieser Bedingungen sind vollstreckbare Urteile und Vollstreckungsbescheide.
Vollstreckungsversuche gelten als erfolglos, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, 
dass
- entweder eine Zwangsvollstreckung (Sach-, Immobiliar- oder Forderungspfändung) 

nicht oder nicht zur vollen Befriedigung geführt hat;
- oder eine selbst teilweise Befriedigung aussichtslos erscheint, z. B. weil der Dritte in 

den letzten 3 aufeinanderfolgenden Jahren die eidesstattliche Versicherung abgege-
ben hat,

- oder der Dritte in der örtlichen Schuldnerkartei des Amtsgerichtes geführt wird.
Zum Nachweis der gescheiterten Vollstreckung hat der Versicherungsnehmer das Voll-
streckungsprotokoll eines Gerichtsvollziehers vorzulegen, aus dem sich die Erfolglosig-
keit der Zwangsvollstreckung ergibt.

4 Entschädigung
Der Versicherer leistet – vorbehaltlich des Vorliegens der Voraussetzungen der Ziff. 2 
– Entschädigung in Höhe des titulierten Schadenersatzbetrages im Rahmen der in der 
Jagd-Haftpflichtversicherung vereinbarten Deckungssumme.
Von jeder Entschädigung wird ein Selbstbehalt von 2.500 Euro und evtl. geleistete Teil-
zahlungen abgezogen.
Die Entschädigung wird nur geleistet gegen Aushändigung des Originaltitels, der Origi-
nal-Vollstreckungsunterlagen und sonstiger Unterlagen, aus denen sich ergibt, dass ein 
Versicherungsfall im Sinne dieser Bedingungen vorliegt.
Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, seinen Anspruch gegen den Dritten in Höhe der 
Entschädigungsleistung an den Versicherer abzutreten.

 

5 Subsidiarität
Der Versicherer leistet keine Entschädigung, soweit für den Schaden eine Leistung aus 
einer für den Versicherungsnehmer bestehenden Schadenversicherung beansprucht wer-
den kann oder soweit für den Schaden ein Träger der Sozialversicherung oder Sozialhilfe 
leistungspflichtig ist.
 
6 Ausschlussfrist
Alle Ansprüche aus dieser Ausfalldeckung verfallen, wenn sie nicht binnen zwei Jah-
ren ab dem erfolglosen Vollstreckungsversuch beim Versicherer in Textform angemeldet 
worden sind.
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Besondere Bedingungen und Risikobeschreibungen  
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1 Versicherte Risiken
Versichert ist –  im Rahmen der dem Vertrag zugrunde liegenden HDI-Gerling Allgemeine 
Haftpflicht-Versicherungsbedingungen (AHB 2011) und der folgenden Bestimmungen 
–  die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers als Bauherr.
Versicherungsschutz wird nur geboten, wenn Planung, Bauleitung und Bauausführung 
an einen Dritten vergeben sind. Versicherungsschutz für Bauen in eigener Regie (auch 
Selbsthilfe beim Bau) und Übernahme der Planung und/oder Bauleitung (nicht Bauaus-
führung) bedarf besonderer Vereinbarung.
Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht als Haus- und Grundstücksbesitzer für das zu 
bebauende Grundstück und das zu errichtende Bauwerk.

2 Versicherte Personen
Versichert ist die persönliche gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers. Mitver-
sichert ist die persönliche gesetzliche Haftpflicht der Familienangehörigen des Versiche-
rungsnehmers aus der Wahrnehmung von dessen Pflichten als Bauherr.

3 Leistungsumfang
Es gelten die im Versicherungsschein/Nachtrag genannten Deckungssummen. 
Auf § 3 Ziff. II und III AHB 2011 wird hingewiesen. Sofern im Versicherungsschein/Nach-
trag nichts anderes vereinbart ist, beträgt die Gesamtleistung für alle Versicherungsfälle 
während der Dauer der Versicherung das Doppelte der hierfür vereinbarten Deckungs-
summe. Die Bestimmungen des § 1 Ziff. 2 c) und des § 2 AHB 2011 – Vorsorgeversiche-
rung – finden keine Anwendung.

4 Deckungserweiterungen
Eine Erweiterung des Versicherungsschutzes über den im Versicherungsschein/Nachtrag 
und seinen Anlagen genannten Umfang hinaus muss besonders beantragt werden und 
bedarf der ausdrücklichen Zustimmung des Versicherers. Ohne besondere Beitragsbe-
rechnung gilt jedoch Folgendes als vereinbart:
4.1 Gewässerschäden (Restrisiko)
 Eingeschlossen sind Gewässerschäden gemäß den folgenden Besonderen Bedin-

gungen für die Versicherung der Haftpflicht aus Gewässerschäden –  außer Anlagen-
risiko –  (Versicherung des sog. Gewässerschaden-Restrisikos):

 Eingeschlossen ist im Umfang des Vertrages, wobei Vermögensschäden wie Sach-
schäden behandelt werden, die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers 
für unmittelbare oder mittelbare Folgen von Veränderungen der physikalischen, 
chemischen oder biologischen Beschaffenheit eines Gewässers einschließlich des 
Grundwassers (Gewässerschäden) mit Ausnahme der Haftpflicht als Inhaber von An-
lagen zur Lagerung von gewässerschädlichen Stoffen und aus der Verwendung dieser 
gelagerten Stoffe.

 Eingeschlossen ist jedoch die gesetzliche Haftpflicht aus der Lagerung und Verwen-
dung von im Haushalt üblichen Stoffen wie Farben, Lacke, Ölfarben, Verdünner und 
Behältern für sonstige Stoffe, wenn die Lagermenge eines Einzelbehälters 100 l/kg 
und die aller vorhandenen Behälter insgesamt 1.000 l/kg nicht übersteigt. Ausge-
schlossen bleiben Brennstoffe für Feuerungsanlagen jeder Art und Kraftstoffe für 
Kraftfahrzeuge. (Versicherungsschutz darüber hinaus wird ausschließlich durch be-
sonderen Vertrag gewährt.)

 Aufwendungen, auch erfolglose, die der Versicherungsnehmer im Versicherungsfall 
zur Abwehr oder Minderung des Schadens für geboten halten durfte (Rettungs-
kosten), sowie außergerichtliche Gutachterkosten werden vom Versicherer insoweit 

übernommen, als sie zusammen mit der Entschädigungsleistung die Deckungssum-
me für Sachschäden nicht übersteigen. Für Gerichts- und Anwaltskosten bleibt es bei 
der Regelung der AHB 2011.

 Auf Weisung des Versicherers aufgewendete Rettungs- und außergerichtliche Gut-
achterkosten sind auch insoweit zu ersetzen, als sie zusammen mit der Entschä-
digungsleistung die Deckungssumme für Sachschäden übersteigen. Eine Billigung 
des Versicherers von Maßnahmen des Versicherungsnehmers oder Dritter zur Abwen-
dung oder Minderung des Schadens gilt nicht als Weisung des Versicherers. Ausge-
schlossen sind Haftpflichtansprüche gegen die Personen (Versicherungsnehmer oder 
jeden Mitversicherten), die den Schaden durch vorsätzliches Abweichen von dem 
Gewässerschutz dienenden Gesetzen, Verordnungen, an den Versicherungsnehmer 
gerichteten behördlichen Anordnungen oder Verfügungen herbeigeführt haben.

4.2 Umweltschadensversicherung
 Mitversichert sind abweichend von § 1 Ziff. 1 AHB 2011 öffentlich-rechtliche Ansprü-

che gemäß Umweltschadensgesetz (USchadG) wegen Umweltschäden:
• an geschützten Arten oder natürlichen Lebensräumen, die sich auf Grundstücken 

befinden. Versicherungsschutz besteht auch dann, wenn diese im Eigentum des 
Versicherungsnehmers stehen, standen oder von ihm gemietet, geleast, gepach-
tet oder geliehen sind oder waren;

• an Boden. Versicherungsschutz besteht auch dann, wenn dieser im Eigentum des 
Versicherungsnehmers steht, stand oder von ihm gemietet, geleast, gepachtet 
oder geliehen ist oder war;

• an Gewässern. Versicherungsschutz besteht auch dann, wenn diese im Eigentum 
des Versicherungsnehmers stehen, standen oder von ihm gemietet, geleast, ge-
pachtet oder geliehen sind oder waren. Ebenso besteht Versicherungsschutz für 
Umweltschäden am Grundwasser.

 Dies gilt auch für Umweltschäden, die im Ausland aufgrund der EU-Umwelthaf-
tungsrichtlinie (2004/35/EG) basierenden nationalen Umsetzungsgesetzen geltend 
gemacht werden.

 Ausgeschlossen sind Ansprüche wegen Schäden,
• die dadurch entstehen oder entstanden sind, dass beim Umgang mit Stoffen 

diese Stoffe verschüttet werden, abtropfen, ablaufen, verdampfen, verdunsten 
oder durch ähnliche Vorgänge in den Boden, in ein Gewässer oder in die Luft 
gelangen. 

• durch die Herstellung, Lieferung, Verwendung oder Freisetzung von Klärschlamm, 
Jauche, Gülle, festem Stalldung, Pflanzenschutz-, Dünge- oder Schädlingsbe-
kämpfungsmitteln.

 Diese Ausschlüsse gelten nicht, wenn diese Stoffe durch plötzliche und unfallartige 
Ereignisse bestimmungswidrig und unbeabsichtigt in die Umwelt gelangen, diese 
Stoffe durch Niederschläge plötzlich abgeschwemmt werden oder in andere Grund-
stücke abdriften, die nicht im Besitz des Versicherungsnehmers stehen.

 Ferner sind ausgeschlossen
• Ansprüche gegen die Personen (Versicherungsnehmer oder jeden Mitversicher-

ten), die den Schaden dadurch verursachen, dass sie bewusst von Gesetzen, 
Verordnungen oder an den Versicherungsnehmer gerichteten behördlichen An-
ordnungen oder Verfügungen, die dem Umweltschutz dienen, abweichen.

4.3 Sachschäden durch allmähliche Einwirkung
 Eingeschlossen in die Versicherung sind –  abweichend von § 4 Ziff. I 5 AHB 2011 –  

Haftpflichtansprüche wegen Sachschäden, die entstanden sind durch allmähliche 
Einwirkung von Temperaturen, von Gasen, Dämpfen oder Feuchtigkeit und von Nie-
derschlägen (Rauch, Ruß, Staub und dergleichen).

Soweit vereinbart, gilt:
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4.4 Arbeitsmaschinen
 Eingeschlossen sind gesetzliche Haftpflichtansprüche aus dem Gebrauch von

-  selbstfahrenden Arbeitsmaschinen mit nicht mehr als 20 km/h und sofern diese 
nicht zulassungs- und nicht versicherungspflichtig sind.

 Für diese Kfz gelten nicht die Ausschlüsse in § 1 Ziff. 2 b) und in § 2 Ziff. 3 c) 
AHB 2011 und in Punkt 5.2 (Fahrzeuge) dieser Besonderen Bedingungen und 
Risikobeschreibungen.

 Hierfür gilt:
 Das Fahrzeug darf nur von einem berechtigten Fahrer gebraucht werden. Be-

rechtigter Fahrer ist, wer das Fahrzeug mit Wissen und Willen des Verfügungs-
berechtigten gebrauchen darf. Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, dafür 
zu sorgen, dass das Fahrzeug nicht von einem unberechtigten Fahrer gebraucht 
wird.

 Der Fahrer des Fahrzeugs darf das Fahrzeug auf öffentlichen Wegen oder Plätzen 
nur mit der erforderlichen Fahrerlaubnis benutzen. Der Versicherungsnehmer ist 
verpflichtet, dafür zu sorgen, dass das Fahrzeug nicht von einem Fahrer benutzt 
wird, der nicht die erforderliche Fahrerlaubnis hat.

-  nicht selbstfahrenden Kleingeräten zum Rasenmähen, Kehren und Schneeräu-
men.

5 Deckungseinschränkungen
Ausgenommen von der Versicherung ist, was nicht nach dem Antrag ausdrücklich in 
Versicherung gegeben ist, insbesondere die Haftpflicht.
5.1 Anderweitige Tätigkeiten
 aus Tätigkeiten, die nicht dem versicherten Risiko zuzurechnen sind;
5.2 Fahrzeuge
 wegen Schäden, die der Versicherungsnehmer, ein Mitversicherter oder eine von 

ihnen bestellte oder beauftragte Person durch den Gebrauch von Kraftfahrzeugen, 
Kraftfahrzeuganhängern, Wasserfahrzeugen, Luft- und Raumfahrzeugen verursachen 
oder für die sie als Halter oder Besitzer von Wasserfahrzeugen oder Luft- und Raum-
fahrzeugen in Anspruch genommen werden.

 Besteht nach diesen Bestimmungen für einen Versicherten (Versicherungsnehmer 
oder Mitversicherten) kein Versicherungsschutz, so gilt das auch für alle anderen Ver-
sicherten. Eine Tätigkeit der genannten Personen an Kraftfahrzeugen, Kraftfahrzeug-
anhängern und Wasserfahrzeugen ist kein Gebrauch im Sinne dieser Bestimmung, 
wenn keine dieser Personen Halter oder Besitzer der Fahrzeuge ist und wenn die 
Fahrzeuge hierbei nicht in Betrieb gesetzt werden;

5.3 Brand- und Explosionsschäden
 aus Brand- und Explosionsschäden gemäß nachfolgender Besonderen Bedingung:
 Bei Schäden infolge vorschriftswidrigen Umgangs mit brennbaren oder explosiblen 

Stoffen ist der Versicherer von der Verpflichtung zur Leistung frei;
5.4 Bauherrenrisiko

• wegen nachbarschaftsrechtlicher Ansprüche gemäß §§ 906 ff., 1004 BGB,

• wegen privatrechtlicher oder öffentlich-rechtlicher Aufopferungs- und Ausgleichs-
ansprüche,

• wegen Ansprüchen aus Enteignungen und enteignungsgleichen Eingriffen.
 Nicht versichert ist die persönliche Haftpflicht von Personen, die als Betriebsunternehmer 

beruflich, amtlich u. dgl. tätig werden, insbesondere von selbstständigen Bauunterneh-
men, Handwerksbetrieben und Architekten, Bauingenieuren u. dgl. und ihres Personals;

5.5 Lagerung/Ablagerung von Abfällen
 wegen Schäden, die darauf zurückzuführen sind, dass Abfallstoffe gelagert oder ab-

gelagert werden. Innerhalb des Betriebsgrundstückes gilt dies jedoch nur, soweit die 
Abfallstoffe in eigenen oder vom Versicherungsnehmer betriebenen Zwischenlagern, 
Deponien, Kompostierungs- oder Abfallanlagen sonstiger Art gelagert oder abgela-
gert werden;

5.6 Gemeingefahren
 wegen Schäden, die nachweislich auf Kriegsereignissen, anderen feindseligen Hand-

lungen, Aufruhr, inneren Unruhen, Generalstreik, illegalem Streik oder unmittelbar 
auf Verfügungen oder Maßnahmen von hoher Hand beruhen. Das Gleiche gilt für 
Schäden durch höhere Gewalt, soweit sich elementare Naturkräfte ausgewirkt ha-
ben.

5.7 Grundwasserverhältnisse
 aus dem Verändern der Grundwasserverhältnisse.

6 Besonderheiten
6.1 Ende der Vertragsdauer
Die Versicherung endet mit Beendigung der Bauarbeiten, spätestens drei Jahre nach 
Versicherungsbeginn. Wird die Bauherren-Haftpflicht zur Errichtung von Fertighäusern 
abgeschlossen, endet der Versicherungsschutz mit Beendigung der Bauarbeiten, spätes-
tens sechs Monate nach Versicherungsbeginn.  
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Klausel für die Mitversicherung von Vermögensschäden
in der Bauherren-Haftpflichtversicherung
H 8048:11
    

1.11

(1) Eingeschlossen ist im Rahmen des Vertrages die gesetzliche Haftpflicht wegen 
Vermögensschaden im Sinne des § 1 Ziffer 3 AHB 2011 aus Schadenereignissen, die 
während der Wirksamkeit der Versicherung eingetreten sind.

(2) Die Deckungssumme je Schadenereignis beträgt 50.000 Euro.
Die Gesamtleistung des Versicherers für alle Versicherungsfälle eines Versicherungs-
jahres beträgt das Doppelte der Deckungssumme.

(3) Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche aus
1.  Schäden, die durch vom Versicherungsnehmer (oder in seinem Auftrag oder für sei-

neRechnung von Dritten) hergestellte oder gelieferte Sachen oder geleistete Arbeiten 
entstehen;

2.  Schäden durch ständige Immissionen (z. B. Geräusche, Gerüche, Erschütterungen);
3.  planender, beratender, bau- oder montageleitender, prüfender oder gutachterlicher-

Tätigkeit;

4.  Tätigkeiten im Zusammenhang mit Geld-, Kredit-, Versicherungs-, Grundstücks-, Lea-
sing- oder ähnlichen wirtschaftlichen Geschäften, aus Zahlungsvorgängen aller Art, 
aus Kassenführung sowie aus Untreue und Unterschlagung;

5.  der Verletzung von gewerblichen Schutzrechten und Urheberrechten;
6.  Nichteinhaltung von Fristen, Terminen, Vor- und Kostenanschlägen;
7.  Ratschlägen, Empfehlungen oder Weisungen an wirtschaftlich verbundene Unter-

nehmen;
8.  Tätigkeiten im Zusammenhang mit Datenverarbeitung, Rationalisierung und Auto-

matisierung, Auskunftserteilung, Übersetzung, Reisevermittlung und Reiseveranstal-
tung;

9.  vorsätzlichem Abweichen von gesetzlichen oder behördlichen Vorschriften, von An-
weisungen oder Bedingungen des Auftraggebers oder aus sonstiger vorsätzlicher 
Pflichtverletzung;

10. Abhandenkommen von Sachen, auch z. B. von Geld, Wertpapieren und Wertsachen.

In Ergänzung des Abs. (3) Ziff. 7 vorstehender Bestimmungen werden den Ratschlägen, 
Empfehlungen oder Weisungen an wirtschaftlich verbundene Unternehmen gleichgestellt 
entsprechende Unterlassungen sowie fehlerhafte oder unterlassene Kontrolltätigkeit.
 

Soweit vereinbart, gilt:
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Besondere Bedingung zur Differenzdeckung
H 9200:11
    

1.11

1 Vertragsgrundlage/Gegenstand der Differenzdeckung
Es wird vorausgesetzt, dass für das zu versichernde Risiko bereits bei einem anderwei-
tigen Versicherer gleichartiger Versicherungsschutz besteht. Der Versicherungsschutz 
aus dem anderweitigen Vertrag geht bis zu dessen Ablauf dem Versicherungsschutz 
aus diesem (HDI-Gerling) Vertrag vor.
Die Differenzdeckung ist eine Anschlussdeckung zu Ihrem bei einem anderweitigen 
Versicherer bestehenden Vertrag. Sie ergänzt den Versicherungsschutz Ihrer anderwei-
tigen Versicherung in nachstehend beschriebenem Umfang.

2 Umfang der Differenzdeckung
2.1 Die Differenzdeckung leistet für solche Schadenereignisse, die in der anderweitig 

bestehenden Versicherung nicht oder nicht im vollen Umfang versichert sind, bis 
zur Höhe des im vorliegenden Vertrag vereinbarten Versicherungsschutzes abzüg-
lich vertraglich vereinbarter und sonstiger erbrachter Leistungen aus der anderwei-
tig bestehenden Versicherung.

2.2 Maßgeblich für die vertraglich vereinbarten Leistungen aus der anderweitig be-
stehenden Versicherung ist der Umfang des Versicherungsschutzes des anderen 
Vertrages, der zum Zeitpunkt der Antragstellung der Differenzdeckung bestanden 
hat. Nachträglich vorgenommene Änderungen an der anderweitig bestehenden 
Versicherung bewirken keine Erweiterung der Differenzdeckung.

2.3 Die Differenzdeckung tritt nicht ein für Leistungen, die durch die anderweitig be-
stehende Versicherung nicht erbracht wurde, weil 
a)  Sie mit der Zahlung des Beitrages in Verzug waren oder der anderweitige Versi-

cherer sich wegen vorsätzlicher Verletzung einer Obliegenheit oder arglistigen 
Verhaltens Ihrerseits auf seine Leistungsfreiheit beruft;

b)  grob fahrlässiges Verhalten zu einer Leistungskürzung entsprechend der 
Schwere Ihres Verschuldens geführt hat;

c)  zwischen Ihnen und dem anderweitigen Versicherer ein Vergleich stattgefun-
den hat;

d) aufgrund fehlender Nachweise über die Schadenhöhe lediglich eine pauschale 
Entschädigung erbracht wurde. 

2.4 Ferner wird keine Entschädigung geleistet, wenn zum Zeitpunkt der Antragstellung 
der Differenzdeckung keine anderweitige Versicherung bestanden hat.

Leistungen aus der Differenzdeckung werden dann nur insoweit erbracht, wie sie ent-
standen wären, wenn keiner der vorgenannten Gründe zur Leistungskürzung oder Ab-
lehnung vorgelegen hätte.

3 Besondere Obliegenheiten
In Erweiterung der vertraglich vereinbarten Obliegenheiten gilt für die Differenz- 
deckung:
3.1 Sie haben Unterlagen über den zum Zeitpunkt der Antragstellung maßgeblichen 

Versicherungsumfang der anderweitig bestehenden Versicherung zu beschaffen 
und aufzubewahren und auf Verlangen einzureichen.

3.2 Sie haben bei und nach Eintritt eines Versicherungsfalles zunächst dem Versicherer 
der anderweitig bestehenden Versicherung den Schadeneintritt anzuzeigen und 
dort Ihre Ansprüche geltend zu machen.

3.3 Sobald Sie von dem anderweitigen Versicherer informiert werden, dass ein gemel-
deter Schadenfall dort nicht oder nicht in vollem Umfang unter die Leistungspflicht 
fällt, haben Sie uns den Schadenfall unverzüglich anzuzeigen.

4 Leistungsfreiheit bei Obliegenheitsverletzung
4.1 Verletzen Sie eine Obliegenheit nach Ziffer 3 vorsätzlich, so sind wir von der Ver-

pflichtung zur Leistung frei. Bei grob fahrlässiger Verletzung der Obliegenheit sind 
wir berechtigt, unsere Leistung in dem Verhältnis zu kürzen, das der Schwere Ihres 
Verschuldens entspricht. Das Nichtvorliegen einer groben Fahrlässigkeit haben Sie 
zu beweisen.

4.2 Außer im Falle einer arglistigen Obliegenheitsverletzung sind wir jedoch zur Leis-
tung verpflichtet, soweit Sie nachweisen, dass die Verletzung der Obliegenheit 
weder für den Eintritt oder die Feststellung des Versicherungsfalles noch für die 
Feststellung oder den Umfang unserer Leistungspflicht ursächlich ist.

4.3 Verletzen Sie eine nach Eintritt des Versicherungsfalles bestehende Auskunfts- oder 
Aufklärungsobliegenheit, sind wir nur dann vollständig oder teilweise leistungsfrei, 
wenn wir Sie durch gesonderte Mitteilung in Textform auf diese Rechtsfolge hin-
gewiesen haben.

5 Dauer der Differenzdeckung/Umstellung auf vollen Versicherungsschutz
5.1 Der vorliegende Vertrag wird zu dem im Versicherungsschein genannten Ablauf-

termin der anderweitig bestehenden Versicherung durch den Wegfall der Bestim-
mungen über die Differenzdeckung auf den vollen Versicherungsschutz im Rahmen 
dieses Vertrages umgestellt. Endet die anderweitig bestehende Versicherung vor 
dem genannten Ablauftermin, erhalten Sie vollen Versicherungsschutz im Rahmen 
dieses Vertrages, wenn Sie uns die vorzeitige Beendigung der anderweitig beste-
henden Versicherung unverzüglich in Textform mitteilen.

5.2 Der für die Differenzdeckung vereinbarte Beitrag gilt bis zur Beendigung der ander-
weitig bestehenden Versicherung, längstens jedoch bis zu dem im Versicherungs-
schein genannten Ablauftermin des anderweitigen Vertrages.

 Ab dem Zeitpunkt der Umstellung unseres Vertrages auf den vollen Versicherungs-
schutz ist der hierfür zu zahlende Beitrag zu entrichten.

Soweit vereinbart, gilt:
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Worauf Sie sich verlassen können:
HDI-Gerling steht für umfassende Versicherungs- und Vorsorgelösungen, 
abgestimmt auf die Bedürfnisse unserer Kunden aus Industrie, mittel-
ständischen Unternehmen, den Freien Berufen und Privathaushalten. 
Was uns auszeichnet, sind zukunftsorientierte, effiziente Produktkon-
zepte mit einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis sowie ein exzellenter 
Service. Die HDI-Gerling Firmen und  Privat Versicherung AG bietet ein 
breites Leistungsspektrum, das alle Bereiche der Sach-, Unfall- und 
Kraftfahrtversicherung abdeckt: Es reicht von unserem innovativen 
Compact-Versicherungsschutz für Firmen über unsere leistungsfähigen 
Berufshaftpflichtversicherungen für die Freien Berufe bis hin zu an-
spruchsvollen Lösungen für den Privathaushalt. HDI-Gerling gehört zum 
Talanx-Konzern, der nach Prämieneinnahmen drittgrößten deutschen 
Versicherungsgruppe.


